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Produktiibersicht zur Dynamischen Sach-Gebadudeversicherung

Wir mochten Sie mit dieser Produktiibersicht auf einige grundsatzliche Regelungen dieser Versicherung hinweisen. Die folgenden Er-
lauterungen zeigen lhnen die vertraglichen Grundlagen auszugsweise in Stichworten und sind nicht abschlieBend. MaRgeblich fiir den
Versicherungsschutz sind die auf den folgenden Seiten abgebildeten Informationen (z. B. Versicherungsbedingungen und Klauseln), die
Vereinbarungen im Antrag sowie die Inhalte des Versicherungsscheins, in denen Sie Details nachlesen kdnnen.

Welchen Schutz bietet die Dynamische Sach-Gebédudeversicherung?

Versichert werden lhre gewerblich genutzten Gebadude mit ihren Bestandteilen, Gebdudezubehor sowie weiteres definiertes Zubehor und
sonstige Grundstlicksbestandteile gegen Schédden infolge der vereinbarten Gefahren:

— Feuer: Brand, Blitzschlag, Explosion, Implosion, Aufprall von Luftfahrzeugen

- Leitungswasser/Sprinklerleckage: Nasseschaden durch bestimmungswidrig austretendes Leitungswasser (auch Wasserdampf, Was-
ser aus Sprinkleranlagen, FulRbodenheizung, Aquarien, Klima-, Warmepumpen- oder Solarheizungsanlagen); Bruchschaden an Rohren
(auch frostbedingte Bruchschaden an definierten sanitéren Einrichtungen und Installationen der Heizungs- oder Sprinkleranlage); Bruch-
schaden an Zuleitungsrohren, die der Versorgung des versicherten Gebaudes dienen.

- Sturm und Hagel

- Glasbruch

— Dariiber hinaus kdnnen Sie den Versicherungsschutz um Schaden durch Uberspannung durch Blitz, Weitere Elementargefahren,
Innere Unruhen, Boswillige Beschiadigung, Streik und Aussperrung, Fahrzeuganprall, Rauch, Uberschalldruckwellen,
Ergianzende Gefahren fiir Schiaden an Technischen Gebdudebestandteilen ausdehnen.

Mietausfallschdden infolge eines versicherten Sachschadens sind nur versichert, sofern dies besonders vereinbart ist.

Weitere Informationen entnehmen Sie bitte der folgenden Produktbeschreibung.

Was kostet dieser Versicherungsschutz?

Der Beitrag ist abhdngig von dem von Ihnen gewihlten Versicherungsschutz. Die Hohe des Beitrages entnehmen Sie bitte dem Antrag. Uber
die jeweiligen Beitragsfalligkeiten und die Beitragszeitraume informieren wir Sie mit dem Versicherungsschein und den Beitragsrechnungen.
Zahlen Sie bitte lhre Beitrage plinktlich, ansonsten gefahrden Sie lhren Versicherungsschutz.

Was ist nicht versichert?

Wir kénnen nicht alle Risiken abdecken, da sonst der Beitrag unangemessen hoch wiirde. Deshalb sind vom Versicherungsschutz bestimmte
Sachen, Gefahren und Schaden ausgenommen (naheres finden Sie u. a. in den Versicherungsbedingungen und Klauseln).
Nicht versichert sind u.a.

— von lhnen vorsatzlich herbeigefiihrte Schaden (§ A13 VSG 2003)
— bei der Gefahr Glasbruch Sachen, die bereits bei Antragstellung beschadigt sind (§ D1 Nr. 5 VSG 2003)
— Schéden durch Kriegsereignisse jeder Art (§ D4 Nr. 2 VSG 2003 )

Was ist bei Antragstellung zu beachten?

Samtliche im Antrag und in weiteren Schriftstlicken gestellten Fragen miissen Sie vollstandig und wahrheitsgemall beantworten. Diese
Angaben kénnen malgeblichen Einfluss auf die Risikobeurteilung, den Beitrag oder den Vertragsschluss selbst haben. Mochten Sie mehr zu
diesem Thema wissen, so lesen Sie bitte in § A2 VSG 2003 nach.

Was ist wahrend der Laufzeit des Vertrages zu beriicksichtigen?

Andert sich ein Umstand, nach dem wir Sie im Antrag oder in weiteren Schriftstiicken gefragt haben, zeigen Sie uns das bitte umgehend
an. Einzelheiten entnehmen Sie bitte § A3 VSG 2003.

Zeigen Sie uns bitte auch unverziiglich an, wenn anderweitige Versicherungen fiir dasselbe Risiko abgeschlossen werden. Details zu diesem
Thema finden Sie in § A14 VSG 2003.

Bitte beachten Sie auch alle gesetzlichen, behdrdlichen oder in dem Versicherungsvertrag vereinbarten Sicherheitsvorschriften und Verhal-
tensregeln wie z.B. die in § D14 VSG 2003 genannten Sicherheitsvorschriften.

Was ist im Schadenfall zu tun?

Sorgen Sie nach Mdglichkeit fiir die Abwendung oder Minderung des Schadens. Zeigen Sie uns auRerdem bitte jeden Schaden unverziiglich
an. Es geniigt zunachst die miindliche oder telefonische Meldung. Bitte beachten Sie die Verhaltensregeln im Schadenfall, z.B. Schaden
durch strafbare Handlungen gegen Ihr Eigentum unverziiglich der zustéandigen Polizeidienststelle anzuzeigen. Weitere Erlduterungen lesen
Sie bitte in § A4 VSG 2003 nach.

FK 2-PUB 0111



Welche Folgen konnen sich ergeben, wenn Sie die vorgenannten Verpflichtungen nicht beachten?

Beachten Sie die vorgenannten Verpflichtungen bei Antragstellung, wahrend der Vertragslaufzeit und im Schadenfall mit Sorgfalt. Ihre
Nichtbeachtung kann schwerwiegende Konsequenzen fiir Sie haben. Je nach Art der Pflichtverletzung konnen Sie Ihren Versicherungsschutz
ganz oder teilweise verlieren. Unter Umstanden kénnen wir uns auch vorzeitig vom Vertrag I6sen. Einzelheiten entnehmen Sie bitte den
§§ A2, A3, A4, A14 und D14 VSG 2003.

Fiir welche Dauer wird der Versicherungsvertrag abgeschlossen? Wie kéonnen Sie ihn beenden?

Der Versicherungsvertrag wird fiir die im Versicherungsschein genannte Dauer abgeschlossen. Vertrage von mindestens einjahriger Dauer
verlangern sich nach Ablauf der vereinbarten Vertragsdauer stillschweigend jeweils um ein Jahr, wenn nicht drei Monate vor Ablauf dem
Vertragspartner eine Kiindigung in Schriftform zugegangen ist. Betragt die vereinbarte Dauer mehr als drei Jahre, so konnen Sie den Vertrag
zum Ende des dritten oder jedes darauf folgenden Jahres unter Einhaltung einer Frist von drei Monaten in Schriftform kiindigen.

Darliber hinaus kann jede Vertragspartei den Vertrag nach Eintritt eines Versicherungsfalles kiindigen, und zwar bis spatestens einen Monat
nach Auszahlung oder Ablehnung der Entschadigung. Mehr zu diesen Themen lesen Sie bitte in § A9 und § A10 VSG 2003 nach.

Bitte sprechen Sie lhre/n Vermogensberater/in an, wenn Sie noch Fragen oder Wiinsche haben. Er/Sie berit Sie gerne!



Produktbeschreibung zur Dynamischen Sach-Gebaudeversicherung

Auszugsweise in Stichworten, maRRgeblich sind die auf den folgenden Seiten dargestellten Allgemeinen Versicherungsbedingungen und
Klauseln!

Individuelle Vereinbarungen entnehmen Sie bitte Ihrem Antrag.

Gegenstand der Versicherung

Versichert werden gewerblich genutzte Gebdude mit ihren Bestandteilen, Gebaudezubehdr sowie weiteres definiertes Zubehor und sonstige

Grundstulicksbestandteile nach § D1 Nr. 2 und Nr. 3 gegen Schaden infolge der vereinbarten Gefahren.

Mietausfallschaden infolge eines versicherten Sachschadens sind nur versichert, sofern dies besonders vereinbart ist.

Fur die Gefahr Feuer konnen das Gebdude und die zur Errichtung des Gebaudes notwendigen, auf dem Baugrundstiick befindlichen Bau-

stoffe wahrend der Zeit des Rohbaus bis zur Fertigstellung, langstens jedoch fiir 12 Monate mitversichert werden. Der Versicherungsschutz

fur die Gbrigen Gefahren tritt erst in Kraft, wenn das versicherte Gebaude bezugsfertig ist.

Bei Glasbruch sind mit einer EinzelgroRe bis max. 318 cm x 813 cm Scheiben und Platten aus Glas/Kunststoff, Glasspiegel, Glasbausteine,

Profilbauglaser, Lichtkuppeln aus Glas/Kunststoff der Innen-/AufRenverglasung versichert.

— Die Glaspauschalversicherung deckt - je nach Vereinbarung - Bruchschaden an der Verglasung des gesamten Gebaudes oder der Ge-
baudeteile, die dem allgemeinen Gebrauch dienen (z.B. in Treppenhdusern, Gemeinschafts-, Keller- und Bodenraumen, von Windfangen
und Wetterschutzvorbauten) oder des gesamten Gebdudes ohne Ladengeschéafte/Rdume des Gastgewerbes. Werbeanlagen, kiinstlerisch
bearbeitete Scheiben und Abdeckungen von Sonnenkollektoren sind im Rahmen der zusatzlichen Einschlisse mitversichert.

— In der Glaseinzelversicherung besteht Versicherungsschutz an der im Einzelnen vereinbarten Verglasung.

Ergdnzende Gefahren fiir Schiden an Technischen Gebaudebestandteilen bieten zusatzlichen Versicherungsschutz fiir Heizungs-

anlagen, Anlagen der Warmwasserversorgung, Elektroinstallationen (ohne Stromerzeugung), Ruf-, Klingel- und Turéffneranlagen sowie

Systemprogrammdaten.

- Ausdehnung auf Raumabluft- und Raumklimaanlagen, Brandmelde- und Feuerléschanlagen, Personen-, Lastenaufziige, Rolltreppen,
Schiebetiiren, Roll- und Brandschutztore moglich

Fur Technische Gebaudebestandteile, die bei Antragstellung alter als 15 Jahre sind, besteht kein Versicherungsschutz.

Deckungsmoglichkeiten

e Sachsubstanz Mietausfall

Feuer (F): Brand, Blitzschlag, Explosion, Implosion, Aufprall von Luftfahrzeugen

— Uberspannungsschaden durch Blitz konnen eingeschlossen werden
Leitungswasser/Sprinklerleckage (LW): Nasseschdden durch bestimmungswidrig austreten-
des Leitungswasser (auch Wasserdampf, Wasser aus Sprinkleranlagen, FuRbodenheizung, Aquarien,
Klima-, Warmepumpen- oder Solarheizungsanlagen); Bruchschaden an Rohren (auch frostbedingte Ja Ja
Bruchschaden an definierten sanitaren Einrichtungen und Installationen der Heizungs- oder Sprinkler-
anlage); Bruchschaden an Zuleitungsrohren, die der Versorgung des versicherten Gebaudes dienen
Sturm/Hagel (St) Ja Ja
Weitere Elementargefahren (E): Uberschwemmung durch Ausuferung von oberirdischen Ge-
wassern oder Witterungsniederschlage, Riickstau durch bestimmungswidrigen Wasseraustritt aus
dem Rohrsystem infolge Ausuferung von oberirdischen Gewassern oder Witterungsniederschlagen, Ja Ja
Erdbeben, Erdfall als naturbedingter Einsturz des Erdbodens, Erdrutsch als naturbedingtes Abstiirzen
von Gesteins- oder Erdmassen, Schneedruck, Lawinen, Vulkanausbruch

Innere Unruhen, Boswillige Beschadigung durch betriebsfremde Personen, Streik und Aus-

Ja Ja

sperrung (IBS) Ja Ja
Fahrzeuganprall, Rauch, Uberschalldruckwellen (FR) Ja Ja
Glasbruch (G): (max. EinzelscheibengréfRe 318 cm x 813 cm) Ja

Ergianzende Gefahren fiir Schiaden an Technischen Gebaudebestandteilen (TG): Bedie-

nungsfehler, Ungeschicklichkeit, Fahrldssigkeit; Konstruktions-, Material- oder Ausfihrungsfehler;

Uberspannung, Kurzschluss, Induktion; Uberstrom; Schwelen, Glimmen, Sengen, Gliihen; Wasser, ja

Feuchtigkeit; hohere Gewalt; Frost, Eisgang, Wassermangel in Dampferzeugern, Versagen von Mess-,
Regel- oder Sicherheitseinrichtungen, ZerreiRen infolge Fliehkraft; Uber- und Unterdruck, Abhanden-
kommen durch Diebstahl

Bei Vertragen mit einer Neuwert-Versicherungssumme (ggf. inkl. Mietausfall) tiber 10 Mio. EUR werden Schaden durch Terrorakte aus-
geschlossen. Dieser Ausschluss erfolgt — unabhangig von der Versicherungssumme dieses Vertrages — auch dann, wenn fiir das Risiko ein
Inhalts- oder Ertragsausfallvertrag bei der AachenMiinchener Versicherung AG mit einer Versicherungssumme {iber 10 Mio. EUR besteht.

— Je nach Hohe der Versicherungssumme ist ein Wiedereinschlul bzw. die Versicherung tber einen Spezialversicherer moglich.

Entschadigungsberechnung, Versicherungssumme, Versicherungswert

Der Versicherer ersetzt den entstandenen Sachschaden. Die zwischen Versicherungsnehmer und Versicherer vereinbarte Versicherungssumme
soll dabei dem Wert der versicherten Sachen (Versicherungswert) entsprechen. Ist die Versicherungssumme kleiner als der Versicherungswert,
wird die Entschadigung wegen Unterversicherung reduziert.

Bei Wahl der Gleitenden Neuwertversicherung haftet der Versicherer in ganzer Hohe fiir einen eingetretenen Schaden, sofern der Versicherungs-
nehmer die Versicherungssumme zutreffend angegeben und wahrend der Vertragslaufzeit keine werterhohenden Um-, An- oder Ausbauten
durchgefiihrt worden sind. Unter bestimmten Voraussetzungen kann ein Unterversicherungsverzicht gewahrt werden.

Bei Vereinbarung der Wertzuschlagsklausel wird die Versicherungssumme aufgeteilt in eine Grundsumme und einen Wertzuschlag. Die
Grundsumme bezieht sich dabei auf das Preisniveau eines vereinbarten Basisjahres (entweder 1970 oder 1980); der Wertzuschlag gibt die
Differenz zwischen dem Preisniveau des Basisjahres und dem heutigen Preisniveau wieder und wird jahrlich aktualisiert. Auch mit dieser
Versicherungsform soll eine Unterversicherung durch steigende Baupreise oder Lohnkosten vermieden werden.
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Haftzeit und Entschadigungsgrenze fiir Mietausfall

Es gilt eine Haftzeit von 12 Monaten. Eine Erhéhung auf 18 Monate oder 24 Monate ist moglich.

Bei der Pauschalversicherung (Versicherungssumme identisch mit Versicherungssumme fiir Gebaude) gilt eine Entschadigungsgrenze von
10 % der Gebdudeversicherungssumme bezogen auf 12 Monate. Eine Erhohung auf 15 % der Versicherungssumme oder 20 % der
Versicherungssumme ist moglich.

Alternativ kann eine Mietausfallversicherung auf Basis des Bruttojahresmietwertes vereinbart werden.

Selbstbehalte (VSU = Versicherungssumme)

Uberspannungsschaden durch Blitz 250 EUR jeweils fiir Sachsubstanzschaden und Mietausfallschaden
1 % der VSU, mind. 2.500 EUR, max. 10.000 EURD
- Reduzierung mdéglich auf: 1 % de VSU, mind. 500 EUR, max. 2.500 EURV

Weitere Elementargefahren

Innere Unruhen, Boswillige Beschddigung, Streik und

2.500 EURD
Aussperrung
Fahrzeuganprall, Rauch, Uberschalldruckwellen 2.500 EURD
Ergénzende Gefahren fiir Schaden an Technischen 100 EUR

Gebaudebestandteilen

Schédden an Daten infolge Erganzender Gefahren an Tech-
nischen Gebaudebestandteilen sowie fiir Softwaregefahren

10 %, mind. 500 EUR

D Je Schadenfall zusammmen fir Sachsubstanz- und Mietausfallschaden

Fir Mietausfallschaden von weniger als 48 Stunden infolge Sachschiaden durch Weitere Elementargefahren, Innere Unruhen, Béswillige
Beschadigung, Streik und Aussperrung, Fahrzeuganprall, Rauch, Uberschalldruckwellen wird keine Entschadigung geleistet.

Jahreshochstentschadigungen (VSU = Versicherungssumme)

100 % der VSU, max. 2,5 Mio. EUR?
- Erhéhung méglich auf: 100 % der VSU, max. 10,0 Mio. EURD?
Innere Unruhen, Boswillige Beschadigung, Streik und

100 % der VSU, max. 2,5 Mio. EUR"
Aussperrung

Fahrzeuganprall, Rauch, Uberschalldruckwellen 100 % der VSU, max. 2,5 Mio. EURD

Schédden an Daten infolge Erganzender Gefahren an Tech-
nischen Gebaudebestandteilen sowie fiir Softwaregefahren

Weitere Elementargefahren

100 % der Erstrisikosumme fiir diese Position
100 % der VSU, max. 25,0 Mio. EUR" bei Vereinbarung der Klausel
VSG/D 040202/03 bzw. VSG/D 040251/03

D Zusammen fir Sachsubstanz- und Mietausfallschaden
2 nur bei einer Versicherungssumme > 2,5 Mio. EUR

Schéden durch Terrorakte

Hochstentschadigung je Schadenfall

Bei Schaden an Daten ohne physikalische Beschadigung des Datentrégers reduziert sich die Erstrisikosumme auf 50 Prozent der Versiche-
rungssumme.

Wartezeit bei Uberschwemmung und Riickstau

Der Versicherungsschutz gegen Uberschwemmung- und Riickstauschaden durch Ausuferung oberirdischer Gewdsser beginnt zum verein-
barten Zeitpunkt, friihestens jedoch nach Ablauf von einem Monat nach Unterzeichnung des Antrages (Wartezeit). Die Wartezeit entfallt,
sofern zum Zeitpunkt der Antragsunterzeichnung fiir das beantragte Risiko bereits gleichartiger Versicherungsschutz besteht; in diesem Fall
entfallt die Wartezeit jedoch nicht fiir den hinzukommenden Teil des Versicherungsschutzes (z. B. erhéhter Versicherungsschutz).



Zusatzliche Einschliisse (fuir alle Positionen) (VSU = Versicherungssumme)

Abweichend von den Allgemeinen Versicherungsbedingungen (VSG 2003), die diesem Vertrag zugrunde liegen, gelten die nachfolgend
genannten Zusatzlichen Einschlisse bis zur Hohe des im Einzelnen vereinbarten Betrages ohne Riicksicht auf den Versicherungswert mit-
versichert.

Neben der Versicherungssumme fiir Sachsubstanzschaden stehen dem Versicherungsnehmer fiir alle Zusatzlichen Einschliisse zusammen
noch einmal bis zu 100 % dieser Versicherungssumme je Risikoort, max. 2,5 Mio. EUR, zur Verfiigung.

Die Zusatzlichen Einschlisse auf Erstes Risiko betragen im Einzelnen: hochstens EUR
fiir alle versicherten Gefahren:
® Kosten fiir die Ermittlung und Feststellung des Schadens. ........ ... ... bis zur VSU

fiir Feuer, Leitungswasser, Sturm/Hagel, Weitere Elementargefghren, Innere Unruhen, Boswillige
Beschiadigung, Streik und Aussperrung, Fahrzeuganprall, Rauch, Uberschalldruckwellen (sofern versi-

chert):
® Kosten
- Aufraumungs-, Abbruch-, Absperr-, Bewegungs-, Schutz- und Feuerléschkosten (§ D3 Nr. 4 a VSG 2003) sowie
Kosten zur Abwendung oder Minderung des Schadens (§ D3 Nr. TVSG2003)................oiiiiiian... bis zur VSU
- Isolierungskosten fir radioaktiv verseuchte Sachen (§ D3 Nr.4 b VSG2003) ...t bis zur VSU
- Sachverstandigenkosten (§ D3 NI 4 d VSG 2003) . .. ..ottt e bis zur VSU
- Mehrkosten infolge Preissteigerungen (§ D3 Nr. 4 e VSG 2003). . ... ..ottt bis zur VSU
- Mehrkosten durch behérdliche Wiederherstellungsbeschrankungen (ohne Restwerte)
(D3N 4 FVSG 2003) ..ot e e bis zur VSU
fiir Feuer, Leitungswasser, Sturm/Hagel (sofern versichert):
® Kosten fiir die Dekontamination von Erdreich (§ D3 N 4 cVSG 2003). ... ...t 250.000
fiir Feuer (sofern versichert):
®  Gebdudebeschadigungen durch unbefugte Dritte (§ D3 Nr. 4 gVSG 2003) ... ...t bis zur VSU

fiir Leitungswasser (sofern versichert):
® Erweiterte Versicherung von Rohrleitungen (Zuleitungen) auf dem Versicherungsgrundstiick ohne Versorgung
von versicherten Gebauden (Klausel VSG / D 060301 / 03) sowie Erweiterte Versicherung von Rohrleitungen

(Zuleitungen) auBerhalb des Versicherungsgrundstticks (Klausel VSG / D 060302 /03) ............ ... ..ooon.. 5.000
® Aufwendungen fiir den Austausch von Wasserhahnen, Geruchsverschlissen und Wassermessern

(D3 NL AN VSG 2003) ..ottt e e 500
®  Ersatz der Aufwendungen fiir bestimmungswidrig auslaufendes Leitungswasser (§ D3 Nr. 4 | VSG 2003) ......... 50.000
fiir Sturm/Hagel (sofern versichert):
® Aufwendungen fir das Entfernen umgestirzter Biume (§ D3 Nr. 4iVSG 2003) ............................... 5.000
fiir Erganzende Gefahren fiir Schidden an Technischen Gebdudebestandteilen (sofern versichert):
® Kosten

- Aufraumungs-, Abbruch-, Absperr-, Bewegungs-, Schutz- und Feuerléschkosten (§ D3 Nr. 4 a VSG 2003) sowie
Kosten zur Abwendung oder Minderung des Schadens (§ D3 Nr. 1VSG2003)..............................
- Isolierungskosten fiir radioaktiv verseuchte Sachen (§ D3 Nr.4 b VSG 2003) ....... ... a..
- Mehrkosten infolge Preissteigerungen (§ D3 Nr. 4 e VSG 2003). .. ... oottt insgesamt
- Kosten fiir die Dekontamination von Erdreich (§ D3 Nr.4cVSG2003) ...t 25.000
- Erd-, Pflaster-, Maurer- und Stemmarbeiten (§ D3 Nr. 4jaa VSG 2003). . ...ttt
- Gerlstgestellung (§ D3 NI 4 jbb VSG 2003) . ...ttt e e
- Luftfracht (§ D3 N 47 ccVSG 2003). . ..o

® Daten (Systemprogrammdaten aus Betriebssystemen, serienmalRig hergestellte Standardprogramme sowie
individuelle Programme und individuelle Daten). Versicherungsschutz besteht neben den Ergéanzenden Gefahren
fir Schaden an Technischen Gebaudebestandteilen auch fiir Softwaregefahren nach § D12 Nr. 2 VSG 2003. ... .. 2.500

fiir Glasbruch (sofern versichert):
®  Fir Vertrage, bei denen die Beitragsberechnung auf Basis der Gebaudeversicherungssumme erfolgt:
- Werbeanlagen (§ DT NK 4 CVSG 2003) .. ..ottt e \
- kinstlerisch bearbeitete Scheiben (§ D1 Nr. 4 d VSG 2003). . ... ..ot e
- Abdeckungen von Sonnenkollektoren (§ D1 Nr. 4 e VSG 2003) ... ... ottt
- Sonderkosten fiir Geriiste, Kréne, Beseitigung und Wiederanbringung von Sachen, die das Einsetzen von
Ersatzscheiben behindern (z. B. Schutzgitter, Schutzstangen, Markisen usw.) (§ D3 Nr. 4 k cc VSG 2003) ......
- Erneuerung von Anstrich, Malereien, Schriften, Verzierungen, Lichtfilterlacken und Folien
(D3N 4kaaVSG 2003) ...t e
- Beseitigung von Schdaden an Umrahmungen, Beschlagen, Mauerwerk, Schutz- und Alarmeinrichtungen
(ED3 N4 kbbVSG 2003) ... e Y,
®  Fir Vertrage, bei denen die Beitragsberechnung nicht auf Basis der Gebaudeversicherungssumme erfolgt:
- Sonderkosten fiir Geriiste, Kréne, Beseitigung und Wiederanbringung von Sachen, die das Einsetzen von N\
Ersatzscheiben behindern (z. B. Schutzgitter, Schutzstangen, Markisen usw.) (§ D3 Nr. 4 k cc VSG 2003) ... ..
- Erneuerung von Anstrich, Malereien, Schriften, Verzierungen, Lichtfilterlacken und Folien insgesamt
(D3N 4kaaVSG 2003) ...t e 3.000

- Beseitigung von Schdaden an Umrahmungen, Beschlagen, Mauerwerk, Schutz- und Alarmeinrichtungen
(D3N 4kbbVSG 2003) . ... e

insgesamt
> 3.000
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Allgemeine Versicherungsbedingungen fiir die
Verbundene Sach-Gewerbeversicherung (VSG 2003 - Fassung 2008)

Inhaltsverzeichnis Seite
Teil A= Allgemeiner Teil ... ..o 10
Teil D — GebaudeversiCherung . .. ... ... e 18

FK90 zu FK 2 0111 -9 -



Teil A - Allgemeiner Teil

Verzeichnis der Paragraphen

§ Al
§A2
§A3
§ A4
§AS
§ A6
§ A7
§ A8
§ A9
§A10
§ AT
§A12
§A13
§A14
§A15
§AT6
§A17
§A18
§A19
§ A20
§ A21
§A22
§A23

§ Al
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Beginn des Versicherungsschutzes, Falligkeit, Folgen verspateter Zahlung oder Nichtzahlung des Einmal- oder Erstbeitrages

Anzeigepflichten des Versicherungsnehmers oder seines Vertreters bis zum Vertragsschluss

Gefahrerhohung

Obliegenheiten des Versicherungsnehmers bei und nach Eintritt des Versicherungsfall

Folgebeitrag

Lastschriftverfahren

Ratenzahlung

Beitrag bei vorzeitiger Vertragsbeendigung
Dauer und Ende des Vertrages

Kiindigung nach einem Versicherungsfall
Ersatzanspriiche

Zahlung und Verzinsung der Entschddigung
Keine Leistungspflicht aus besonderen Griinden
Uberversicherung; mehrere Versicherer
Sachverstandigenverfahren

entfallt

Versicherung fiir fremde Rechnung
Reprasentanten

Verjahrung

Zustandiges Gericht

Vollmacht des Versicherungsvertreters
Anzeigen/Willenserklarungen

Anzuwendendes Recht

Beginn des Versicherungsschutzes, Filligkeit,
Folgen verspiteter Zahlung oder Nichtzahlung
des Einmal- oder Erstbheitrages

Beginn des Versicherungsschutzes

Der Versicherungsschutz beginnt vorbehaltlich der Rege-
lungen in Nr. 3 und Nr. 4 zu dem im Versicherungsschein
angegebenen Zeitpunkt.

Falligkeit des ersten oder des einmaligen Beitrages

Der erste oder einmalige Beitrag wird unverziiglich nach
Abschluss des Versicherungsvertrages fllig, jedoch nicht
vor dem Beginn des Versicherungsschutzes.

§ A2

Zahlt der Versicherungsnehmer nicht unverziiglich nach 1
dem in Satz 1 bestimmten Zeitpunkt, beginnt der Versi-
cherungsschutz erst, nachdem die Zahlung bewirkt ist.

Weicht der Versicherungsschein vom Antrag des Versiche-
rungsnehmers oder getroffenen Vereinbarungen ab, ist der
erste oder einmalige Beitrag friihestens einen Monat nach
Zugang des Versicherungsscheines zu zahlen.

Bei Vereinbarung der Beitragszahlung in Raten gilt die erste
Rate als erster Beitrag.

Ruicktrittsrecht des Versicherers bei Zahlungsverzug

Wird der erste oder einmalige Beitrag nicht zu dem nach

Nr. 2 maRgebenden Falligkeitszeitpunkt gezahlt, so kann 2
der Versicherer vom Vertrag zuriicktreten, solange die Zah-

lung nicht bewirkt ist.

Der Rucktritt ist ausgeschlossen, wenn der Versicherungs-
nehmer die Nichtzahlung nicht zu vertreten hat.

Leistungsfreiheit des Versicherers

Wenn der Versicherungsnehmer den ersten oder einma-
ligen Beitrag nicht zu dem nach Nr. 2 malRgebenden
Falligkeitszeitpunkt zahlt, so ist der Versicherer fiir einen
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vor Zahlung des Beitrages eingetretenen Versicherungsfall
nicht zur Leistung verpflichtet, wenn er den Versicherungs-
nehmer durch gesonderte Mitteilung in Textform oder
durch einen auffélligen Hinweis im Versicherungsschein
auf diese Rechtsfolge der Nichtzahlung des Beitrages auf-
merksam gemacht hat.

Die Leistungsfreiheit tritt jedoch nicht ein, wenn der Ver-
sicherungsnehmer die Nichtzahlung nicht zu vertreten
hat.

Anzeigepflichten des Versicherungsnehmers oder
seines Vertreters bis zum Vertragsschluss

WahrheitsgemaRe und vollstandige Anzeigepflicht von
Gefahrumstanden

Der Versicherungsnehmer hat bis zur Abgabe seiner
Vertragserklarung dem Versicherer alle ihm bekannten
Gefahrumstande anzuzeigen, nach denen der Versicherer
in Textform gefragt hat und die fiir dessen Entschluss er-
heblich sind, den Vertrag mit dem vereinbarten Inhalt zu
schlieRen.

Der Versicherungsnehmer ist auch insoweit zur Anzeige ver-
pflichtet, als nach seiner Vertragserklarung, aber vor Ver-
tragsannahme der Versicherer in Textform Fragen im Sinne
des Satzes 1 stellt.

Rechtsfolgen der Verletzung der Anzeigepflicht
a) Vertragsanderung

Hat der Versicherungsnehmer die Anzeigepflicht nicht
vorsatzlich verletzt und hatte der Versicherer bei Kennt-
nis der nicht angezeigten Gefahrumstande den Vertrag
auch zu anderen Bedingungen geschlossen, so werden
die anderen Bedingungen auf Verlangen des Versiche-
rers riickwirkend Vertragsbestandteil. Bei einer vom Ver-
sicherungsnehmer unverschuldeten Pflichtverletzung



werden die anderen Bedingungen ab der laufenden
Versicherungsperiode Vertragsbestandteil.

Erhoht sich durch eine Vertragsanderung der Beitrag
um mehr als 10 Prozent oder schliet der Versiche-
rer die Gefahrabsicherung flr den nicht angezeigten
Umstand aus, so kann der Versicherungsnehmer den
Vertrag innerhalb eines Monats nach Zugang der Mit-
teilung des Versicherers ohne Einhaltung einer Frist kiin-
digen. In dieser Mitteilung der Vertragsdnderung hat
der Versicherer den Versicherungsnehmer auf dessen
Kiindigungsrecht hinzuweisen.

b) Ricktritt und Leistungsfreiheit

Verletzt der Versicherungsnehmer seine Anzeigepflicht
nach Nr. 1, kann der Versicherer vom Vertrag zur(ick-
treten, es sei denn, der Versicherungsnehmer hat die
Anzeigepflicht weder vorsatzlich noch grob fahrlassig
verletzt.

Bei grober Fahrlédssigkeit des Versicherungsnehmers ist
das Rucktrittsrecht des Versicherers ausgeschlossen,
wenn der Versicherungsnehmer nachweist, dass der
Versicherer den Vertrag bei Kenntnis der nicht ange-
zeigten Umsténde zu gleichen oder anderen Bedin-
gungen abgeschlossen hatte.

Tritt der Versicherer nach Eintritt des Versicherungsfalles
zurtick, so ist er nicht zur Leistung verpflichtet, es sei denn,
der Versicherungsnehmer weist nach, dass die Verletzung
der Anzeigepflicht sich auf einen Umstand bezieht, der
weder flir den Eintritt oder die Feststellung des Versiche-
rungsfalles noch fiir die Feststellung oder den Umfang
der Leistungspflicht des Versicherers ursachlich ist. Hat
der Versicherungsnehmer die Anzeigepflicht arglistig ver-
letzt, ist der Versicherer nicht zur Leistung verpflichtet.

¢) Kiindigung

Verletzt der Versicherungsnehmer seine Anzeigepflicht
nach Nr. 1 leicht fahrldssig oder schuldlos, kann der Versi-
cherer den Vertrag unter Einhaltung einer Frist von einem
Monat kiindigen, es sei denn, der Versicherer hatte den
Vertrag bei Kenntnis der nicht angezeigten Umstande zu
gleichen oder anderen Bedingungen abgeschlossen.

d) Ausschluss von Rechten des Versicherers

Die Rechte des Versicherers zur Vertragsanderung (siehe
a), zum Rucktritt (siehe b) und zur Kiindigung (siehe c)
sind jeweils ausgeschlossen, wenn der Versicherer den
nicht angezeigten Gefahrenumstand oder die unrich-
tige Anzeige kannte.

e) Anfechtung

Das Recht des Versicherers, den Vertrag wegen arglisti-
ger Tauschung anzufechten, bleibt unberihrt.

Frist fir die Ausiibung der Rechte des Versicherers

Die Rechte zur Vertragsanderung (siehe Nr. 2 a), zum Riick-
tritt (siehe Nr. 2 b) oder zur Kiindigung (siehe Nr. 2 ¢) muss
der Versicherer innerhalb eines Monats schriftlich geltend
machen und dabei die Umstidnde angeben, auf die er seine
Erklarung stiitzt; zur Begriindung kann er nachtraglich wei-
tere Umstande innerhalb eines Monats nach deren Kennt-
niserlangung angeben. Die Monatsfrist beginnt mit dem
Zeitpunkt, zu dem der Versicherer von der Verletzung der
Anzeigepflicht und der Umstande Kenntnis erlangt, die das
von ihm jeweils geltend gemachte Recht begriinden.

Rechtsfolgenhinweis

Die Rechte zur Vertragsanderung (siehe Nr. 2 a), zum Riick-
tritt (siehe Nr. 2 b) und zur Kiindigung (siehe Nr. 2 c) stehen
dem Versicherer nur zu, wenn er den Versicherungsnehmer
durch gesonderte Mitteilung in Textform auf die Folgen der
Verletzung der Anzeigepflicht hingewiesen hat.

Vertreter des Versicherungsnehmers

Wird der Vertrag von einem Vertreter des Versicherungs-
nehmers geschlossen, so sind bei der Anwendung von Nr. 1
und 2 sowohl die Kenntnis und die Arglist des Vertreters
als auch die Kenntnis und die Arglist des Versicherungs-
nehmers zu beriicksichtigen. Der Versicherungsnehmer

§ A3
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kann sich darauf, dass die Anzeigepflicht nicht vorsatzlich
oder grob fahrldssig verletzt worden ist, nur berufen, wenn
weder dem Vertreter noch dem Versicherungsnehmer Vor-
satz oder grobe Fahrlassigkeit zur Last fallt.

Erloschen der Rechte des Versicherers

Die Rechte des Versicherers zur Vertragsanderung (siehe
Nr. 2 a), zum Rucktritt (siehe Nr. 2 b) und zur Kiindigung
(siehe Nr. 2 ¢) erléschen mit Ablauf von fiinf Jahren nach
Vertragsschluss; dies gilt nicht fiir Versicherungsfélle, die vor
Ablauf dieser Frist eingetreten sind. Die Frist belauft sich auf
zehn Jahre, wenn der Versicherungsnehmer oder sein Vertre-
ter die Anzeigepflicht vorsatzlich oder arglistig verletzt hat.

Gefahrerhohung
Begriff der Gefahrerhohung

a) Eine Gefahrerhéhung liegt vor, wenn nach Abgabe der
Vertragserklarung des Versicherungsnehmers die tat-
sachlich vorhandenen Umstande so verandert werden,
dass der Eintritt des Versicherungsfalles oder eine Ver-
groRerung des Schadens oder die ungerechtfertigte
Inanspruchnahme des Versicherers wahrscheinlicher
wird.

b) Eine Gefahrerhohung kann insbesondere — aber nicht
nur — vorliegen, wenn sich ein gefahrerheblicher Um-
stand andert nach dem der Versicherer vor Vertrags-
schluss gefragt hat.

c) Eine Gefahrerhohung nach a liegt nicht vor, wenn sich
die Gefahr nur unerheblich erh6ht hat oder nach den
Umstanden als mitversichert gelten soll.

Pflichten des Versicherungsnehmers

a) Nach Abgabe seiner Vertragserklarung darf der Versi-
cherungsnehmer ohne vorherige Zustimmung des Ver-
sicherers keine Gefahrerh6hung vornehmen oder deren
Vornahme durch einen Dritten gestatten.

b) Erkennt der Versicherungsnehmer nachtraglich, dass
er ohne vorherige Zustimmung des Versicherers eine
Gefahrerhohung vorgenommen oder gestattet hat, so
muss er diese dem Versicherer unverziiglich anzeigen.

c) Eine Gefahrerhéhung, die nach Abgabe seiner Vertrags-
erklarung unabhéngig von seinem Willen eintritt, muss
der Versicherungsnehmer dem Versicherer unverziiglich
anzeigen, nachdem er von ihr Kenntnis erlangt hat.

Kiindigung oder Vertragsanpassung durch den Versicherer
a) Kiindigungsrecht des Versicherers

Verletzt der Versicherungsnehmer seine Verpflichtung
nach Nr. 2 a, kann der Versicherer den Vertrag fristlos
kiindigen, wenn der Versicherungsnehmer seine Ver-
pflichtung vorsétzlich oder grob fahrldssig verletzt hat.
Das Nichtvorliegen von Vorsatz oder grober Fahrlassig-
keit hat der Versicherungsnehmer zu beweisen.

Beruht die Verletzung auf einfacher Fahrlassigkeit, kann
der Versicherer unter Einhaltung einer Frist von einem
Monat kiindigen.

Wird dem Versicherer eine Gefahrerh6hung in den Fal-
len nach Nr. 2 b und Nr. 2 ¢ bekannt, kann er den
Vertrag unter Einhaltung einer Frist von einem Monat
kiindigen.

b) Vertragsanderung

Statt der Kiindigung kann der Versicherer ab dem Zeit-
punkt der Gefahrerh6hung einen seinen Geschaftsgrund-
satzen entsprechenden erhéhten Beitrag verlangen oder
die Absicherung der erhohten Gefahr ausschlieRen.

Erhoht sich der Beitrag als Folge der Gefahrerhohung
um mehr als 10 Prozent oder schlieRt der Versicherer
die Absicherung der erhohten Gefahr aus, so kann der
Versicherungsnehmer den Vertrag innerhalb eines Mo-
nats nach Zugang der Mitteilung des Versicherers ohne
Einhaltung einer Frist kiindigen. In der Mitteilung hat
der Versicherer den Versicherungsnehmer auf dieses
Kiindigungsrecht hinzuweisen.



Erloschen der Rechte des Versicherers

Die Rechte des Versicherers zur Kiindigung oder Vertragsan-
passung nach Nr. 3 erléschen, wenn diese nicht innerhalb
eines Monats ab Kenntnis des Versicherers von der Gefahrer-
hohung ausgelibt werden oder wenn der Zustand wieder-
hergestellt ist, der vor der Gefahrerh6hung bestanden hat.

Leistungsfreiheit wegen Gefahrerhohung

a) Tritt nach einer Gefahrerhhung der Versicherungsfall
ein, so ist der Versicherer nicht zur Leistung verpflichtet,
wenn der Versicherungsnehmer seine Pflichten nach
Nr. 2 a vorsatzlich verletzt hat. Verletzt der Versiche-
rungsnehmer diese Pflichten grob fahrlassig, so ist der
Versicherer berechtigt, seine Leistung in dem Verhaltnis
zu kirzen, das der Schwere des Verschuldens des Versi-
cherungsnehmers entspricht. Das Nichtvorliegen einer
groben Fahrldssigkeit hat der Versicherungsnehmer zu
beweisen.

b) Nach einer Gefahrerhohung nach Nr. 2 b und Nr. 2 ¢
ist der Versicherer fiir einen Versicherungsfall, der spa-
ter als einen Monat nach dem Zeitpunkt eintritt, zu
dem die Anzeige dem Versicherer hitte zugegangen
sein mussen, leistungsfrei, wenn der Versicherungs-
nehmer seine Anzeigepflicht vorsatzlich verletzt hat.
Hat der Versicherungsnehmer seine Pflicht grob fahr-
lassig verletzt, so gilt a Satz 2 und 3 entsprechend.
Die Leistungspflicht des Versicherers bleibt bestehen,
wenn ihm die Gefahrerhohung zu dem Zeitpunkt, zu
dem ihm die Anzeige hatte zugegangen sein mussen,
bekannt war.

c) Die Leistungspflicht des Versicherers bleibt bestehen,

aa) soweit der Versicherungsnehmer nachweist, dass
die Gefahrerh6hung nicht ursachlich fir den Ein-
tritt des Versicherungsfalles oder den Umfang der
Leistungspflicht war oder

bb)wenn zur Zeit des Eintrittes des Versicherungsfalles
die Frist fur die Kiindigung des Versicherers abge-
laufen und eine Kiindigung nicht erfolgt war oder

cc) wenn der Versicherer statt der Kiindigung ab dem
Zeitpunkt der Gefahrerhohung einen seinen Ge-
schaftsgrundsatzen entsprechenden erhohten Bei-
trag verlangt.

§ A4 Obliegenheiten des Versicherungsnehmers bei

und nach Eintritt des Versicherungsfalles

Obliegenheiten bei und nach Eintritt des Versicherungs-
falles

a) Der Versicherungsnehmer hat bei Eintritt des Versiche-
rungsfalles

aa) nach Moglichkeit fir die Abwendung und Minde-
rung des Schadens zu sorgen;

bb)dem Versicherer den Schadeneintritt, nachdem er
von ihm Kenntnis erlangt hat, unverziiglich — ggf.
auch miindlich oder telefonisch — anzuzeigen;

cc) Weisungen des Versicherers zur Schadenabwendung/
-minderung — ggf. auch miindlich oder telefonisch —
einzuholen, wenn die Umstande dies gestatten;

dd)Weisungen des Versicherers zur Schadenabwen-
dung/-minderung, soweit fiir ihn zumutbar, zu
befolgen. Erteilen mehrere an dem Versicherungs-
vertrag beteiligte Versicherer unterschiedliche Wei-
sungen, hat der Versicherungsnehmer nach pflicht-
gemalem Ermessen zu handeln;

ee) Schaden durch strafbare Handlungen gegen das
Eigentum unverziglich der Polizei anzuzeigen;

ff) dem Versicherer und der Polizei unverziiglich ein
Verzeichnis der abhanden gekommenen Sachen
einzureichen;

gg) das Schadenbild so lange unverandert zu lassen, bis
die Schadenstelle oder die beschadigten Sachen
durch den Versicherer freigegeben worden sind.

§ AS

- 12 -

Sind Veranderungen unumganglich, sind das Scha-
denbild nachvollziehbar zu dokumentieren (z. B.
durch Fotos) und die beschéadigten Sachen bis zu
einer Besichtigung durch den Versicherer aufzube-
wahren;

hh) soweit mdglich dem Versicherer unverziiglich jede
Auskunft — auf Verlangen in Schriftform — zu ertei-
len, die zur Feststellung des Versicherungsfalles oder
des Umfanges der Leistungspflicht des Versicherers
erforderlich ist sowie jede Untersuchung tber Ursa-
che und Hohe des Schadens und liber den Umfang
der Entschadigungspflicht zu gestatten;

i) vom Versicherer angeforderte Belege beizubringen,
deren Beschaffung ihm billigerweise zugemutet
werden kann;

ji) fiir zerstérte oder abhanden gekommene Wertpa-
piere oder sonstige aufgebotsfahige Urkunden unver-
zliglich das Aufgebotsverfahren einzuleiten und
etwaige sonstige Rechte zu wahren, insbesondere ab-
handen gekommene Sparbiicher und andere sperrfa-
hige Urkunden unverziiglich sperren zu lassen.

b) Steht das Recht auf die vertragliche Leistung des Ver-
sicherers einem Dritten zu, so hat dieser die Obliegen-
heiten nach a ebenfalls zu erfiillen — soweit ihm dies
nach den tatsachlichen und rechtlichen Umstanden
maoglich ist.

Leistungsfreiheit bei Obliegenheitsverletzung

a) Wird eine Obliegenheit nach Nr. 1 vom Versicherungs-
nehmer arglistig oder vorsatzlich verletzt, so ist der
Versicherer von der Verpflichtung zur Leistung frei. Bei
grob fahrldssiger Verletzung der Obliegenheit ist der
Versicherer berechtigt, seine Leistung in dem Verhaltnis
zu kiirzen, das der Schwere des Verschuldens des Versi-
cherungsnehmers entspricht. Das Nichtvorliegen einer
groben Fahrlassigkeit hat der Versicherungsnehmer zu
beweisen.

b) AuRer im Falle der Arglist ist der Versicherer jedoch zur
Leistung verpflichtet, soweit der Versicherungsnehmer
nachweist, dass die Verletzung der Obliegenheit weder
fur den Eintritt oder die Feststellung des Versicherungs-
falles noch fir die Feststellung oder den Umfang der
Leistungspflicht des Versicherers ursachlich ist.

c) Verletzt der Versicherungsnehmer eine nach Eintritt
des Versicherungsfalles bestehende Auskunfts- oder
Aufklarungsobliegenheit so ist der Versicherer nur dann
vollsténdig oder teilweise leistungsfrei, wenn er den
Versicherungsnehmer durch gesonderte Mitteilung in
Textform auf diese Rechtsfolge hingewiesen hat.

Folgebeitrag
Falligkeit

a) Ein Folgebeitrag wird zu dem vereinbarten Zeitpunkt
der jeweiligen Versicherungsperiode fallig.

b) Die Zahlung gilt als rechtzeitig, wenn sie innerhalb des
im Versicherungsschein oder in der Beitragsrechnung
angegebenen Zeitraumes bewirkt ist.

Schadenersatz bei Verzug

Ist der Versicherungsnehmer mit der Zahlung eines Folge-
beitrages in Verzug, ist der Versicherer berechtigt, Ersatz
des ihm durch den Verzug entstandenen Schadens zu ver-
langen.

Leistungsfreiheit und Kiindigungsrecht nach Mahnung

a) DerVersichererkann den Versicherungsnehmer bei nicht
rechtzeitiger Zahlung eines Folgebeitrages auf dessen
Kosten in Textform zur Zahlung auffordern und eine
Zahlungsfrist von mindestens zwei Wochen ab Zugang
der Zahlungsaufforderung bestimmen (Mahnung).
Die Mahnung ist nur wirksam, wenn der Versicherer
je Vertrag die riickstandigen Betrage des Beitrages,
der Zinsen und der Kosten im Einzelnen beziffert und
aulerdem auf die Rechtsfolgen — Leistungsfreiheit und



§ A6

§ A7

§ A8

Kiindigungsrecht — aufgrund der nicht fristgerechten
Zahlung hinweist.

b) Tritt nach Ablauf der in der Mahnung gesetzten Zahlungs-
frist ein Versicherungsfall ein und ist der Versicherungsneh-
mer bei Eintritt des Versicherungsfalles mit der Zahlung
des Beitrages oder der Zinsen oder Kosten in Verzug, so ist
der Versicherer von der Verpflichtung zur Leistung frei.

¢) Der Versicherer kann nach Ablauf der in der Mahnung
gesetzten Zahlungsfrist den Vertrag ohne Einhaltung
einer Kiindigungsfrist mit sofortiger Wirkung kiindigen,
sofern der Versicherungsnehmer mit der Zahlung der
geschuldeten Betrage in Verzug ist.

Die Kiindigung kann mit der Bestimmung der Zah-
lungsfrist so verbunden werden, dass sie mit Fristab-
lauf wirksam wird, wenn der Versicherungsnehmer zu
diesem Zeitpunkt mit der Zahlung in Verzug ist. Hierauf
ist der Versicherungsnehmer bei der Kiindigung aus-
driicklich hinzuweisen.

Zahlung des Beitrages nach Kiindigung

Die Kiindigung wird unwirksam, wenn der Versicherungs-
nehmer innerhalb eines Monats nach der Kiindigung oder,
wenn sie mit der Fristbestimmung verbunden worden ist,
innerhalb eines Monats nach Fristablauf die Zahlung leis-
tet. Die Regelung Uber die Leistungsfreiheit des Versicherers
(siehe Nr. 3 b) bleibt unberihrt.

Lastschriftverfahren
Pflichten des Versicherungsnehmers

Ist zur Einziehung des Beitrages das Lastschriftverfahren
vereinbart worden, hat der Versicherungsnehmer zum
Zeitpunkt der Falligkeit des Beitrages fir eine ausreichende
Deckung des Kontos zu sorgen.

Anderung des Zahlungsweges

Hat es der Versicherungsnehmer zu vertreten, dass ein oder
mehrere Beitrage, trotz wiederholtem Einziehungsversuch,
nicht eingezogen werden kénnen, ist der Versicherer be-
rechtigt, die Lastschriftvereinbarung in Textform zu kin-
digen. Der Versicherer hat in der Kiindigung darauf hinzu-
weisen, dass der Versicherungsnehmer verpflichtet ist, die
ausstehenden Beitrage und zukiinftigen Beitrage selbst zu
lbermitteln. Durch die Banken erhobene Bearbeitungsge-
bihren fir fehlgeschlagenen Lastschrifteinzug konnen dem
Versicherungsnehmer in Rechnung gestellt werden.

Ratenzahlung

Ist Ratenzahlung vereinbart, so gelten die ausstehenden Raten
bis zu den vereinbarten Zahlungsterminen als gestundet.

Die gestundeten Raten der laufenden Versicherungsperiode
werden sofort fallig, wenn der Versicherungsnehmer mit
einer Rate ganz oder teilweise in Verzug gerdt oder wenn
eine Entschadigung fallig wird.

Beitrag bei vorzeitiger Vertragsbeendigung
Allgemeiner Grundsatz

a) Im Falle der Beendigung des Versicherungsverhaltnisses
vor Ablauf der Versicherungsperiode steht dem Versi-
cherer fir diese Versicherungsperiode nur derjenige Teil
des Beitrages zu, der dem Zeitraum entspricht, in dem
der Versicherungsschutz bestanden hat.

b) Féllt das versicherte Interesse nach dem Beginn der
Versicherung weg, steht dem Versicherer der Beitrag
zu, den er hatte beanspruchen kdnnen, wenn die Ver-
sicherung nur bis zu dem Zeitpunkt beantragt worden
ware, zu dem der Versicherer vom Wegfall des Interesses
Kenntnis erlangt hat.

Beitrag oder Geschaftsgebihr bei Widerruf, Rucktritt, An-
fechtung und fehlendem versicherten Interesse

a) Ubt der Versicherungsnehmer sein Recht aus, seine
Vertragserklarung innerhalb von zwei Wochen zu wider-
rufen, hat der Versicherer nur den auf die Zeit nach

Zugang des Widerrufs entfallenden Teil des Beitrages
zu erstatten. Voraussetzung ist, dass der Versicherer
in der Belehrung Uber das Widerrufsrecht, tber die
Rechtsfolgen des Widerrufes und den zu zahlenden Be-
trag hingewiesen und der Versicherungsnehmer zuge-
stimmt hat, dass der Versicherungsschutz vor Ende der
Widerrufsfrist beginnt.

Ist die Belehrung nach Satz 2 unterblieben, hat der Ver-
sicherer zusatzlich die flr das erste Versicherungsjahr
gezahlten Beitrdge zu erstatten; dies gilt nicht, wenn
der Versicherungsnehmer Leistungen aus dem Versi-
cherungsvertrag in Anspruch genommen hat.

b) Wird das Versicherungsverhéltnis durch Ricktritt des
Versicherers beendet, weil der Versicherungsnehmer
Gefahrumstande, nach denen der Versicherer vor Ver-
tragsannahme in Textform gefragt hat, nicht angezeigt
hat, so steht dem Versicherer der Beitrag bis zum Wirk-
samwerden der Riicktrittserklarung zu.

Wird das Versicherungsverhaltnis durch Ricktritt des
Versicherers beendet, weil der einmalige oder der erste
Beitrag nicht rechtzeitig gezahlt worden ist, so steht dem
Versicherer eine angemessene Geschaftsgebiihr zu.

¢) Wird das Versicherungsverhaltnis durch Anfechtung
des Versicherers wegen arglistiger Tauschung beendet,
so steht dem Versicherer der Beitrag bis zum Wirksam-
werden der Anfechtungserklarung zu.

d) Der Versicherungsnehmer ist nicht zur Zahlung des Bei-
trages verpflichtet, wenn das versicherte Interesse bei
Beginn der Versicherung nicht besteht, oder wenn das
Interesse bei einer Versicherung, die fiir ein kiinftiges
Unternehmen oder fiir ein anderes kiinftiges Interesse
genommen ist, nicht entsteht. Der Versicherer kann je-
doch eine angemessene Geschaftsgebihr verlangen.

Hat der Versicherungsnehmer ein nicht bestehendes
Interesse in der Absicht versichert, sich dadurch einen
rechtswidrigen Vermogensvorteil zu verschaffen, ist der
Vertrag nichtig. Dem Versicherer steht in diesem Fall der
Beitrag bis zu dem Zeitpunkt zu, zu dem er von den die
Nichtigkeit begriindenden Umstanden Kenntnis erlangt.

§ A9 Dauer und Ende des Vertrages

1

Dauer

Der Vertrag ist flir den im Versicherungsschein angege-
benen Zeitraum abgeschlossen.

Stillschweigende Verldangerung

Bei einer Vertragsdauer von mindestens einem Jahr ver-
langert sich der Vertrag um jeweils ein Jahr, wenn nicht
einer der Vertragsparteien spatestens drei Monate vor dem
Ablauf des jeweiligen Versicherungsjahres eine Kiindigung
zugegangen ist.

Kiindigung bei mehrjahrigen Vertragen

Der Vertrag kann bei einer Vertragslaufzeit von mehr als drei
Jahren zum Ablauf des dritten oder jedes darauf folgenden
Jahres unter Einhaltung einer Frist von drei Monaten vom
Versicherungsnehmer gekiindigt werden.

Die Kiindigung muss dem Versicherer spatestens drei Mo-
nate vor dem Ablauf des jeweiligen Versicherungsjahres
zugehen.

Form der Kiindigung
Die Kiindigung muss in Schriftform erfolgen.
Vertragsdauer von weniger als einem Jahr

Bei einer Vertragsdauer von weniger als einem Jahr endet
der Vertrag, ohne dass es einer Kiindigung bedarf, zum
vorgesehenen Zeitpunkt.

§ A10 Kiindigung nach einem Versicherungsfall

1
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Kiindigungsrecht

Nach dem Eintritt eines Versicherungsfalles kann jede der
Vertragsparteien den Versicherungsvertrag kiindigen. Die



Kiindigung muss der anderen Vertragspartei spatestens ei-
nen Monat nach Auszahlung oder Ablehnung der Entscha-
digung zugegangen sein.

Kiindigung durch Versicherungsnehmer

Kiindigt der Versicherungsnehmer, wird seine Kiindigung so-
fort nach ihrem Zugang beim Versicherer wirksam. Der Ver-
sicherungsnehmer kann jedoch bestimmen, dass die Kiindi-
gung zu einem spateren Zeitpunkt, spatestens jedoch zum
Ende der laufenden Versicherungsperiode, wirksam wird.

Kiindigung durch Versicherer

Eine Kiindigung des Versicherers wird einen Monat nach
ihrem Zugang beim Versicherungsnehmer wirksam.

Form der Kiindigung

Die Kiindigung nach Nr. 2 oder Nr. 3 ist in Schriftform zu
erklaren.

§ A11 Ersatzanspriiche

1

Ubergang von Ersatzanspriichen

Steht dem Versicherungsnehmer ein Ersatzanspruch gegen
einen Dritten zu, geht dieser Anspruch auf den Versicherer
liber, soweit der Versicherer den Schaden ersetzt. Der Uber-
gang kann nicht zum Nachteil des Versicherungsnehmers
geltend gemacht werden. Richtet sich der Ersatzanspruch
des Versicherungsnehmers gegen eine Person, mit der er bei
Eintritt des Schadens in hauslicher Gemeinschaft lebt, kann
der Ubergang nicht geltend gemacht werden, es sei denn,
diese Person hat den Schaden vorsétzlich verursacht.

Obliegenheiten zur Sicherung von Ersatzanspriichen

Der Versicherungsnehmer hat seinen Ersatzanspruch oder
ein zur Sicherung dieses Anspruches dienendes Recht unter
Beachtung der geltenden Form- und Fristvorschriften zu
wahren, und nach Ubergang des Ersatzanspruches auf den
Versicherer bei dessen Durchsetzung durch den Versicherer
soweit erforderlich mitzuwirken.

Verletzt der Versicherungsnehmer diese Obliegenheit
vorsatzlich, ist der Versicherer zur Leistung insoweit nicht
verpflichtet, als er infolge dessen keinen Ersatz von dem
Dritten erlangen kann. Im Fall einer grob fahrlassigen Ver-
letzung der Obliegenheit ist der Versicherer berechtigt,
seine Leistung in einem der Schwere des Verschuldens
des Versicherungsnehmers entsprechenden Verhaltnis zu
kiirzen; die Beweislast fuir das Nichtvorliegen einer groben
Fahrlassigkeit tragt der Versicherungsnehmer.

§ A12 Zahlung und Verzinsung der Entschiddigung

1

Félligkeit der Entschadigung

a) Die Entschadigung wird fallig, wenn die Feststellungen
des Versicherers zum Grunde und zur Hohe des An-
spruches abgeschlossen sind.

Der Versicherungsnehmer kann einen Monat nach Mel-
dung des Schadens den Betrag als Abschlagszahlung
beanspruchen, der nach Lage der Sache mindestens zu
zahlen ist.

b) Der Uber den Zeitwertschaden hinausgehende Teil
der Entschadigung wird fallig, nachdem der Versiche-
rungsnehmer gegentiber dem Versicherer den Nachweis
gefiihrt hat, dass er die Wiederherstellung oder Wieder-
beschaffung sichergestellt hat.

¢) Inder Inhaltsversicherung (nach Teil B) wird der tiber den
gemeinen Wert hinausgehende Teil der Entschadigung fiir
Muster, Anschauungsmodelle, Prototypen, Ausstellungs-
stlicke sowie typengebundene, fiir die laufende Produkti-
on nicht mehr benétigte Fertigungsvorrichtungen fallig,
nachdem der Versicherungsnehmer gegentiber dem Ver-
sicherer den Nachweis gefiihrt hat, dass er die Wiederher-
stellung oder Wiederbeschaffung sichergestellt hat.

Riickzahlung des Neuwert- oder Zeitwertanteiles

Der Versicherungsnehmer ist zur Rlickzahlung der vom Ver-
sicherer nach Nr. 1 b bzw. Nr. 1 c geleisteten Entschadigung

verpflichtet, wenn die Sache infolge eines Verschuldens des
Versicherungsnehmers nicht innerhalb einer angemessenen
Frist wiederhergestellt oder wiederbeschafft worden ist.

Verzinsung

Fur die Verzinsung gilt, soweit nicht aus einem anderen
Rechtsgrund eine weitergehende Zinspflicht besteht:

a) Die Entschadigung ist — soweit sie nicht innerhalb eines
Monats nach Meldung des Schadens geleistet wird —
seit Anzeige des Schadens zu verzinsen.

b) Der liber den Zeitwertschaden hinausgehende Teil der
Entschadigung ist ab dem Zeitpunkt zu verzinsen, in
dem der Versicherungsnehmer die Sicherstellung der
Wiederherstellung oder Wiederbeschaffung versicherter
Sachen gegentlber dem Versicherer nachgewiesen hat.

c) Der Zinssatz betragt 4 Prozent, soweit nicht aus einem
anderen Rechtsgrund ein hoherer Zins zu zahlen ist.

d) Die Zinsen werden zusammen mit der Entschadigung
fallig.

Hemmung

Bei der Berechnung der Fristen nach Nr. 1, Nr. 3aund Nr. 3 b
ist der Zeitraum nicht zu berlicksichtigen, in dem infolge
Verschuldens des Versicherungsnehmers die Entschadigung
nicht ermittelt oder nicht gezahlt werden kann.

Aufschiebung der Zahlung
Der Versicherer kann die Zahlung aufschieben, solange

a) Zweifel an der Empfangsberechtigung des Versiche-
rungsnehmers bestehen;

b) ein behordliches oder strafgerichtliches Verfahren gegen
den Versicherungsnehmer oder seinen Reprasentanten
aus Anlass dieses Versicherungsfalles noch lauft;

c) in der Gebaudeversicherung (nach Teil D) eine Mitwir-
kung des Realglaubigers nach den gesetzlichen Bestim-
mungen Uber die Sicherung von Realgldaubigern nicht
erfolgte.

§ A13 Keine Leistungspflicht aus besonderen Griinden

1

Vorsatzliche oder grob fahrlassige Herbeiflihrung des Versi-
cherungsfalles

a) Fuhrt der Versicherungsnehmer den Versicherungsfall
vorsatzlich herbei, so ist der Versicherer von der Ent-
schadigungspflicht frei.

Ist die Herbeifihrung des Schadens durch rechtskraf-
tiges Strafurteil wegen Vorsatzes in der Person des Ver-
sicherungsnehmers festgestellt, so gilt die vorsatzliche
Herbeiflihrung des Schadens als bewiesen.

b) Fihrt der Versicherungsnehmer den Schaden grob
fahrlassig herbei, so ist der Versicherer berechtigt, seine
Leistung in einem der Schwere des Verschuldens des
Versicherungsnehmers entsprechenden Verhaltnis zu
kirzen.

Arglistige Tauschung nach Eintritt des Versicherungsfalles

Der Versicherer ist von der Entschadigungspflicht frei, wenn
der Versicherungsnehmer den Versicherer arglistig tiber Tat-
sachen, die fir den Grund oder die Hohe der Entschadigung
von Bedeutung sind, tauscht oder zu tduschen versucht.

Ist die Tauschung oder der Tauschungsversuch durch rechts-
kraftiges Strafurteil gegen den Versicherungsnehmer we-
gen Betruges oder Betrugsversuches festgestellt, so gelten
die Voraussetzungen des Satzes 1 als bewiesen.

§ A14 Uberversicherung; mehrere Versicherer

1
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Uberversicherung

a) Ubersteigt die Versicherungssumme den Wert des ver-
sicherten Interesses erheblich, so kann sowohl der Ver-
sicherer als auch der Versicherungsnehmer verlangen,
dass zur Beseitigung der Uberversicherung die Versi-
cherungssumme mit sofortiger Wirkung herabgesetzt



wird. Ab Zugang des Herabsetzungsverlangens, ist fir
die Hohe des Beitrages der Betrag maRgebend, den
der Versicherer berechnet haben wiirde, wenn der Ver-
trag von vornherein mit dem neuen Inhalt geschlossen
worden ware.

b) Hat der Versicherungsnehmer die Uberversicherung in
der Absicht geschlossen, sich dadurch einen rechtswid-
rigen Vermogensvorteil zu verschaffen, ist der Vertrag
nichtig. Dem Versicherer steht der Beitrag bis zu dem
Zeitpunkt zu, zu dem er von den die Nichtigkeit be-
griindenden Umsténden Kenntnis erlangt.

Mehrere Versicherer
a) Anzeigepflicht

Wer bei mehreren Versicherern ein Interesse gegen die-
selbe Gefahr versichert, ist verpflichtet, dem Versicherer
die andere Versicherung unverziiglich mitzuteilen. In
der Mitteilung sind der andere Versicherer und die Ver-
sicherungssumme anzugeben.

b) Rechtsfolgen der Verletzung der Anzeigepflicht

Verletzt der Versicherungsnehmer die Anzeigepflicht
nach a vorsatzlich oder grob fahrlassig, ist der Versi-
cherer unter den in § A2 Nr. 2 beschriebenen Vorausset-
zungen zur Kiindigung berechtigt oder auch ganz oder
teilweise leistungsfrei. Leistungsfreiheit tritt nicht ein,
wenn der Versicherer vor Eintritt des Versicherungsfalles
Kenntnis von der anderen Versicherung erlangt hat.

¢) Haftung und Entschadigung bei Mehrfachversiche-
rung

aa) Ist bei mehreren Versicherern ein Interesse gegen
dieselbe Gefahr versichert und (ibersteigen die
Versicherungssummen zusammen den Versiche-
rungswert oder libersteigt aus anderen Griinden
die Summe der Entschddigungen, die von jedem
Versicherer ohne Bestehen der anderen Versiche-
rung zu zahlen waren, den Gesamtschaden, liegt
eine Mehrfachversicherung vor.

bb) Die Versicherer sind in der Weise als Gesamtschuld-
ner verpflichtet, dass jeder fir den Betrag aufzu-
kommen hat, dessen Zahlung ihm nach seinem
Vertrage obliegt. Der Versicherungsnehmer kann
aber im Ganzen nicht mehr als den Betrag des ihm
entstandenen Schadens verlangen. Satz 1 gilt ent-
sprechend, wenn die Vertrage bei demselben Versi-
cherer bestehen.

Erlangt der Versicherungsnehmer oder der Versi-
cherte aus anderen Versicherungsvertragen Ent-
schadigung fiir denselben Schaden, so ermaligt
sich der Anspruch aus dem vorliegenden Vertrag
in der Weise, dass die Entschadigung aus allen Ver-
tragen insgesamt nicht hoher ist, als wenn der Ge-
samtbetrag der Versicherungssummen, aus denen
die Beitrage errechnet wurden, nur in diesem Ver-
trag in Deckung gegeben worden ware. Bei Verein-
barung von Entschadigungsgrenzen ermaRigt sich
der Anspruch in der Weise, dass aus allen Vertragen
insgesamt keine hohere Entschadigung zu leisten
ist, als wenn der Gesamtbetrag der Versicherungs-
summen in diesem Vertrag in Deckung gegeben
worden ware.

cc) Hat der Versicherungsnehmer eine Mehrfachversi-
cherung in der Absicht geschlossen, sich dadurch
einen rechtswidrigen Vermogensvorteil zu verschaf-
fen, ist jeder in dieser Absicht geschlossene Vertrag
nichtig.

Dem Versicherer steht der Beitrag bis zu dem Zeit-
punkt zu, zu dem er von den die Nichtigkeit be-
grindenden Umstanden Kenntnis erlangt.

d) Beseitigung der Mehrfachversicherung

aa) Hat der Versicherungsnehmer den Vertrag, durch
den die Mehrfachversicherung entstanden ist,
ohne Kenntnis von dem Entstehen der Mehrfach-
versicherung geschlossen, kann er verlangen, dass

der spater geschlossene Vertrag aufgehoben oder
die Versicherungssumme unter verhaltnismaRiger
Minderung des Beitrages auf den Teilbetrag her-
abgesetzt wird, der durch die friihere Versicherung
nicht gedeckt ist.

Die Aufhebung des Vertrages oder die Herabset-
zung der Versicherungssumme und Anpassung des
Beitrages werden zu dem Zeitpunkt wirksam, zu
dem die Erklarung dem Versicherer zugeht.

bb) Die Regelungen nach aa sind auch anzuwenden,
wenn die Mehrfachversicherung dadurch entstan-
den ist, dass nach Abschluss der mehreren Versi-
cherungsvertrage der Versicherungswert gesunken
ist. Sind in diesem Fall die mehreren Versicherungs-
vertrage gleichzeitig oder im Einvernehmen der
Versicherer geschlossen worden, kann der Versiche-
rungsnehmer nur die verhdltnismalige Herabset-
zung der Versicherungssummen und der Beitrage
verlangen.

§ A15 Sachverstiandigenverfahren

1
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Feststellung der Schadenhdhe

Der Versicherungsnehmer kann nach Eintritt des Versiche-
rungsfalles verlangen, dass die Hohe des Schadens in einem
Sachverstandigenverfahren festgestellt wird. Ein solches
Sachverstandigenverfahren konnen der Versicherer und der
Versicherungsnehmer auch gemeinsam vereinbaren.

Weitere Feststellungen

Das Sachverstandigenverfahren kann durch Vereinbarung
auf weitere Feststellungen zum Versicherungsfall ausge-
dehnt werden.

Verfahren vor Feststellung
Fir das Sachverstandigenverfahren gilt:

a) Jede Partei hat in Textform einen Sachverstandigen zu
benennen. Eine Partei, die ihren Sachverstandigen be-
nannt hat, kann die andere unter Angabe des von ihr
genannten Sachverstandigen in Textform auffordern,
den zweiten Sachverstandigen zu benennen. Wird der
zweite Sachverstandige nicht innerhalb von zwei Wo-
chen nach Zugang der Aufforderung benannt, so kann
ihn die auffordernde Partei durch das fiir den Schaden-
ort zustandige Amtsgericht ernennen lassen. In der Auf-
forderung durch den Versicherer ist der Versicherungs-
nehmer auf diese Folge hinzuweisen.

b) Der Versicherer darf als Sachverstandigen keine Person
benennen, die Mitbewerber des Versicherungsneh-
mers ist oder mit ihm in dauernder Geschaftsverbin-
dung steht; ferner keine Person, die bei Mitbewerbern
oder Geschéftspartnern angestellt ist oder mit ihnen in
einem ahnlichen Verhaltnis steht.

c) Beide Sachverstandige benennen in Textform vor Be-
ginn ihrer Feststellungen einen dritten Sachverstandi-
gen als Obmann. Die Regelung unter b gilt entspre-
chend fiir die Benennung eines Obmannes durch die
Sachverstandigen. Einigen sich die Sachverstandigen
nicht, so wird der Obmann auf Antrag einer Partei
durch das fiir den Schadenort zustandige Amtsgericht
ernannt.

Feststellung

Die Feststellungen der Sachverstandigen miissen enthal-
ten:

a) Inder Inhalts- und Gebaudeversicherung

aa) ein Verzeichnis der abhanden gekommenen, zer-
storten und beschadigten versicherten Sachen so-
wie deren nach dem Versicherungsvertrag in Frage
kommenden Versicherungswerte zum Zeitpunkt
des Versicherungsfalles;

bb) die Wiederherstellungs- und Wiederbeschaffungs-
kosten;

cc) die Restwerte der vom Schaden betroffenen Sachen;



dd)die nach dem Versicherungsvertrag versicherten
Kosten.

b) In der Ertragsausfallversicherung

aa) die ermittelten oder vermuteten Ursachen und den
Zeitpunkt, von dem an der Sachschaden fiir den
Versicherungsnehmer nach den anerkannten Re-
geln der Technik friihestens erkennbar war;

bb) Gewinn- und Verlustrechnungen fiir das laufende
Geschiftsjahr bis zum Beginn der Betriebsunterbre-
chung oder -beeintrachtigung und fiir das voraus-
gegangene Geschaftsjahr;

cc) eine Gewinn- und Verlustrechnung, aus der zu ent-
nehmen ist, wie sich Betriebsgewinn und Kosten
wahrend des Bewertungszeitraumes ohne die ver-
sicherte Betriebsunterbrechung oder -beeintrachti-
gung des Betriebes entwickelt hatten;

dd) eine Gewinn- und Verlustrechnung, aus der zu ent-
nehmen ist, wie sich Betriebsgewinn und Kosten
wahrend des Bewertungszeitraumes infolge der
versicherten Betriebsunterbrechung oder -beein-
trachtigung gestaltet haben;

ee) ob und in welcher Weise Umstande vorliegen, wel-
che den versicherten Ertragsausfallschaden beein-
flussen.

Die Sachverstandigen haben in den Gewinn- und Ver-
lustrechnungen die Bestimmungen zum Ertragsausfall-
schaden zu bertiicksichtigen. Alle Arten von Kosten sind
gesondert auszuweisen; die fortlaufenden Kosten sind
zu kennzeichnen.

¢) In der Mietausfallversicherung
aa) den versicherten Mietausfall;

bb) ob und in welcher Weise Umstdnde vorliegen, wel-
che den versicherten Mietausfall beeinflussen.

Verfahren nach Feststellung

Der Sachverstandige Gibermittelt seine Feststellungen beiden
Parteien gleichzeitig. Weichen die Feststellungen der Sach-
verstandigen voneinander ab, so Ubergibt der Versicherer
sie unverziiglich dem Obmann. Dieser entscheidet lber die
streitig gebliebenen Punkte innerhalb der durch die Feststel-
lungen der Sachverstandigen gezogenen Grenzen und tber-
mittelt seine Entscheidung beiden Parteien gleichzeitig.

Die Feststellungen der Sachverstandigen oder des Obmannes
sind fur die Vertragsparteien verbindlich, wenn nicht nach-
gewiesen wird, dass sie offenbar von der wirklichen Sachlage
erheblich abweichen. Aufgrund dieser verbindlichen Fest-
stellungen berechnet der Versicherer die Entschadigung.

Im Falle unverbindlicher Feststellungen erfolgen diese
durch gerichtliche Entscheidung. Dies gilt auch, wenn die
Sachverstandigen die Feststellung nicht treffen konnen
oder wollen oder sie verzégern.

Kosten

Sofern nicht etwas anderes vereinbart ist, tragt jede Par-
tei die Kosten ihres Sachverstandigen. Die Kosten des Ob-
mannes tragen beide Parteien je zur Halfte.

Obliegenheiten

Durch das Sachverstandigenverfahren werden die Oblie-
genheiten des Versicherungsnehmers nicht berthrt.

§ A16 entfallt

§ A17 Versicherung fiir fremde Rechnung

1

Rechte aus dem Vertrag

Der Versicherungsnehmer kann den Versicherungsvertrag
im eigenen Namen fiir das Interesse eines Dritten (Versi-
cherten) schlieRen. Die Ausiibung der Rechte aus diesem
Vertrag steht nur dem Versicherungsnehmer und nicht auch
dem Versicherten zu. Das gilt auch, wenn der Versicherte
den Versicherungsschein besitzt.

Zahlung der Entschadigung

Der Versicherer kann vor Zahlung der Entschadigung an
den Versicherungsnehmer den Nachweis verlangen, dass
der Versicherte seine Zustimmung dazu erteilt hat. Der
Versicherte kann die Zahlung der Entschadigung nur mit
Zustimmung des Versicherungsnehmers verlangen.

Kenntnis und Verhalten

a) Soweitdie KenntnisunddasVerhalten desVersicherungs-
nehmers von rechtlicher Bedeutung sind, sind bei der
Versicherung fiir fremde Rechnung auch die Kenntnis
und das Verhalten des Versicherten zu berticksichtigen.
Soweit der Vertrag Interessen des Versicherungsneh-
mers und des Versicherten umfasst, muss sich der Ver-
sicherungsnehmer fir sein Interesse das Verhalten und
die Kenntnis des Versicherten nur zurechnen lassen,
wenn der Versicherte Reprédsentant des Versicherungs-
nehmers ist.

b) Auf die Kenntnis des Versicherten kommt es nicht an,
wenn der Vertrag ohne sein Wissen abgeschlossen wor-
den ist oder ihm eine rechtzeitige Benachrichtigung des
Versicherungsnehmers nicht moglich oder nicht zumut-
bar war.

¢) Auf die Kenntnis des Versicherten kommt es dagegen
an, wenn der Versicherungsnehmer den Vertrag ohne
Auftrag des Versicherten geschlossen und den Versiche-
rer nicht dariiber informiert hat.

§ A18 Reprisentanten

Der Versicherungsnehmer muss sich die Kenntnis und das
Verhalten seiner Reprasentanten zurechnen lassen.

§ A19 Verjahrung

Die Anspriiche aus dem Versicherungsvertrag verjahren in
drei Jahren. Die Verjahrung beginnt mit dem Schluss des
Jahres, in dem der Anspruch entstanden ist und der Glaubi-
ger von den Anspruch begriindenden Umstanden und der
Person des Schuldners Kenntnis erlangt oder ohne grobe
Fahrlassigkeit erlangen musste.

Ist ein Anspruch aus dem Versicherungsvertrag bei dem
Versicherer angemeldet worden, zahlt bei der Fristberech-
nung der Zeitraum zwischen Anmeldung und Zugang der
in Textform mitgeteilten Entscheidung des Versicherers
beim Anspruchsteller nicht mit.

§ A20 Zustidndiges Gericht

1

Klagen gegen den Versicherer oder Versicherungsvermittler

Fur Klagen aus dem Versicherungsvertrag oder der Versi-
cherungsvermittlung ist neben den Gerichtsstanden der
Zivilprozessordnung (ZPO) auch das Gericht ortlich zu-
standig, in dessen Bezirk der Versicherungsnehmer zur Zeit
der Klageerhebung seinen Wohnsitz, in Ermangelung eines
solchen seinen gewohnlichen Aufenthalt hat.

Soweit es sich bei dem Vertrag um eine betriebliche Ver-
sicherung handelt, kann der Versicherungsnehmer seine
Anspriiche auch bei dem fiir den Sitz oder die Niederlas-
sung des Gewerbebetriebes zustandigen Gericht geltend
machen.

Klagen gegen den Versicherungsnehmer

Fur Klagen aus dem Versicherungsvertrag oder der Versi-
cherungsvermittlung gegen den Versicherungsnehmer ist
ausschlielich das Gericht ortlich zustandig, in dessen Bezirk
der Versicherungsnehmer zur Zeit der Klageerhebung sei-
nen Wohnsitz, in Ermangelung eines solchen seinen ge-
woéhnlichen Aufenthalt hat.

§ A21 Vollmacht des Versicherungsvertreters

1
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Erklarungen des Versicherungsnehmers

Der Versicherungsvertreter gilt als bevollméachtigt, vom
Versicherungsnehmer abgegebene Erklarungen entgegen-
zunehmen betreffend



a) den Abschluss bzw. den Widerruf eines Versicherungs-
vertrages,

b) eines bestehenden Versicherungsverhaltnisses ein-
schlieRlich dessen Beendigung,

¢) Anzeige- und Informationspflichten vor Abschluss des
Vertrages und wahrend des Versicherungsverhaltnisses.

Erklarungen des Versicherers

Der Versicherungsvertreter gilt als bevollmachtigt, vom
Versicherer ausgefertigte Versicherungsscheine oder deren
Nachtrage dem Versicherungsnehmer zu tibermitteln.

Zahlungen an den Versicherungsvertreter

Der Versicherungsvertreter gilt als bevollmachtigt, Zah-
lungen, die der Versicherungsnehmer im Zusammenhang
mit der Vermittlung oder dem Abschluss eines Versiche-
rungsvertrags an ihn leistet, anzunehmen. Eine Beschran-
kung dieser Vollmacht muss der Versicherungsnehmer nur
gegen sich gelten lassen, wenn er die Beschrankung bei
der Vornahme der Zahlung kannte oder in Folge grober
Fahrlassigkeit nicht kannte.

§ A22 Anzeigen/Willenserkldarungen

1

Form

Soweit gesetzlich keine Schriftform verlangt ist und soweit
in diesem Vertrag nicht etwas anderes bestimmt ist, sind die
fir den Versicherer bestimmten Erklarungen und Anzeigen,
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die das Versicherungsverhaltnis betreffen und die unmit-
telbar gegeniliber dem Versicherer erfolgen, in Textform
abzugeben.

Erklarungen und Anzeigen sollen an die Hauptverwaltung
des Versicherers oder an die im Versicherungsschein oder
in dessen Nachtrdgen als zustandig bezeichneten Verwal-
tung gerichtet werden. Die gesetzlichen Regelungen tiber
den Zugang von Erklarungen und Anzeigen bleiben unbe-
ruhrt.

Nichtanzeige einer Anschriften- bzw. Namensanderung

Hat der Versicherungsnehmer eine Anderung seiner An-
schrift dem Versicherer nicht mitgeteilt, genlgt fir eine
Willenserklarung, die dem Versicherungsnehmer gegen-
Uber abzugeben ist, die Absendung eines eingeschriebenen
Briefes an die letzte dem Versicherer bekannte Anschrift.
Entsprechendes gilt bei einer dem Versicherer nicht an-
gezeigten Namensanderung. Die Erklarung gilt drei Tage
nach der Absendung des Briefes als zugegangen.

Nichtanzeige der Verlegung der gewerblichen Niederlassung

Hat der Versicherungsnehmer die Versicherung unter der
Anschrift seines Gewerbebetriebes abgeschlossen, finden
bei einer Verlegung der gewerblichen Niederlassung die
Bestimmungen nach Nr. 2 entsprechend Anwendung.

§ A23 Anzuwendendes Recht
Fur diesen Vertrag gilt deutsches Recht.



Teil D - Gebadudeversicherung

Verzeichnis der Paragraphen

§ D1 Versicherte und nicht versicherte Sachen

§D2 Mietausfall

§D3 Versicherte und nicht versicherte Kosten

§ D4 Versicherte Gefahren und Schaden, Versicherungsfall
§ D5 Feuer

§ D6 Leitungswasser

§ D7 Sturm/Hagel

§ D8 Weitere Elementargefahren

§ D9 Innere Unruhen, Boswillige Beschadigung, Streik und Aussperrung
§ D10  Fahrzeuganprall, Rauch, Uberschalldruckwellen

§ D11  Glasbruch

§ D12 Erganzende Gefahren fir Schaden an Technischen Gebdudebestandteilen

§ D13 Versicherungsort

§ D14  Obliegenheiten zur Gefahrerhohung oder Gefahrverminderung (Sicherheitsvorschriften)

§ D15  Versicherungswert

§ D16 Gleitende Neuwertversicherung

§ D17  Entschadigungsberechnung, Versicherungssumme, Unterversicherung, Versicherung auf Erstes Risiko

§ D18 Teileigentiimergemeinschaft

§ D19  Veraulerung der versicherten Sache und deren Rechtsfolgen einschlieBlich Kiindigung

§ D20 Realrechtsglaubiger

§ D1 Versicherte und nicht versicherte Sachen
1 Gebéaude

Versichert sind die in dem Versicherungsvertrag bezeichne-
ten Gebaude mit ihren Bestandteilen. Gebaudebestandteile
sind in das Gebaude eingefligte Sachen, die nicht ohne
Zerstorung oder Veranderung ihres Wesens voneinander
getrennt werden konnen.

a) Technische Gebaudebestandteile sind maschinelle Ein-
richtungen, Anlagen und Gerate, die Bestandteile von
Gebduden sind, z. B. Heizungsanlagen, Anlagen der
Wasserversorgung, elektrische Haupt- und Unterver-
teilungen, Ruf-, Klingel- und Tiréffneranlagen, Raum-
abluft- und Raumklimaanlagen, Brandmeldeanlagen,
Feuerldschanlagen, Personen- und Lastenaufzlige,
Rolltreppen, Schiebetiiren, Roll- und Brandschutz- 4
tore.

Zu den Technischen Gebaudebestandteilen gehoren
auch Datentrager (Datenspeicher fiir maschinenles-
bare Informationen), wenn sie vom Benutzer nicht
auswechselbar sind (z. B. Festplatten jeder Art) sowie
Daten (maschinenlesbare Informationen), wenn sie fir
die Grundfunktion der versicherten Sache notwenig
sind (System-Programmdaten aus Betriebssystemen
oder damit gleichzusetzende Daten).

b) Als Gebadudebestandteile gelten neben den Technischen
Gebaudebestandteilen auch z. B. Wandverkleidungen,
Bodenbeldge, Hauswasserversorgungen, Markisen,
Briefkastenanlagen, Miillbehalterboxen, Oltanks, Sani-
taranlagen, Blitzableiter, Fahnenstangen.

2 Gebaudezubehor

Soweit dies vereinbart ist, ist das Gebaudezubehor mit-
versichert. Gebdudezubehor sind bewegliche Sachen, die
der Instandhaltung oder dem wirtschaftlichen Zweck des
versicherten Gebaudes dienen, soweit sie sich in dem Ge-
baude befinden oder aullen an dem Gebaude angebracht
sind. Dies sind insbesondere Brennstoffvorrate fir Sammel-
heizungen; Sachen, die kiinftig in das Gebaude eingefiigt
werden sollen (Vorrate an Fliesen, Bodenbeldgen, Tapeten);

FK 90-D 0409 - 18 -

Gemeinschaftswaschanlagen; Wasser-, Gas-, Elektrizitats-
und Warmezahler.

Weiteres Zubehor sowie sonstige Grundstiicksbestandteile

Soweit dies vereinbart ist, sind weiteres Zubehor und sonstige
Grundstiicksbestandteile auf dem Versicherungsort, fiir die
der Versicherungsnehmer die Gefahr tragt, mitversichert.

Weiteres Zubehor und sonstige Grundstiicksbestandteile
sind auf dem Versicherungsort befindliche Einfriedungen,
Terrassen, Hof- und Gehsteigbefestigungen, Schutz- und
Trennwande, Uberdachungen, Pergolen, Carports, elek-
trische Freileitungen, Beleuchtungs- und Antennenanla-
gen, Leuchtréhrenanlagen, Schilder, Transparente, Stander,
Masten, Hundezwinger, Miillbehalterboxen und Briefkas-
tenanlagen.

Verglasungen

Soweit dies vereinbart ist, sind gegen die Gefahr Glasbruch
(siehe § D11) bis zur vereinbarten Entschadigungsgrenze
versichert

a) fertig eingesetzte oder montierte — bis zu einer Einzel-
grofle von 318 cm x 813 cm — Scheiben, Platten und
Spiegel aus Glas; Scheiben und Platten aus Kunststoff;
Glasbausteine und Profilbaugléser; Lichtkuppeln aus
Glas oder Kunststoff der versicherten Gebaude;

b) fertig eingesetzte oder montierte — bis zu einer Einzel-
grofle von 318 cm x 813 cm — Scheiben, Platten und
Spiegel aus Glas; Scheiben und Platten aus Kunststoff;
Glasbausteine und Profilbaugléser; Lichtkuppeln aus
Glas oder Kunststoff der Raume oder Gebaudeteile, die
dem allgemeinen Gebrauch dienen (z. B. in Treppen-
hausern, Gemeinschafts-, Keller- und Bodenraumen,
von Windfangen und Wetterschutzvorbauten);

¢) der Werbung dienende fertig eingesetzte oder mon-
tierte Leuchtrohrenanlagen (Hochspannungsanlagen),
Firmenschilder und Transparente (Werbeanlagen);

d) kinstlerisch bearbeitete Scheiben;

e) Abdeckungen von Sonnenkollektoren und Photovoltaik-
anlagen.



Nicht versicherte Sachen

Nicht versichert sind, soweit nicht etwas anderes vereinbart

ist,

a) in das Gebaude nachtraglich eingefligte — nicht aber
ausgetauschte — Sachen, die ein Mieter oder Teileigen-
tiimer auf seine Kosten beschafft oder ibernommen hat
und fiir die er nach Vereinbarung mit dem Vermieter
bzw. der Teileigentiimergemeinschaft das Risiko tragt
(Gefahrtragung);

b) bei der Gefahr Glasbruch

aa) Sachen, die bereits bei Antragstellung beschadigt
sind;

bb)Hohlgldser und Beleuchtungskoérper, soweit nicht
nach Nr. 4 c versichert;

cc) Scheiben aus Glaskeramik; Aquarienscheiben;

c) bei den Erganzenden Gefahren fiir Schaden an Tech-
nischen Gebaudebestandteilen

aa) Ausmauerungen, Auskleidungen und Beschichtungen
von Ofen, Feuerungs- und sonstigen Erhitzungsanla-
gen, Dampferzeugern und Behaltern, die wahrend der
Lebensdauer der versicherten Sachen erfahrungsge-
mal mehr als einmal ausgewechselt werden muissen;

bb) Hilfs- und Betriebsstoffe, Verbrauchsmaterial und
Arbeitsmittel; dies gilt nicht fir Ol- oder Gasfl-
lungen von versicherten Transformatoren, Kon-
densatoren, elektrischen Wandlern oder Schaltern,
sowie — soweit dies vereinbart ist — fir Olfiillungen
von versicherten Turbinen;

cc

~

sonstige Teile, die wahrend der Lebensdauer der ver-
sicherten Sachen erfahrungsgemaf mehr als einmal
ausgewechselt werden mussen (z. B. Sicherungen,
Lichtquellen, nicht wiederaufladbare Batterien, For-
men, Siebe, Schlduche, Filter, Schlaghdmmer und
-platten von Zerkleinerungsmaschienen);

dd) auswechselbare Datentrager sowie Daten, die fur
die Grundfunktion der versicherten Sachen nicht
notwendig sind;

ee) Sachen, die noch nicht betriebsfertig aufgestellt
sind, montiert sind oder deren Probelauf noch nicht
erfolgreich abgeschlossen ist.

Betriebsfertig ist eine Sache, sobald sie nach beende-
ter Erprobung und — soweit vorgesehen — nach been-
detem Probebetrieb entweder zur Arbeitsaufnahme
bereit ist oder sich im Betrieb befindet. Eine spatere
Unterbrechung der Betriebsfertigkeit unterbricht den
Versicherungsschutz nicht. Dies gilt auch wahrend ei-
ner De- oder Remontage sowie wahrend eines Trans-
portes der Sache innerhalb des Versicherungsortes;

ff) Vorflhrgeréte;

gg) Technische Gebaudebestandteile, die bei Antrag-
stellung alter als 15 Jahre sind, sofern nicht etwas
anderes vereinbart ist.

Der Ausschluss gilt nicht, wenn in einem Versicherungs-
fall zur Wiederherstellung versicherter Sachen in bb und
cc genannte Sachen beschadigt oder zerstort und des-
halb erneuert werden missen.

§ D2 Mietausfall

1

Gegenstand der Deckung

Soweit dies vereinbart ist, ist der Mietausfall der im Ver-
sicherungsvertrag bezeichneten Gebdude infolge eines
Versicherungsfalles (siehe § D4) innerhalb der Haftzeit ver-
sichert.

Mietausfall

a) Mietausfall ist der entgangene Mietzins einschlieRlich
fortlaufender Mietnebenkosten, der dadurch entsteht,
dass der Mieter infolge eines Versicherungsfalles kraft
Gesetzes oder nach dem Mietvertrag berechtigt ist, die
Zahlung der Miete ganz oder teilweise zu verweigern.

§ D3
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Wardas Gebédudezur Zeitdes Eintrittesdes Versicherungs-
falles nicht vermietet, wird Mietausfall nur ersetzt,
sofern Vermietung zu einem spateren, in der Wieder-
herstellungszeit liegenden Termin nachgewiesen wird.

b) Hat der Versicherungsnehmer die Rédume selbst genutzt
oder unentgeltlich einem Dritten Uberlassen und sind
diese infolge eines Versicherungsfalles unbenutzbar ge-
worden, so ist der ortsiibliche Mietwert zu ersetzen,
falls dem Versicherungsnehmer oder Dritten die Be-
schrankung auf etwa benutzbar gebliebene Raume
nicht zugemutet werden kann.

Haftzeit

a) Soweit nicht etwas anderes vereinbart ist, wird der Miet-
ausfall bis zu dem Zeitpunkt ersetzt, in dem die Rdume
wieder benutzbar sind, hochstens jedoch fiir die verein-
barte Dauer seit Eintritt des Versicherungsfalles.

b) Endet das Mietverhaltnis infolge des Schadens und sind
die Raume trotz Anwendung der im Verkehr erforder-
lichen Sorgfalt zum Zeitpunkt der Wiederherstellung
nicht zu vermieten, wird der Mietverlust bis zur Neu-
vermietung Uber diesen Zeitpunkt hinaus flr die Dauer
von zwolf Monaten ersetzt, hdchstens jedoch bis zum
Ablauf der Haftzeit.

Versicherte und nicht versicherte Kosten
Kosten zur Abwendung und Minderung des Schadens

a) Versichert sind Kosten, auch erfolglose, die der Versiche-
rungsnehmer bei Eintritt des Versicherungsfalles den
Umstanden nach zur Abwendung und Minderung des
Schadens fiir geboten halten durfte oder die er auf Wei-
sung des Versicherers macht.

b) Macht der Versicherungsnehmer Kosten, um einen un-
mittelbar bevorstehenden Versicherungsfall abzuwen-
den oder in seinen Auswirkungen zu mindern, geltend,
so leistet der Versicherer Kostenersatz nur, wenn diese
Kosten bei einer nachtraglichen objektiven Betrachtung
der Umstande verhaltnismaRig und erfolgreich waren
oder die Kosten auf Weisung des Versicherers erfolgten.

c) Istder Versicherer berechtigt, seine Leistung zu kiirzen,
kann er auch den Kostenersatz nach a und b entspre-
chend kirzen.

d) Der Ersatz dieser Kosten und die sonstige Entschadigung
betragen zusammen hdchstens die Versicherungssum-
me je vereinbarter Position; dies gilt jedoch nicht, soweit
Kosten auf Weisung des Versicherers entstanden sind.

e) Der Versicherer hat den fiir die Kosten erforderlichen
Betrag auf Verlangen des Versicherungsnehmers vorzu-
schieRen.

f) Nicht versichert sind Kosten fiir Leistungen der Feuer-
wehr oder anderer Institutionen, die im offentlichen
Interesse zur Hilfeleistung verpflichtet sind, wenn diese
Leistungen im &ffentlichen Interesse erbracht werden.

Kosten der Ermittlung und Feststellung des Schadens

a) Der Versicherer ersetzt bis zur vereinbarten Hohe die
Kosten fiir die Ermittlung und Feststellung eines von
ihm zu ersetzenden Schadens, sofern diese den Um-
standen nach geboten waren.

Zieht der Versicherungsnehmer einen Sachverstandi-
gen oder Beistand hinzu, so werden diese Kosten nur
ersetzt, soweit er zur Zuziehung vertraglich verpflichtet
ist oder vom Versicherer aufgefordert wurde.

b) Ist der Versicherer berechtigt, seine Leistung zu kiirzen,
kann er auch den Kostenersatz nach a entsprechend
kirzen.

Kosten fiir die Gefahr Glasbruch

Der Versicherer ersetzt, soweit die Gefahr Glasbruch versi-
chert ist, die infolge eines Versicherungsfalles nach § D11
notwendigen Kosten fiir das

a) vorlaufige VerschlieRen von Offnungen (Notverscha-
lungen, Notverglasungen);



b) Abfahren von Glas- und sonstigen Resten zum nédchsten
Ablagerungsplatz und fiir das Ablagern oder Vernichten
(Entsorgungskosten).

Zusétzliche Kosten
Soweit dies vereinbart ist, gilt:

a) Aufraumungs-, Abbruch- und Absperrkosten; Bewe-
gungs- und Schutzkosten; Feuerléschkosten

Der Versicherer ersetzt die infolge eines Versicherungs-
falles notwendigen

aa) Aufrdumungs-, Abbruch- und Absperrkosten; d. h.
Kosten fiir das Aufriumen und den Abbruch sowie
- nétigenfalls — die Dekontamination versicherter
Sachen, fiir das Abfahren von Schutt und sonstigen
Resten dieser Sachen zum nachsten Ablagerungs-
platz und fiir das Ablagern und Vernichten sowie
die Kosten flir das Absperren von Straken, Wegen
und Grundstticken;

bb) Bewegungs- und Schutzkosten; d. h. Kosten, die
dadurch entstehen, dass zum Zweck der Wieder-
herstellung oder Wiederbeschaffung von versicher-
ten Sachen, andere Sachen bewegt, verandert oder
geschiitzt werden mussen.

Bewegungs- und Schutzkosten sind insbesondere Auf-
wendungen fiir De- oder Remontage von Maschinen,
fr Durchbruch, Abriss oder Wiederaufbau von Ge-
baudeteilen oder fiir das Erweitern von Offnungen;

cc) Feuerloschkosten; d. h.Kosten, diederVersicherungs-
nehmer zur Brandbekampfung fiir geboten halten
durfte, einschlieRlich der Kosten nach Nr. 1 f, die
nach jener Bestimmung nicht zu ersetzen sind.

Dazu gehoren auch freiwillige Zuwendungen des
Versicherungsnehmers an Personen, die sich bei
der Brandbekampfung eingesetzt haben. Sie sind
nur zu ersetzen, wenn der Versicherer vorher zuge-
stimmt hatte.

b) Isolierungskosten fir radioaktiv verseuchte Sachen

Der Versicherer ersetzt die infolge eines Versicherungs-
falles notwendigen Isolierungskosten fiir radioaktiv ver-
seuchte Sachen, d. h. Kosten fiir Abbruch, Bergung, Auf-
raumung, Abfuhr und Isolierung radioaktiv verseuchter
Sachen, die infolge eines Versicherungsfalles nach § D4
durch auf dem Versicherungsort betriebsbedingt vor-
handene oder verwendete radioaktive Isotope entstehen
und soweit die Mallnahmen gesetzlich geboten sind.

c) Kosten fir die Dekontamination von Erdreich fir die
Gefahren Feuer, Leitungswasser, Sturm/Hagel sowie
Erganzenden Gefahren fiir Schaden an Technischen
Gebaudebestandteilen

aa) Der Versicherer ersetzt, soweit die Gefahren Feuer,
Leitungswasser, Sturm/Hagel oder Erganzende
Gefahren fiir Schaden an Technischen Gebaude-
bestandteilen versichert sind, Kosten, die der Ver-
sicherungsnehmer aufgrund behérdlicher Anord-
nungen infolge einer Kontamination durch einen
Versicherungsfall nach § D4 Nr. 1 a bis c und § D4
Nr. 1 h aufwenden muss, um bei eigenen oder
gepachteten Versicherungsorten innerhalb der
Bundesrepublik Deutschland

— Erdreich zu untersuchen und nétigenfalls zu de-
kontaminieren oder auszutauschen;

— den Aushub in die néachstgelegene geeignete
Deponie zu transportieren und dort abzulagern
oder zu vernichten;

— insoweit den Zustand vor Eintritt des Versiche-
rungsfalles wiederherzustellen.

bb) Die Kosten (siehe aa) werden nur ersetzt, sofern die
behdordlichen Anordnungen

— aufgrund von Gesetzen oder Verordnungen er-
gangen sind, die vor Eintritt des Versicherungs-
falles erlassen wurden;

- 20 -

d)

e)

— eine Kontamination betreffen, die nachweislich
infolge dieses Versicherungsfalles entstanden ist;

— innerhalb von neun Monaten seit Eintritt des
Versicherungsfalles ergangen sind und dem Ver-
sicherer ohne Riicksicht auf Rechtsmittelfristen
innerhalb von drei Monaten seit Kenntniserhalt
gemeldet wurden.

cc) Wird durch den Versicherungsfall eine bestehende
Kontamination des Erdreiches erhoht, so werden
nur Kosten ersetzt, die den fiir eine Beseitigung der
bestehenden Kontamination erforderlichen Betrag
Ubersteigen, und zwar ohne Riicksicht darauf, ob
und wann dieser Betrag ohne den Versicherungsfall
aufgewendet worden ware.

Die hiernach nicht zu ersetzenden Kosten werden
nétigenfalls durch Sachverstandige festgestellt.

dd)Kosten aufgrund sonstiger behérdlicher Anord-
nungen oder aufgrund sonstiger Verpflichtungen
des Versicherungsnehmers einschlieRlich der so ge-
nannten Einliefererhaftung werden nicht ersetzt.

ee) FurKosten (siehe aa) infolge von Versicherungsfallen,
die innerhalb eines Jahres eintreten, ist Entschadi-
gungsgrenze die Versicherungssumme fiir diese
Position als Jahreshochstentschadigung.

ff) Der als entschadigungspflichtig errechnete Betrag
wird je Versicherungsfall zusétzlich um 15 Prozent
gekirzt (Selbstbehalt).

gg) Kosten dieser Position gelten nicht als Aufraumungs-
kosten (siehe a aa).

Sachverstandigenkosten

Soweit der entschddigungspflichtige Schaden
25.000 EUR Ubersteigt, ersetzt der Versicherer bis zu
80 Prozent der durch den Versicherungsnehmer nach
§ A15 (Allgemeiner Teil) zu tragenden Kosten des Sach-
verstandigenverfahrens.

Mehrkosten infolge Preissteigerungen

aa) Der Versicherer ersetzt die infolge eines Versiche-
rungsfalles tatsachlich entstandenen Mehrkosten
infolge Preissteigerungen zwischen dem Eintritt des
Versicherungsfalles und der Wiederherstellung oder
Wiederbeschaffung.

bb) Wenn der Versicherungsnehmer die Wiederherstel-
lung oder Wiederbeschaffung nicht unverziiglich
veranlasst, werden die Mehrkosten nur in dem Um-
fang ersetzt, in dem sie auch bei unverzlglicher
Wiederherstellung oder Wiederbeschaffung ent-
standen waren.

cc) Mehrkosten infolge von auBergewdhnlichen Ereig-
nissen oder Kapitalmangel werden nicht ersetzt.
Mehrkosten infolge von behordlichen Wiederauf-
bau- oder Betriebsbeschrankungen werden nur er-
setzt, soweit diese Kosten nach f versichert sind.

Mehrkosten durch behérdliche Wiederherstellungsbe-
schrankungen

aa) Der Versicherer ersetzt die tatsachlich entstandenen
Mehrkosten fiir die Wiederherstellung der versi-
cherten und vom Schaden betroffenen Sache sowie
- sofern Mietausfall vereinbart ist — den hierdurch
vergroRerten Mietausfallschaden durch behord-
liche Auflagen auf der Grundlage bereits vor Ein-
tritt des Versicherungsfalles erlassener Gesetze und
Verordnungen.

bb) Soweit behordliche Auflagen mit Fristsetzung vor
Eintritt des Versicherungsfalles erteilt wurden, sind
die dadurch entstehenden Mehrkosten nicht ver-
sichert.

cc) Aufwendungen, die dadurch entstehen, dass in-
folge behordlicher Wiederherstellungsbeschran-
kungen Reste der versicherten und vom Schaden
betroffenen Sache nicht wiederverwertet werden
konnen, sind nicht versichert.



9)

h)

k)

dd) Wenn die Wiederherstellung der versicherten und
vom Schaden betroffenen Sache aufgrund behérd-
licher Wiederherstellungsbeschrankungen nur an an-
derer Stelle erfolgen darf, werden auch die Mehrkos-
ten nur in dem Umfang ersetzt, in dem sie auch bei
Wiederherstellung an bisheriger Stelle erfolgt waren.

ee) Mehrkosten infolge Preissteigerungen, die dadurch
entstehen, dass sich die Wiederherstellung durch
Beschrankungen der vorgenannten Art verzogert,
werden nur ersetzt, soweit diese Kosten nach e ver-
sichert sind.

ff) Soweit ein Ersatzanspruch gegentiiber einem Dritten
entsteht, verpflichtet sich der Versicherungsnehmer,
diesen in Hohe des féllig werdenden Mehrbetrages
an den Versicherer abzutreten.

Gebaudebeschadigungen durch unbefugte Dritte

Der Versicherer ersetzt die notwendigen Kosten fir die
Beseitigung von Schaden an Dachern, Decken, Wan-
den, FuBboden, Tiren, Schldssern, Fenstern (ausge-
nommen Schaufensterverglasungen), Rollldiden und
Schutzgittern eines versicherten Gebaudes, wenn die
Schdden dadurch entstanden sind, dass ein unbefugter
Dritter in das Gebaude eingebrochen, eingestiegen
oder mittels falscher Schlissel oder anderer Werkzeuge
eingedrungen ist. Mitversichert sind auch Schaden
durch den Versuch einer solchen Tat.

Aufwendungen fir den Austausch von Wasserhahnen,
Geruchsverschliissen und Wassermessern

Der Versicherer ersetzt, soweit die Gefahr Leitungswas-
ser versichert ist, die Aufwendungen fiir den Austausch
von Wasser- und Absperrhahnen, Ventilen, Geruchsver-
schllissen und Wassermessern (Armaturen), der infolge
eines Versicherungsfalles nach § D6 Nr. 2 im Bereich der
Rohrbruchstelle notwendig wird. Ausgeschlossen sind
Bruchschaden an bereits defekten Armaturen.

Aufwendungen fir das Entfernen umgestiirzter Baume

Der Versicherer ersetzt, soweit die Gefahr Feuer oder
die Gefahr Sturm/Hagel versichert ist, die notwendigen
Aufwendungen fir das Entfernen, den Abtransport und
die Entsorgung von Baumen auf dem Versicherungsort,
die durch Blitzschlag (siehe § D5 Nr. 2) oder Sturm (sie-
he § D7 Nr. 1) umgestiirzt sind. Bereits abgestorbene
Baume sind von der Versicherung ausgeschlossen.

Kosten fir die Ergdnzenden Gefahren fiir Schaden an
Technischen Gebdudebestandteilen

Der Versicherer ersetzt, soweit Ergédnzende Gefahren fir
Schdden an Technischen Gebaudebestandteilen versi-
chert sind, die infolge eines Versicherungsfalles nach
§ D12 notwendigen Kosten fir

aa) Erd-, Pflaster-, Maurer- und Stemmarbeiten;
bb) die Gerlstgestellung;

cc) Luftfracht.

Kosten fiir die Gefahr Glasbruch

Der Versicherer ersetzt, soweit die Gefahr Glasbruch
versichert ist, die infolge eines Versicherungsfalles nach
§ D11 notwendigen Kosten fiir die

aa) Erneuerung von Anstrich, Malereien, Schriften, Ver-
zierungen, Lichtfilterlacken und Folien auf den in
§ D1 Nr. 4 versicherten Sachen;

bb) Beseitigung von Schaden an Umrahmungen, Beschla-
gen, Mauerwerk, Schutz- und Alarmeinrichtungen;

cc) Gerlste, Krdane, Beseitigung und Wiederanbringung
von Sachen, die das Einsetzten von Ersatzscheiben
behindern (z. B. Schutzgitter, Schutzstangen, Mar-
kisen usw.).

Bestimmungswidrig auslaufendes Leitungswasser

Der Versicherer ersetzt, soweit die Gefahr Leitungswas-
ser (siehe § D4 Nr. 1 b) versichert ist, Kosten fiir be-
stimmungswidrig auslaufendes Leitungswasser (siehe

§ D6 Nr. 1), soweit der Versicherungsnehmer dafir die
Gefahr tragt.

§ D4 Versicherte Gefahren und Schiden, Versicherungs-

§ D5

fall
Versicherte Gefahren
Jede der Gefahren nach a bis h ist einzeln zu vereinbaren.

Entschéadigt werden versicherte Sachen (siehe § D1), die
durch

a) Feuer (siehe § D5),

b) Leitungswasser (siehe § D6),

c) Sturm, Hagel (siehe § D7),

d) Weitere Elementargefahren (siehe § D8),

e) Innere Unruhen, Boswillige Beschadigung, Streik und
Aussperrung (siehe § D9),

f) Fahrzeuganprall, Rauch, Uberschalldruckwellen (siehe
§D10),

g) Glasbruch (siehe § D11),

h) Erganzende Gefahren fiir Schaden an Technischen Ge-
baudebestandteilen (siehe § D12)

zerstort oder beschadigt werden oder infolgedessen abhan-
den kommen (Versicherungsfall).

Soweit Versicherungsschutz fiir Schaden infolge der Gefah-
ren nach a bis f besteht, gelten an versicherten Sachen
Schédden durch NiederreiRen oder Ausraumen infolge die-
ser versicherten Gefahr mitversichert.

Nicht versicherte Schaden

Nicht versichert sind ohne Ricksicht auf mitwirkende Ursa-
chen Schaden durch

a) Kriegsereignisse jeder Art;
b) Nukleare Strahlung, radioaktive Substanzen und Kern-
energiel.

Dieser Ausschluss gilt nicht fiir Schaden an versicherten
Sachen, die als Folge einer versicherten Gefahr nach
Nr. 1 durch auf dem Versicherungsort betriebsbedingt
vorhandene oder verwendete radioaktive Isotope ent-
stehen, insbesondere Schaden durch Kontaminierung
und Aktivierung sind eingeschlossen. Ausgeschlossen
bleiben jedoch radioaktive Isotope von Kernreak-
toren;

¢) Innere Unruhen, soweit nicht nach § D9 Nr. 1 versichert;
d) Erdbeben, soweit nicht nach § D8 Nr. 3 versichert;

e) Feuer, soweit nicht nach § D5, § D8 Nr. 3 oder § D9
Nr. 1 versichert;

f)  Sturmflut.

Feuer
Brand

Brand ist ein Feuer, das ohne einen bestimmungsgemaRen
Herd entstanden ist oder ihn verlassen hat und das sich aus
eigener Kraft auszubreiten vermag.

Blitzschlag

Blitzschlag ist das unmittelbare Auftreffen eines Blitzes auf
Sachen.

Uberspannungs- und Kurzschlussschaden an elektrischen
Einrichtungen des Gebaudes sind nur versichert, wenn

a) ein Blitz unmittelbar auf versicherte Gebaude oder auf
iber Erdgleiche befindliche sonstige versicherte Sachen
auf dem Versicherungsort aufgetroffen ist oder

1 Der Ersatz von Schaden durch Kernenergie richtet sich in der Bundesrepub-

lik Deutschland nach dem Atomgesetz. Die Betreiber von Kernanlagen sind
zur Deckungsvorsorge verpflichtet und schlieBen hierfiir Haftpflichtversiche-
rungen ab.
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§ D6

b) am inneren Teil von versicherten Gebauden Schaden
durch Blitzschlag entstanden sind.

Explosion

Explosion ist eine plotzliche KraftduRerung durch Ausdeh-
nung von Gasen oder Dampfen.

Eine Explosion eines konstant unter Gas- oder Dampfdruck
stehenden Behélters (Kessel, Rohrleitung usw.) liegt nur vor,
wenn seine Wandung in einem solchen Umfang zerrissen
wird, dass ein plotzlicher Ausgleich des Druckunterschiedes
innerhalb und aulerhalb des Behdlters stattfindet.

Wird im Inneren eines Behalters eine Explosion durch chemi-
sche Umsetzung hervorgerufen, so ist ein dadurch an dem
Behilter entstehender Schaden auch dann zu ersetzen,
wenn dessen Wandung nicht zerrissen ist.

Implosion

Implosion ist eine plotzliche Zerstérung eines Hohlkorpers
durch die Differenz zwischen einem gleichbleibenden
Aufendruck und einem bestehenden inneren Unterdruck.

Aufprall von Luftfahrzeugen

Aufprall von Luftfahrzeugen ist das Aufprallen eines Luft-
fahrzeuges, seiner Teile oder seiner Ladung.

Nicht versicherte Schaden
Die Versicherung erstreckt sich nicht auf

a) Sengschaden, aufer wenn diese dadurch verursacht
wurden, dass sich eine versicherte Gefahr nach Nr. 1
bis Nr. 5 verwirklicht hat;

b) Schéden, die an Verbrennungskraftmaschinen durch
die im Verbrennungsraum auftretenden Explosionen,
sowie Schaden, die an Schaltorganen von elektrischen
Schaltern durch den in ihnen auftretenden Gasdruck
entstehen. Folgeschdden an dritten Sachen sind nicht
ausgeschlossen;

¢) Schaden, die durch die Wirkung des elektrischen Stromes
an elektrischen Einrichtungen mit oder ohne Feuerer-
scheinung entstehen (z. B. durch Uberstrom, Uberspan-
nung, Isolationsfehler, wie Kurz-, Windungs-, Korper-
oder Erdschluss, unzureichende Kontaktgabe, Versagen
von Mess-, Regel- oder Sicherheitseinrichtungen). Fol-
geschaden sind nicht ausgeschlossen, soweit sie Folge-
schaden von Brand- oder Explosionsschaden sind.

Die Ausschlisse gelten nicht fiir Schaden, die dadurch
verursacht wurden, dass sich an anderen Sachen eine ver-
sicherte Gefahr nach Nr. 1 bis Nr. 5 verwirklicht hat.

Leitungswasser
Nasseschaden

Leitungswasser ist Wasser, das bestimmungswidrig ausge-
treten ist aus

a) Zu- oder Ableitungsrohren der Wasserversorgung oder
den damit verbundenen Schlauchen;

b) mit dem Rohrsystem der Wasserversorgung verbunde-
nen sonstigen Einrichtungen oder aus deren wasserfiih-
renden Teilen;

¢) Einrichtungen der Warmwasser- oder Dampfheizung
sowie aus Klima-, Warmepumpen- oder Solarheizungs-
anlagen;

d) stationdr installierten Wasserldschanlagen (siehe
Nr. 4);

e) Aquarien oder Wasserbetten.

Wasserdampf und warmetragende Flissigkeiten (z. B. Sole,
Ole, Kihlmittel, Kéltemittel) sind dem Leitungswasser
gleichgestellt.

Bruchschdden innerhalb von versicherten Gebauden
Innerhalb versicherter Gebaude sind versichert
a) frostbedingte und sonstige Bruchschaden an Rohren

aa) der Wasserversorgung (Zu- oder Ableitungen),

§ D7
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bb) der Warmwasser- oder Dampfheizung sowie Klima-,
Warmepumpen- oder Solarheizungsanlagen,

cc) von stationdr installierten Wasserléschanlagen
(siehe Nr. 4),

sofern diese Rohre nicht Bestandteil von Heizkesseln, Boi-
lern, Warmetauschern oder ahnlichen Installationen sind;

b) frostbedingte Bruchschdden an nachfolgend genannten
Einrichtungen oder Installationen:

aa) Badeeinrichtungen, Waschbecken, Spiilklosetts,
Wasser- und Absperrhahne, Ventile, Geruchsver-
schlisse, Wassermesser,

bb) Heizkdrper, Heizkessel, Boiler oder vergleichbare Teile
von Warmwasserheizungs-, Dampfheizungs-, Klima-,
Warmepumpen- oder Solarheizungsanlagen,

cc) stationar installierte Wasserléschanlagen (siehe Nr. 4).

Alsinnerhalb eines Gebaudes gilt nicht der Bereich zwischen
Fundamenten unterhalb des Geb&udes.

Bruchschaden auBerhalb versicherter Gebaude

AuRerhalb versicherter Gebaude sind frostbedingte und
sonstige Bruchschaden an den Zuleitungsrohren der Was-
serversorgung oder an den Rohren der Warmwasserhei-
zungs-, Dampfheizungs-, Klima-, Warmepumpen-, Solar-
heizungs- oder stationar installierten Wasserldschanlagen
(siehe Nr. 4) versichert, soweit

a) die Rohre der Versorgung des versicherten Gebaudes
dienen und

b) die Rohre sich innerhalb des Grundstiickes befinden, auf
dem das versicherte Gebaude steht, und auBerdem

c) die Reparaturkosten nicht durch das Versorgungsunter-
nehmen zu tragen sind.

Wasserloschanlagen

Zu Wasserloschanlagen gehdren Sprinkler-, Berieselungs-
anlagen, Wasserbehalter, Verteilerleitungen, Ventile, Alarm-
anlagen, Pumpenanlagen, sonstige Armaturen und Zulei-
tungsrohre, die ausschlieRlich dem Betrieb der auf Wasser
basierenden Loschanlage dienen.

Nicht versicherte Schaden

Die Versicherung erstreckt sich ohne Riicksicht auf mitwir-
kende Ursachen nicht auf Schaden

a) durch Plansch- oder Reinigungswasser;

b) durch Grundwasser, stehendes oder flieRendes Ge-
wasser, Uberschwemmung, Hochwasser oder Witte-
rungsniederschldge oder einen durch diese Ursachen
hervorgerufenen Riickstau, es sei denn, es handelt sich
um Leitungswasserschiaden durch einen hierdurch ver-
ursachten Rohrbruch;

c) durch Austritt von Wasser aus Wasserldschanlagen we-
gen eines Feuers, durch Umbauten oder Reparaturar-
beiten an versicherten Gebauden oder durch Druckpro-
ben oder Reparaturarbeiten an Wasserléschanlagen;

d) durch Schwamm;

e) durch Erdfall oder Erdrutsch, es sei denn, dass Leitungs-
wasser (siehe Nr. 1) den Erdfall oder den Erdrutsch ver-
ursacht hat;

f) anversicherten Sachen (siehe § D1), soweit die Gebaude
nicht bezugsfertig sind oder wegen Umbauarbeiten fir
ihren Zweck nicht benutzbar sind;

g) durch Sturm oder Hagel (siehe § D7).

Die Ausschliisse nach a bis d gelten nicht fiir Folgeschaden
eines Bruchschadens an Rohren nach Nr. 2 und Nr. 3.

Sturm/Hagel
Sturm

Sturm ist eine wetterbedingte Luftbewegung von mindes-
tens Windstarke 8 (Windgeschwindigkeit mindestens 63 km/
Stunde).



§ D8

Ist diese Windstarke fiir den Versicherungsort nicht feststell-
bar, so wird ein versichertes Sturmereignis unterstellt, wenn
der Versicherungsnehmer nachweist, dass

a) die Luftbewegung in der Umgebung des Versiche-
rungsortes Schaden an Gebauden in einwandfreiem
Zustand oder an ebenso widerstandsfahigen anderen
Sachen angerichtet hat oder

b) der Schaden wegen des einwandfreien Zustandes der
versicherten Sachen (siehe § D1) nur durch Sturm ent-
standen sein kann.

Hagel

Hagel ist ein Witterungsniederschlag in Form von schalen-
formig aufgebauten Eiskristallen.

Versicherte Schaden
Versichert sind Schaden, die entstehen

a) durch unmittelbare Einwirkung des Sturmes oder Ha-
gels auf versicherte Sachen;

b) dadurch, dass der Sturm oder Hagel Gebaudeteile, Baume
oder andere Gegenstande auf versicherte Sachen wirft;

c) als Folge eines Sturm- oder Hagelschadens nach a oder
b an versicherten Sachen oder an mit diesen baulich
verbundenen Gebauden.

Nicht versicherte Schaden

Die Versicherung erstreckt sich ohne Riicksicht auf mitwir-
kende Ursachen nicht auf Schaden

a) durch Lawinen oder Schneedruck;

b) durch Eindringen von Regen, Hagel, Schnee oder
Schmutz durch nicht ordnungsgemal geschlossene
Fenster, AuBentiiren oder andere Offnungen, es sei
denn, dass diese Offnungen durch Sturm oder Ha-
gel entstanden sind und einen Gebdudeschaden dar-
stellen;

c) anversicherten Sachen (siehe § D1), soweit die Gebaude
nicht bezugsfertig sind oder wegen Umbauarbeiten fiir
ihren Zweck nicht benutzbar sind.

Weitere Elementargefahren
Uberschwemmung

a) Uberschwemmung ist eine Uberflutung des Grund und
Bodens des Versicherungsortes durch

aa) Ausuferung von oberirdischen (stehenden oder
flieRenden) Gewassern,

bb) Witterungsniederschlédge.

b) Die Versicherung erstreckt sich ohne Riicksicht auf
mitwirkende Ursachen nicht auf Schaden durch Grund-
wasser.

Rickstau

Riickstau liegt vor, wenn Wasser durch Ausuferung von
oberirdischen (stehenden oder flieBenden) Gewassern oder
durch Witterungsniederschldge bestimmungswidrig aus
dem Rohrsystem des versicherten Gebédudes oder dessen
zugehorigen Einrichtungen austritt.

Erdbeben

a) Erdbeben ist eine naturbedingte Erschiitterung des
Erdbodens, die durch geophysikalische Vorgdange im
Erdinneren ausgelost wird.

b) Erdbeben wird unterstellt, wenn der Versicherungsneh-
mer nachweist, dass

aa) die naturbedingte Erschiitterung des Erdbodens
in der Umgebung des Versicherungsortes Schaden
an Gebduden in einwandfreiem Zustand oder an
ebenso widerstandsfahigen anderen Sachen ange-
richtet hat oder

bb)der Schaden wegen des einwandfreien Zustandes
der versicherten Sachen nur durch ein Erdbeben
entstanden sein kann.

10
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Erdfall

Erdfall ist ein naturbedingter Einsturz des Erdbodens tiber
natirlichen Hohlraumen.

Erdrutsch

Erdrutsch ist ein naturbedingtes Abgleiten oder Abstiirzen
von Gesteins- oder Erdmassen.

Schneedruck

Schneedruck ist die Wirkung des Gewichtes von Schnee-
oder Eismassen.

Lawinen

Lawinen sind an Berghéngen niedergehende Schnee- oder
Eismassen.

Vulkanausbruch

Vulkanausbruch ist eine plotzliche Druckentladung beim
AufreiBen der Erdkruste, verbunden mit Lavaerglissen,
Asche-Eruptionen oder dem Ausstrémen von sonstigen
Materialien und Gasen.

Nicht versicherte Schaden

Die Versicherung erstreckt sich ohne Riicksicht auf mitwir-
kende Ursachen nicht auf Schaden an versicherten Sachen
(siehe § D1), soweit die Gebaude nicht bezugsfertig oder we-
gen Umbauarbeiten fiir ihren Zweck nicht benutzbar sind.

Besonderes Kiindigungsrecht

a) Versicherungsnehmer und Versicherer kdnnen unter
Einhaltung einer Frist von drei Monaten die Weiteren
Elementargefahren (siehe § D4 Nr. 1 d) jederzeit kiindi-
gen. Der Versicherungsnehmer kann bestimmen, dass
seine Kiindigung erst zum Schluss des laufenden Versi-
cherungsjahres wirksam wird.

b) Machtder Versicherer von seinem Kiindigungsrecht Ge-
brauch, so kann der Versicherungsnehmer den gesam-
ten Vertrag innerhalb eines Monats nach Zugang der
Kiindigung des Versicherers zum gleichen Zeitpunkt
oder zu einem spateren Zeitpunkt kiindigen.

¢) Die Kindigung nach a oder b hat in Schriftform zu er-
folgen.

d) Beziiglich des Beitrages gilt die Bestimmung des § A8
Nr. T (Aligemeiner Teil).

Wartezeit

Soweit nicht etwas anderes vereinbart ist, besteht Versiche-
rungsschutz fiir Weitere Elementargefahren nach Nr. 1 und
Nr. 2 ab Versicherungsbeginn, friihestens erst nach Ablauf
von einem Monat nach Unterzeichnung des Antrages. Die
Wartezeit entfallt,

a) sofern zum Zeitpunkt der Antragsunterzeichnung fir
dasbeantragte Risiko bereits gleichartiger Versicherungs-
schutz besteht; in diesem Fall entféllt die Wartezeit je-
doch nicht fiir den hinzukommenden Teil des Versiche-
rungsschutzes (z. B. erhdhter Versicherungsschutz);

b) fir Schaden durch unmittelbare Einwirkung von Witte-
rungsniederschlagen.

Innere Unruhen, Boswillige Beschadigung, Streik
und Aussperrung

Innere Unruhen

Innere Unruhen sind gegeben, wenn zahlenmaRig nicht
unerhebliche Teile des Volkes in einer die 6ffentliche Ruhe
und Ordnung stérenden Weise in Bewegung geraten und
unmittelbar Gewalt gegen Personen oder Sachen veriiben.

Dazu gehdren auch unmittelbare Schaden durch Wegnah-
me bei Plinderungen in unmittelbarem Zusammenhang
mit Inneren Unruhen.

Boswillige Beschadigung

Boswillige Beschadigung ist jede vorsatzliche, unmittelbare
Zerstérung oder Beschadigung von versicherten Sachen
durch betriebsfremde Personen.



Die Versicherung erstreckt sich ohne Riicksicht auf mitwir-
kende Ursachen nicht auf Schaden

a) durch Abhandenkommen versicherter Sachen;

b) durch die im Zusammenhang mit Leitungswasser
(§ D6) entstehen;

¢) durch fremde im Betrieb tatige Personen;

d) durch Computer-Viren, -Trojaner, -Wirmer oder
gleichartige Programme mit zerstérender oder bescha-
digender Wirkung auf Hard-, Software oder Daten oder
infolge unberechtigter Handlungen nach Eindringen in
Computersysteme;

e) durch Stérungen oder Ausfall externer Netze;

f) durch biologische oder chemische Substanzen verur-
sachte Kontaminationen;

g) anversicherten Daten, es sei denn, dass der Verlust oder
die Veranderung der Daten infolge eines dem Grunde
nach versicherten Schadens (siehe Nr. 2 Satz 1) an dem
Datentrager eingetreten ist, auf dem diese Daten ge-
speichert waren.

Streik und Aussperrung

Streik ist die gemeinsam planmalig durchgefihrte, auf ein
bestimmtes Ziel gerichtete Arbeitseinstellung einer ver-
haltnismaRig groRen Zahl von Arbeitnehmern des Versi-
cherungsnehmers.

Aussperrung ist die auf ein bestimmtes Ziel gerichtete plan-
maRige AusschlieBung einer verhaltnismaRig groRen Zahl
von Arbeitnehmern des Versicherungsnehmers.

Versichert sind Schaden durch die unmittelbaren Hand-
lungen der streikenden oder ausgesperrten Arbeitnehmer
des Versicherungsnehmers im Zusammenhang mit einem
Streik oder beim Widerstand gegen eine Aussperrung an
versicherten Sachen.

Offentlich-rechtliche Entschadigungsanspriiche

Ein Anspruch auf Entschadigung besteht insoweit nicht, als
Schadenersatz aufgrund offentlich-rechtlichen Entschadi-
gungsrechtes beansprucht werden kann.

Nicht versicherte Schaden

Die Versicherung erstreckt sich ohne Riicksicht auf mitwir-
kende Ursachen nicht auf Schaden an versicherten Sachen
(siehe § D1),

a) soweit Gebaude nicht bezugsfertig sind oder wegen
Umbauarbeiten fiir ihren Zweck nicht benutzbar sind

b) die verursacht werden durch Verfligung von Hoher
Hand.

Besonderes Kiindigungsrecht

a) Versicherungsnehmer und Versicherer konnen die Ge-
fahr Innere Unruhen, Boswillige Beschadigung, Streik
und Aussperrung (siehe § D4 Nr. 1 e) jederzeit kiin-
digen. Die Kiindigung wird eine Woche nach Zugang
wirksam.

b) Macht der Versicherer von seinem Kiindigungsrecht
Gebrauch, so kann der Versicherungsnehmer den ge-
samten Vertrag innerhalb eines Monats nach Zugang
der Kiindigung des Versicherers zum gleichen oder zu
einem spateren Zeitpunkt kiindigen.

¢) Die Kiindigung nach a oder b hat in Schriftform zu er-
folgen.

d) Beziiglich des Beitrages gilt die Bestimmung des § A8
Nr. T (Allgemeiner Teil).

§ D10 Fahrzeuganprall, Rauch, Uberschalldruckwellen

Fahrzeuganprall

a) Fahrzeuganprall ist jede unmittelbare Berlihrung versi-
cherter Sachen (siehe § D1) durch Schienen- oder Stra-
Renfahrzeuge, die nicht vom Versicherungsnehmer,
Mieter (bzw. Péachter) der versicherten Gebaude oder
deren Arbeitnehmern gelenkt werden.

b) Nicht versichert sind Schaden durch Verschleifs.
Rauch

a) Ein Schaden durch Rauch liegt vor, wenn dieser plotz-
lich bestimmungswidrig aus den am Versicherungs-
ort befindlichen Feuerungs-, Heizungs-, Koch- oder
Trockenanlagen ausgetreten ist und unmittelbar auf
versicherte Sachen einwirkt.

b) Nicht versichert sind Schaden, die durch die dauernde
Einwirkung des Rauches entstehen.

Uberschalldruckwellen

Ein Schaden durch eine Uberschalldruckwelle liegt vor,
wenn sie durch ein Luftfahrzeug ausgel6st wurde, das die
Schallgrenze durchflogen hat, und diese Druckwelle unmit-
telbar auf versicherte Sachen einwirkt.

Nicht versicherte Schaden

Die Versicherung erstreckt sich ohne Riicksicht auf mitwirkende
Ursachen nicht auf Schaden an versicherten Sachen (siehe
§ D1), die verursacht werden durch Verfligung von Hoher
Hand.

& D11 Glasbruch

1

3

Gesamte Verglasung

Glasbruch ist die Zerstorung oder Beschdadigung der Vergla-
sung (siehe § D1 Nr. 4) infolge Zerbrechens.

Werbeanlagen

a) Bei Leuchtrohrenanlagen (Hochspannungsanlagen)
—siehe § D1 Nr. 4 ¢ — umfasst Glasbruch auch das Zer-
brechen der Réhren (Systeme) und alle Beschadigungen
oder Zerstorungen an den librigen Teilen der Anlagen,
soweit sie nicht eine unmittelbare Folge der durch den
Betrieb der Anlage verursachten Abnutzung sind.

b) Bei Schildern und Transparenten umfasst Glasbruch
auch das Zerbrechen der Glas- und Kunststoffteile.

Dazu gehdéren auch Schaden an Leuchtkérpern oder
nicht aus Glas oder Kunststoff bestehenden Teilen (z. B.
Metallkonstruktionen, Bemalung, Beschriftung, Kabel),
wenn gleichzeitig ein ersatzpflichtiger Schaden durch
Zerbrechen am Glas oder Kunststoff vorliegt und ent-
weder beide Schaden auf derselben Ursache beruhen
oder der Schaden am Glas oder Kunststoff den anderen
Schaden verursacht hat.

Nicht versicherte Schaden und Kosten

a) Die Versicherung erstreckt sich ohne Ricksicht auf mit-
wirkende Ursachen nicht auf

aa) Beschadigungen von Oberflaichen oder Kanten
(z. B. Schrammen, Muschelausbriiche);

bb) Undichtwerden der Randverbindungen von Mehr-
scheiben-Isolierverglasungen.

b) Die Versicherung von Werbeanlagen nach § D1 Nr. 4 ¢
erstreckt sich ohne Riicksicht auf mitwirkende Ursachen
nicht auf

aa) Schaden, die durch Konstruktions-, Guss- oder Ma-
terialfehler entstanden sind, soweit der Lieferant
hierfirr zu haften hat;

bb) Kosten, die durch Farbangleichungen unbeschadig-
ter Systeme oder fiir sonstige Anderungen oder Ver-
besserungen sowie flir Uberholungen entstehen;

cc) Reparaturen (auch vorlaufige) durch einen Nichtfach-
mann anldsslich eines ersatzpflichtigen Schadens an
den tbrigen Teilen der Anlage sowie Folgeschaden
hierdurch.

§ D12 Ergdanzende Gefahren fiir Schiaden an Technischen
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Gebidudebestandteilen
Begriff

Erganzende Gefahren fiir Schaden an Technischen Gebau-
debestandteilen sind



a) die Zerstorung oder die Beschdadigung der im Vertrag
vereinbarten Technischen Gebaudebestandteile durch
unvorhergesehene Ereignisse. Ereignisse sind unvorher-
gesehen, sofern der Versicherungsnehmer oder sein Re-
préasentant diese weder rechtzeitig vorhersehen konnte,
noch mit dem fiir die im Betrieb ausgelibte Tatigkeit
erforderlichen Fachwissen héatte vorhersehen konnen,
wobei nur grobe Fahrlassigkeit schadet (siehe § A13
Nr. 1 b (Allgemeiner Teil)).

Dazu gehéren insbesondere unvorhergesehene Scha-
den durch

aa) Bedienungsfehler, Ungeschicklichkeit, Vorsatz
Dritter;

bb) Konstruktions-, Material- oder Ausfiihrungsfehler;
cc) Uberspannung, Kurzschluss, Induktion, Uberstrom;
dd) Schwelen, Glimmen, Sengen, Gliihen;

ee) Wasser, Feuchtigkeit;

ff) hohere Gewalt;

gg) Frost, Eisgang;

hh) Wassermangel in Dampferzeugern;

i) Versagen von Mess-, Regel- oder Sicherheitseinrich-
tungen;

ji) Zerreifken infolge Fliehkraft;
kk) Uberdruck, Unterdruck;

b) das Abhandenkommen dieser Sachen durch Diebstahl.
Diebstahl ist Bruch fremden Gewahrsams und Begriin-
dung eigenen Gewahrsams in der Absicht rechtswid-
riger Zueignung.

Erweiterte Deckung fiir Schaden an Software

a) Softwaredeckung ist nur versichert, sofern dies beson-
ders vereinbart ist.

b) Softwaredeckung ist die Versicherung von Daten, Pro-
grammen sowie auswechselbaren Datentragern, auf
denen die versicherten Daten und Programme gespei-
chert sind, gegen nachteilige Veranderung oder Verlust
der versicherten Daten oder Programme durch

aa) Storung oder Ausfall der Hardware der Technischen
Gebéaudeeinrichtung, der Hardware der Datenfern-
Ubertragungseinrichtungen und -leitungen, der
Stromversorgung/Stromversorgungsanlage oder
der Klimaanlage;

bb) Bedienungsfehler (z. B. falscher Einsatz von Daten-
tragern, falsche Befehlseingabe);

cc) vorsatzliche Programm- oder Datenanderungen
durch Dritte in schadigender Absicht mit Ausnahme
von Nr. 3 jund Nr. 3 k;

dd) Uber- oder Unterspannung (einschl. Blitzeinwirkung);

ee) elektrostatische Aufladung, elektromagnetische
Stérung;

ff) hohere Gewalt;

gg) einen versicherten Schaden nach Nr. 1 an Daten-
tragern, auf welchen die Daten gespeichert waren
oder an Datenverarbeitungsanlagen, durch welche
die Daten verarbeitet wurden.

Nicht versicherte Schaden

Die Versicherung erstreckt sich ohne Riicksicht auf mitwir-
kende Ursachen nicht auf

a) Schéden, die nach § D4 Nr. 1 a bis g (Feuer, Leitungs-
wasser, Sturm, Hagel, Weitere Elementargefahren,
Innere Unruhen, Streik und Aussperrung, Boswillige
Beschadigung, Fahrzeuganprall, Rauch, Uberschall-
druckwellen, Glasbruch) versicherbar sind;

b) Schaden durch
aa) betriebsbedingte normale Abnutzung,

bb) betriebsbedingte vorzeitige Abnutzung,
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9)

d)

e)

f)

9

h)

k)

cc) korrosive Angriffe oder Abzehrungen,

dd) GberméaRigen Ansatz von Kesselstein, Schlamm
oder sonstigen Ablagerungen.

Die Ausschlisse (siehe aa bis dd) gelten nicht fiir andere
Teile an versicherten Sachen, die infolge eines solchen
Schadens beschéadigt werden und nicht auch ihrerseits
aus denselben Griinden bereits erneuerungsbeddrftig
waren.

Die Ausschliisse nach bb bis dd gelten ferner nichtin den
Fallen von Schaden nach Nr. 1 a aa, bb, hh und ii;

Schaden durch Einsatz einer Sache, deren Reparatur-
bediirftigkeit dem Versicherungsnehmer bekannt sein
musste; der Versicherer leistet jedoch Entschadigung,
wenn der Schaden nicht durch die Reparaturbediirftig-
keit verursacht wurde oder wenn die Sache zur Zeit des
Schadens mit Zustimmung des Versicherers wenigstens
behelfsméRig repariert war;

Schaden, soweit fir sie ein Dritter als Lieferant (Herstel-
ler oder Handler), Werkunternehmer oder aus Repara-
turauftrag einzutreten hat.

Bestreitet der Dritte seine Eintrittspflicht, so leistet der
Versicherer zundchst Entschadigung. Ergibt sich nach
Zahlung der Entschdadigung, dass ein Dritter fiir den
Schaden eintreten muss und bestreitet der Dritte dies,
so behalt der Versicherungsnehmer zunachst die bereits
gezahlte Entschadigung. Der Versicherungsnehmer hat
seinen Anspruch auf Kosten und nach den Weisungen
des Versicherers auBergerichtlich und erforderlichen-
falls gerichtlich geltend zu machen.

Die Entschadigung ist zurlickzuzahlen, wenn der Versi-
cherungsnehmer einer Weisung des Versicherers nicht
folgt oder soweit der Dritte dem Versicherungsnehmer
Schadenersatz leistet;

Schéaden an elektronischen Bauelementen (Bauteile) der
versicherten Sachen, es sei denn, dass eine versicherte
Ursache nachweislich von aufRen auf eine Austauschein-
heit (im Reparaturfall iblicherweise auszutauschende
Einheit) oder auf die versicherte Sache insgesamt ein-
gewirkt hat.

Fir Folgeschaden an weiteren Austauscheinheiten wird
jedoch Entschadigung geleistet;

Schaden an Daten, es sei denn, dass Softwareschutz
nach Nr. 2 vereinbart ist.

Systemprogrammdaten aus Betriebssystemen und
damit gleichzusetzende Daten sind jedoch versichert,
sofern ein Schaden nach Nr. 1 an dem Datentréger ein-
getreten ist, auf dem diese Daten gespeichert sind;

Schdden an Transportbandern, Raupen, Kabeln, Stein-
und Betonkiibeln, Ketten, Seilen, Gurten, Riemen, Birs-
ten, Kardenbeldgen und Bereifungen, es sei denn, dass
an anderen Teilen der versicherten Sache ein versicher-
ter Schaden (siehe Nr. 1) entstanden ist;

Schaden durch Abhandenkommen; Nr. 1 b bleibt un-
beriihrt;

Schaden durch Mangel, die bei Abschluss der Versiche-
rung bereits vorhanden waren und dem Versicherungs-
nehmer bekannt sein mussten;

Schaden durch Computer-Viren, -Trojaner, -Wirmer
oder gleichartige Programme mit zerstérender oder
beschadigender Wirkung auf Hard-, Software oder
Daten oder infolge unberechtigter Handlungen nach
Eindringen in Computersysteme;

Schédden durch biologische oder chemische Substanzen
verursachte Kontaminationen;

Schéaden an nach Nr. 2 versicherten Daten,

aa) fur Kosten, die dadurch entstehen, dass der Versi-
cherungsnehmer die Verwendung von Daten oder
Programmen zuldsst oder solche selbst verwendet

— zu deren Nutzung der Versicherungsnehmer
nicht berechtigt ist (z. B. Raubkopien);



— die nicht betriebsfertig oder nicht lauffahig sind;

— die sich nurim Arbeitsspeicher der Zentraleinheit
befinden;

bb)fir Kosten, die zusatzlich entstehen, weil die ver-
sicherten Daten oder Programme durch Kopier-
schutz-, Zugriffsschutz- oder vergleichbare Vor-
kehrungen (z. B. Kopierschutzstecker, Verschlisse-
lungsmaBnahmen) gesichert sind (z. B. Kosten fiir
neuerlichen Lizenzerwerb);

cc) fur die Korrektur von manuell fehlerhaft eingege-
benen Daten;

dd) fiir Fehlerbeseitigungskosten in Programmen;

ee) fir andere als in Nr. 1 und Nr. 2 genannte Sach-
oder Vermdgensschaden.

§ D13 Versicherungsort

Versicherungsort sind die in dem Versicherungsvertrag bezeichneten
Grundstlcke, auf denen sich die versicherten Gebaude befinden.

Versicherungsort fiir Sicherungsdaten/-trager ist auch das Gebaude,
in das diese ausgelagert sind.

§ D14 Obliegenheiten zur Gefahrverhiitung oder Gefahr-
verminderung (Sicherheitsvorschriften)

1 Obliegenheiten zur Gefahrverhiitung oder Gefahrvermin-
derung (Sicherheitsvorschriften)

Der Versicherungsnehmer hat

a) alle gesetzlichen, behordlichen oder in dem Versiche-
rungsvertrag vereinbarten Sicherheitsvorschriften zu
beachten.

Abweichungen von Sicherheitsvorschriften, denen die
zustandige Behorde in Textform zugestimmt hat, be-
eintrachtigen die Entschadigungspflicht nicht;

b) sofern Daten versichert sind,

f)

9)

h)

cc) nicht benutzte Gebdude oder Gebaudeteile ge-
niigend haufig zu kontrollieren oder dort alle
wasserfiihrenden Anlagen und Einrichtungen ab-
zusperren, zu entleeren und entleert zu halten;

fur die Gefahren Sturm und Hagel die Gebédude, insbe-
sondere die Dacher, sowie — soweit deren Versicherung
vereinbart ist — an der AuRenseite des Gebdudes ange-
brachte Sachen stets in ordnungsgemaRem Zustand zu
halten;

fur die Weiteren Elementargefahren alle notwendigen
und zumutbaren Vorkehrungen gegen Elementar-
schaden zu treffen. Insbesondere sind zur Vermeidung
von Uberschwemmungsschiden wasserfiihrende Anla-
gen auf dem Grundsttick, auf dem der Versicherungsort
liegt, freizuhalten und Riickstausicherungen gemal der
jeweils geltenden Landesbauordnung bzw. den einzel-
nen Verordnungen der Kommunen (z. B. Entwasse-
rungssatzung) stets funktionsbereit zu halten;

fur Erganzende Gefahren fiir Schaden an Technischen
Gebdudebestandteilen sowie fiir Erweiterte Deckung
fur Schaden an Software

aa) seine Mitarbeiter schriftlich zu verpflichten, die Da-
tenverarbeitungsanlage ausschliellich betrieblich
zu nutzen und nur Daten und Programme zu ver-
wenden, zu deren Nutzung der Versicherungsneh-
mer berechtigt ist;

bb) die Vorschriften/Hinweise des Herstellers zur War-
tung und Pflege der Datenverarbeitungsanlage und
der Datentréger zu beachten und Ubliche, standig
aktualisierte SchutzmalRnahmen gegen die bestim-
mungswidrige Veranderung und Léschung gespei-
cherter Daten vorzunehmen (z. B. durch Firewalls,
Zugriffsschutzprogramme);

fur die Gefahr Glasbruch daftir zu sorgen, dass die ver-
sicherten Sachen fachmannisch nach den anerkannten
Regeln der Technik erstellt und eingebaut sind.

aa) diese mindestens einmal wochentlich — sofern nicht 2 Rechtsfolgen der Verletzung
in der Branche des Versicherungsnehmers kirzere a) Verletzt der Versicherungsnehmer vorsatzlich oder grob
Speicherfristen Ublich sind - zu duplizieren und fahrlassig eine Obliegenheit nach Nr. 1, so kann der
dabei auch die vorhergehende Sicherung aufzu- Versicherer innerhalb eines Monats nachdem er von
bewahren. Der Versicherungsnehmer hat sicherzu- der Verletzung Kenntnis erlangt hat, den Vertrag fristlos
stellen, dass Form und Struktur der Daten auf dem kiindigen.
Slche[ungsdatentrager so beschfaffgn s.m(.j, dass de- DasKiindigungsrechtdesVersicherersistausgeschlossen,
ren Ricksicherung technisch méglich ist; . . .
wenn der Versicherungsnehmer beweist, dass er die
bb) Duplikate von Daten und Programmen so getrennt Obliegenheit weder vorsatzlich noch grob fahrlassig
aufzubewahren, dass sie im Versicherungsfall vor- verletzt hat.
susichlch nich geichuetig i den Orgnler 5 Wird cne Olegenhet nach .1 vom Vrsicheruns.
kommen kénnen: nehmer arglistig oder vorsatzlich verletzt, so ist der
! Versicherer von der Verpflichtung zur Leistung frei. Bei
¢) wihrend einer voriibergehenden Betriebsstilllegung grob fahrlassiger Verletzung der Obliegenheit ist der
(z. B. Betriebsferien) eine gentligend haufige Kontrolle Versicherer berechtigt, seine Leistung in dem Verhltnis
des Betriebes sicherzustellen; zu kiirzen, das der Schwere des Verschuldens des Versi-
d) fiir die Gefahr Feuer bestehende Brandwande und feuer- cherungsnehmers entspricht. Das Nichtvorliegen einer
bestandige Decken nicht in ihrem Feuerwiderstand, grobe:n Fahrlassigkeit hat der Versicherungsnehmer zu
z. B. durch teilweises Abtragen, Einbau brennbarer Teile beweisen.
oder Durchbriiche, zu verandern. Offnungen in Brand- Auler im Falle der Arglist ist der Versicherer jedoch zur
wanden s!nd entsprechend def Landesbqyordnung mit Leistung verpflichtet, soweit der Versicherungsnehmer
selbstschlieBenden, feuerbestandigen Tiren zu schiit- nachweist, dass die Verletzung der Obliegenheit weder
zen. Das Offenhalten von Feuerschutztiren z. B. durch fiir den Eintritt oder die Feststellung des Versicherungs-
Holzkeile oder Festbinden ist nicht erlaubt; falles noch fiir die Feststellung oder den Umfang der
€) fir die Gefahr Leitungswasser Leistungspflicht des Versicherers ursachlich ist.
aa) alle wasserfiihrenden Anlagen stets in ordnungsge-
maRem Zustand zu erhalten; Stérungen, Mingel § D15 Versicherungswert
oder Schaden an diesen Anlagen unverziiglich besei- 1 Gebiude

tigen zu lassen und notwendige Neubeschaffungen
oder Anderungen dieser Anlagen oder Malinahmen
gegen Frost unverziiglich durchzufiihren;

bb)wahrend der kalten Jahreszeit alle Gebaude und
Gebéaudeteile zu beheizen und dies gentigend héu-
fig zu kontrollieren, oder dort alle wasserfiihrenden
Anlagen und Einrichtungen abzusperren, zu entlee-
ren und entleert zu halten;
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Versicherungswert von Gebauden (siehe § D1 Nr. 1) ist

a)

soweit die Gleitende Neuwertversicherung (siehe § D16
Nr. 1) vereinbart ist, der ortstibliche Neubauwert des
Gebaudes in seiner jeweiligen GréfRe und seinem jewei-
ligen Ausbau in Preisen des Jahres 1914 einschlieBlich
Architektengebiihren sowie sonstiger Konstruktions-
und Planungskosten;



b) soweit Versicherung zum Neuwert vereinbart ist, der
Neuwert. Neuwert ist der ortstibliche Neubauwert ein-
schlieBlich Architektengebiihren sowie sonstiger Kons-
truktions- und Planungskosten;

c) der Zeitwert; falls er weniger als 40 Prozent des Neu-
wertes betragt oder falls Versicherung nur zum Zeitwert
vereinbart ist;

der Zeitwert ergibt sich aus dem Neuwert des Gebaudes
durch einen Abzug entsprechend seinem insbesondere
durch den Abnutzungsgrad und das Alter bestimmten
Zustand;

d) der gemeine Wert, falls das Gebaude zum Abbruch
bestimmt oder sonst dauernd entwertet oder falls Ver-
sicherung nur zum gemeinen Wert vereinbart ist; eine
dauernde Entwertung liegt insbesondere vor, wenn das
Gebaude fiir seinen Zweck allgemein oder im Betrieb des
Versicherungsnehmers nicht mehr zu verwenden ist;

gemeiner Wert ist der fiir den Versicherungsnehmer
erzielbare Verkaufspreis fiir das Gebaude ohne Grund-
stiickesanteile oder fiir das Altmaterial.

Gebéudezubehdr, weiteres Zubehor sowie sonstige Grund-
stlickesbestandteile

Versicherungswert fiir Gebaudezubehdr (siehe § D1 Nr. 2),
weiteres Zubehor sowie sonstige Grundstiickesbestandteile
(siehe § D1 Nr. 3) ist

a) soweit die Gleitende Neuwertversicherung (sieche § D16
Nr. 1) vereinbart ist, der Betrag, der nach Preisen des
Jahres 1914 aufzuwenden ist, um Sachen in gleicher Art
und Gute in neuwertigem Zustand wiederzubeschaffen
oder sie neu herzustellen; malRgebend ist der niedrigere
Betrag;

b) soweit Versicherung zum Neuwert vereinbart ist, der
Neuwert; Neuwert ist der Betrag, der aufzuwenden
ist, um Sachen gleicher Art und Giite in neuwertigem
Zustand wiederzubeschaffen oder sie neu herzustellen;
mafRgebend ist der niedrigere Betrag;

c) der Zeitwert; falls er weniger als 40 Prozent des Neu-
wertes betragt oder falls Versicherung nur zum Zeitwert
vereinbart ist;

der Zeitwert ergibt sich aus dem Neuwert der Sache
durch einen Abzug entsprechend ihrem insbesondere
durch den Abnutzungsgrad und das Alter bestimmten
Zustand;

d) der gemeine Wert soweit die Sache fiir ihren Zweck
allgemein oder im Betrieb des Versicherungsnehmers
nicht mehr zu verwenden ist;

gemeiner Wert ist der fir den Versicherungsnehmer
erzielbare Verkaufspreis fur die Sache ohne Grundstu-
ckesanteile oder fiir das Altmaterial.

Verglasungen

Versicherungswert von Verglasungen (siehe § D1 Nr. 4 a
bis e) sind die ortsiiblichen Wiederherstellungskosten fiir
Verglasungen gleicher Art und Giite.

Mietausfall

a) Der Versicherungswert des Mietausfalles (siehe § D2)
ergibt sich aus der Summe der Versicherungswerte der
versicherten Sachen nach § D1 Nr. T und Nr. 2.

b) Der Versicherungswert des Mietausfalles erhéht sich, so-
weit Gebaude (siehe § D1 Nr. 1) gegen dieselbe Gefahr
auch durch andere Versicherungsvertrage versichert
sind, jedoch ohne Einschluss von Mietausfallschaden,
um den anteiligen Versicherungswert dieser Gebaude.

c) Weitere Versicherungsvertrage nach b hat der Versiche-
rungsnehmer dem Versicherer unverziiglich anzuzeigen.

Versicherungswert bei Entschadigungsgrenzen

Ist die Entschadigung fiir einen Teil des versicherten Inter-
esses (Position) auf bestimmte Betrdge begrenzt, so werden
bei Ermittlung des Versicherungswertes hochstens diese Be-
trage fur die betreffende Position beriicksichtigt.

6

Interesse des Eigentiimers

a) Die Versicherung gilt fir Rechnung des Eigentiimers
und des Versicherungsnehmers.

Fiur Sachen, die der Versicherungsnehmer unter Eigen-
tumsvorbehalt erworben hat sowie fir fremdes Eigen-
tum und fiir Gebrauchsgegenstande der Betriebsan-
gehorigen ist fiir die Hohe des Versicherungswertes,
soweit nicht etwas anderes vereinbart ist, nur das Inter-
esse des Eigentlimers maRlgebend.

b) Abweichend von a ist bei Sachen, die der Versiche-
rungsnehmer ohne Kaufoption geleast hat oder bei
denen die Kaufoption bei Schadeneintritt bereits abge-
laufen war, das versicherte Interesse des Leasinggebers
(Eigentiimers) und damit der Versicherungswert — ab-
weichend von Nr. 1 bis Nr. 3 — begrenzt. MalRgebend ist
der Betrag, der sich ausgehend vom Anschaffungspreis
und unbeschadet der Regelung nach Nr. 1 cund Nr. 2 ¢
nach Abzug der bis zum Schadeneintritt im Rahmen
der Leasingraten vom Versicherungsnehmer bereits
entrichteten Sachwertabschreibung ergibt.

Wird die Sachwertabschreibung nicht belegt, ist die
vereinbarte Leasingrate in Abzug zu bringen.

Ist der ermittelte Betrag hoher als die maximale Rest-
forderung des Leasinggebers gegentiber dem Leasing-
nehmer, so ist diese maRgeblich.

§ D16 Gleitende Neuwertversicherung

1
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Leistung des Versicherers

Soweit Gleitende Neuwertversicherung vereinbart ist, passt
der Versicherer die Versicherungssumme an die Kostenent-
wicklung im Baugewerbe an.

Beitrag

a) Der jeweils zu zahlende Jahresbeitrag wird berechnet
durch Multiplikation des vereinbarten Jahresgrundbei-
trages 1914 mit dem fiir das Versicherungsjahr giiltigen
Gleitenden Neuwertfaktor (siehe b).

b) Der Gleitende Neuwertfaktor erhoht oder vermindert sich
jeweils zum 1. Januar eines jeden Jahres fiir die in diesem
Jahr beginnende Versicherungsperiode entsprechend
dem Prozentsatz, um den sich der jeweils fiir den Monat
Mai des Vorjahres vom Statistischen Bundesamt veroffent-
lichte Baupreisindex fiir Wohngebaude und der fir den
Monat April des Vorjahres verdffentlichte Tariflohnindex
fur das Baugewerbe geandert haben. Die Anderung des
Baupreisindexes fiir Wohngebédude wird zu 80 Prozent
und die des Tariflohnindexes fiir das Baugewerbe zu 20
Prozent berticksichtigt; bei dieser Berechnung wird jeweils
auf zwei Stellen hinter dem Komma gerundet.

Der Gleitende Neuwertfaktor wird auf eine Stelle hinter
dem Komma gerundet.

Soweit bei Rundungen die zweite Zahl hinter dem
Komma eine fiinf oder eine hohere Zahl ist, wird auf-
gerundet, sonst abgerundet.

c) Der aus einem erhohten Gleitenden Neuwertfaktor (sie-
he b) sich ergebende Beitrag darf den im Zeitpunkt der
Erhéhung geltenden Tarifbeitrag nicht libersteigen. Diese
Grenze gilt jedoch nur, wenn sich der neue Tarifbeitrag auf
eine unveranderte Gruppe versicherbarer Risiken bezieht.

Umrechnung in die , Versicherungssumme 1914"

Gibt der Versicherungsnehmer im Antrag nicht eine ,, Versi-
cherungssumme 1914, sondern den Neubauwert in Preisen
eines anderen Jahres an (z. B. des Jahres des Vertragsbeginns),
so wird der Versicherer auf seine Verantwortung diesen Be-
trag aufgrund des vom Statistischen Bundesamt veroffentli-
chten Baupreisindexes fiir Wohngebaude umrechnen.

Umwandlungsrecht

a) Versicherungsnehmer oder Versicherer kdnnen jeder-
zeit unter Einhaltung einer Frist von drei Monaten die
Umwandlung der Gleitenden Neuwertversicherung in
eine Neuwertversicherung (sieche § D15 Nr. 1 b bzw.



b)

§ D15 Nr. 2 b) verlangen. Die Versicherung bleibt zum
bisherigen Beitrag und mit einer Versicherungssumme,
die sich aus der ,Versicherungssumme 1914, multipli-
ziert mit 1/100 des bei Wirksamwerden der Umwand-
lung (siehe Nr. 2 b) zugrunde gelegten Baupreisindexes
fiir Wohngebaude ergibt, bestehen.

Das Recht auf Herabsetzung der Versicherungssumme
nach § A14 Nr. 1 (Allgemeiner Teil) bleibt unberiihrt.

§ D17 Entschidigungsberechnung, Versicherungssum-
me, Unterversicherung, Versicherung auf Erstes
Risiko

1 Entschadigungsberechnung

a)

b)

9

Ersetzt werden

aa) bei zerstorten oder infolge eines Versicherungsfalles
abhanden gekommenen Sachen der Versicherungs-
wert (siehe § D15) unmittelbar vor Eintritt des Versi-
cherungsfalles;

bb) bei beschadigten Sachen die notwendigen Repara-
turkosten zur Zeit des Eintrittes des Versicherungs-
falles zuziiglich einer durch den Versicherungsfall
entstandenen und durch die Reparatur nicht auszu-
gleichenden Wertminderung, hochstens jedoch der
Versicherungswert unmittelbar vor Eintritt des Ver-
sicherungsfalles; die Reparaturkosten werden ge-
kurzt, soweit durch die Reparatur der Versicherungs-
wert der Sache gegeniiber dem Versicherungswert
unmittelbar vor Eintritt des Versicherungsfalles er-
hoht wird;

cc) bei nachteiliger Veranderung oder Verlust versi-
cherter Daten die maschinelle Wiedereingabe aus
Sicherungsdatentragern, die Wiederbeschaffung
und Wiedereingabe oder Wiederherstellung von
Stamm- und Bewegungsdaten (einschliellich dafir
erforderlicher Belegaufbereitung/Informationsbe-
schaffung) sowie bei Daten die Wiederbeschaffung
und Wiedereingabe.

Restwerte werden angerechnet. Behordliche Wiederher-
stellungsbeschrankungen bleiben unberiicksichtigt.

Soweit Gleitende Neuwertversicherung (siehe § D16
Nr. 1) vereinbart ist, wird der Schaden nach a auf der
Grundlage der ortsiiblichen Preise zur Zeit des Eintrittes
des Versicherungsfalles ermittelt.

Abweichend von a und b ersetzt der Versicherer fir
Erganzende Gefahren fiir Schdaden an Technischen Ge-
baudebestandteilen (siehe § D12)

aa) maximal den Zeitwert, wenn fiir die versicherten
Sachen serienmalRig hergestellte Ersatzteile nicht
mehr zu beziehen sind;

bb) an Teilen nach § D12 Nr. 3 g, Akkumulatorenbatte-
rien sowie Verbrennungsmotoren nur den Zeitwert
(siehe § D15 Nr. 1 c) oder unter den dort genann-
ten Voraussetzungen nur den gemeinen Wert (siehe
§ D15 Nr. 1d);

cc) die Kosten fiir Teile nach § D1 Nr. 5 ¢ bb und § D1
Nr. 5 c cc jedoch unter Abzug einer Wertverbesse-
rung und nur, wenn diese zur Wiederherstellung
einer Sache beschadigt oder zerstort und deshalb
erneuert werden missen;

dd)an Zylinderkopfen, Zylinderbuchsen, einteiligen
Kolben, Kolbenbdden und Kolbenringen von Kol-
benmaschinen den Schaden nach a und b maximal
jedoch den Neuwert abziiglich 10 Prozent pro Jahr,
hochstens jedoch 50 Prozent; bei Transportban-
dern den Schaden nach a und b maximal jedoch
den Neuwert abziiglich 10 Prozent pro Jahr, vom
6. Jahr an jedoch nur noch 5 Prozent pro Jahr;

ee) an Zwischenbildtrdgern den Schaden nach a und
b maximal jedoch den Neuwert vermindert um die
bisherige Nutzung. Die bisherige Nutzung berech-
net sich aus dem Verhaltnis der tatsachlichen Nut-
zung zur normalen Lebensdauer nach Angaben des
Herstellers;
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ff) an Rohren den Schaden nach a und b maximal je-
doch den Neuwert gekiirzt gemaR nachstehender
Entschadigungsstaffel.

Bezeichnung der Rohren Verringerung der

Entschadigung

nach
Benutzungs- | monat-
dauer von: lich um:
Réntgen-/Ventilrohren 6 Monaten 5,5%
(nicht Medizintechnik)
Laserréhren 6 Monaten 5,5%
(nicht Medizintechnik)
Réntgen-Drehanodenréhren 12 Monaten | 3,0 %

(Medizintechnik) bei Kranken-
hdusern, Rontgenologen oder
Radiologen

Laserrohren (Medizintechnik) 12 Monaten | 3,0 %

Kathodenstrahlrohren (CRT) in | 12 Monaten | 3,0 %
Aufzeichnungseinheiten von
Foto-/Lichtsatzanlagen

Thyratronrohren
(Medizintechnik)

12 Monaten 3,0%

Bildaufnahmerohren
(nicht Medizintechnik)

12 Monaten | 3,0 %

Bildwiedergaberohren 18 Monaten | 2,5 %

(nicht Medizintechnik)

Hochfrequenzleistungsrohren 18 Monaten | 2,5 %

Rontgen-Drehanodenréhren 24 Monaten | 2,0 %
(Medizintechnik)
bei Teilrontgenologen

Stehanodenréhren
(Medizintechnik)

24 Monaten | 2,0 %

Speicherrdhren 24 Monaten | 2,0 %

Fotomultiplierrohren 24 Monaten | 2,0 %

Ventilrohren (Medizintechnik) | 24 Monaten | 1,5 %

Regel-/Glattungsrohren 24 Monaten | 1,5 %

Rontgenbildverstéarkerrohren 24 Monaten | 1,5 %

Bildaufnahme-/Bildwiedergabe- | 24 Monaten | 1,5 %
réhren (Medizintechnik)

Lichtbeschleunigerréhren 24 Monaten | 1,5 %

Die Benutzungsdauer wird von dem Zeitpunkt an
gerechnet, zu dem der erste Benutzer die Nutzungs-
maoglichkeit hatte.

Bei Rontgen-Drehanoden-, Regel- und Glat-
tungsrohren in Computertomographen wird die
Entschadigung um den nach der Formel (100 x
P) / (Pg x X x Y) zu berechnenden Prozentsatz ge-
kirzt.

Es bedeuten:

P = Anzahl (einschl. Benutzung durch Vorbesit-
zer) der bis zum Eintritt des Schadens mit
der betreffenden Réhre bereits vorgenom-
menen Abtastvorgange (Scan’s) bzw. Be-
triebsstunden bzw. -monate, je nachdem
worauf die Gewdhrleistung des Herstellers
abgestellt ist.

Pg = Die vom jeweiligen Hersteller fiir die betref-
fende Rohre Ublicherweise vereinbarte Ge-
wahrleistungsdauer (Standard Gewdébhrleis-
tung) in Scan’s bzw. Betriebsstunden bzw.
-monaten.

X = Faktor fiir die Hohe der Ersatzleistung bzw.
der Gutschrift, die vom jeweiligen Hersteller
lblicherweise (Standard Gewabhrleistung) flr
die betreffende Rohre vereinbart wird:

a) volle Ersatzleistung/Gutschrift wahrend der
gesamten Gewahrleistungsdauer: Faktor 1



b) volle Ersatzleistung/Gutschrift fiir einen be-
grenzten Teil der Gewahrleistungsdauer und
anteilige Ersatzleistung/Gutschrift fir die tb-
rige Gewahrleistungsdauer: Faktor 0,75

C

~

anteilige Ersatzleistung/Gutschrift ent-
sprechend erreichter bzw. nicht erreichter
Betriebsdauer/-leistung wéhrend der ge-
samten Gewahrleistungsdauer: Faktor 0,5

Y = Erstattungsfaktor
a) Rontgenrohren: Faktor 2,0
b) Regel-/Glattungsrohren: Faktor 3,0

Die Benutzungsdauer wird von dem Zeitpunkt an
gerechnet, zu dem der erste Benutzer die Nutzungs-
maoglichkeit hatte;

d) Soweit Mietausfall (siehe § D2) versichert ist, ersetzt
der Versicherer den versicherten Mietausfall, hochstens
jedoch bis zur vereinbarten Entschadigungsgrenze.

Behordliche Wiederherstellungsbeschrankungen blei-
ben unberiicksichtigt.

e) Fur Kosten nach § D3 Nr. 4 leistet der Versicherer nur
Entschadigung, soweit dies vereinbart wurde.

Ist der Zeitwert Versicherungswert, so werden auch
die Mehrkosten infolge Preissteigerungen (siehe § D3
Nr. 4 e) und die Mehrkosten durch behordliche Wie-
derherstellungsbeschrankungen (siehe § D3 Nr. 4 f)
nur im Verhaltnis des Zeitwertes zum Neuwert ersetzt;
dies gilt nicht bei beschadigten Sachen. Ist nach einer
vertraglichen Wiederherstellungsvereinbarung nur der
Zeitwertschaden zu erstatten, so werden die Mehrkos-
ten nicht ersetzt.

Versicherungssumme

Die Versicherungssumme ist der zwischen Versicherer und
Versicherungsnehmer im Einzelnen vereinbarte Betrag, der
den Versicherungswerten (siehe § D15) entsprechen soll.

Unterversicherung

a) Ist die Versicherungssumme niedriger als der Versiche-
rungswert unmittelbar vor Eintritt des Versicherungs-
falles (Unterversicherung), so wird die Entschadigung
(siehe Nr. 1) in dem Verhaltnis von Versicherungssum-
me zum Versicherungswert nach folgender Berech-
nungsformel gekirzt:

Entschadigung = Schadenbetrag multipliziert mit der
Versicherungssumme dividiert durch den Versiche-
rungswert.

Entsprechendes gilt fiir die Berechnung versicherter
Kosten nach § D3 Nr. 1 bis Nr. 3 sowie § D3 Nr. 4 e
und f.

b) Sofern Positionen mit separaten Versicherungssummen
vereinbart sind, so ist a auf jede einzelne Position anzu-
wenden.

¢) Beivereinbarten Entschadigungsgrenzen wird bei einer
Unterversicherung die Entschadigung (siehe a) gekdirzt.
Danach ist Nr. 4 anzuwenden.

d) Besondere Regelung fiir die Gleitende Neuwertversi-
cherung:

aa) Hat der Versicherungsnehmer den Neubauwert
eines anderen Jahres angegeben (sieche § D16
Nr. 3), so sind die Regelungen zur Unterversiche-
rung (siehe a bis c) nur anzuwenden, soweit der an-
gegebene Neubauwert vom tatséchlichen Neubau-
wert jenes Jahres abweicht oder der Neubauwert
durch wertsteigernde Um-, An- oder Ausbauten
erhoht worden ist.

bb) Eine Unterversicherung wird nur berticksichtigt,
soweit sie flinf Prozent der "Versicherungssumme
1914" der betroffenen Position des Versicherungs-
vertrages Ubersteigt.

cc) Betrdgt der Zeitwert unmittelbar vor Eintritt des Versi-
cherungsfalles weniger als 40 Prozent des Neuwertes,
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gelten die Bestimmungen des § D15 Nr. 1 c und d
bzw. § D15 Nr. 2 c und d; Versicherungswert ist hier-
nach der Zeitwert oder der gemeine Wert.

Entschadigungsgrenzen

Sind Entschadigungsgrenzen vereinbart, so leistet der Ver-
sicherer Entschadigung je Versicherungsfall hochstens

a) bis zu der je Position vereinbarten Versicherungssumme;

b) bis zu den zusatzlich vereinbarten Entschadigungs-
grenzen.

MaRgebend ist der niedrigere Betrag.

Soweit Gleitende Neuwertversicherung (siehe § D16 Nr. 1)
vereinbart ist, wird die ,Versicherungssumme 1914” bzw.
Entschadigungsgrenze aus der , Versicherungssumme 1914"
mit dem im Zeitpunkt des Versicherungsfalles fiir den Vertrag
geltenden Gleitenden Neuwertfaktor multipliziert.

Neu- und Zeitwertanteil

a) Ist der Gleitende Neuwert (sieche § D15 Nr. 1 a und
Nr. 2 a) oder der Neuwert (sieche § D15 Nr. 1 b und
Nr. 2 b) Versicherungswert, erwirbt der Versicherungs-
nehmer auf den Teil der Entschdadigung, der den Zeit-
wertschaden (siehe b) tibersteigt (Neuwertanteil), einen
Anspruch nur, soweit und sobald er innerhalb von drei
Jahren nach Eintritt des Versicherungsfalles sichergestellt
hat, dass er die Entschadigung verwenden wird, um

aa) Gebaude in gleicher Art und Zweckbestimmung
an der bisherigen Stelle wiederherzustellen. Ist die
Wiederherstellung an der bisherigen Stelle rechtlich
nicht moglich oder wirtschaftlich nicht zu vertre-
ten, so genlgt es, wenn das Gebaude an anderer
Stelle innerhalb der Bundesrepublik Deutschland
wiederhergestellt wird;

bb) Gebdaudezubehor, weiteres Zubehor und sonsti-
ge Grundstiickesbestandteile, die zerstort worden
oder abhanden gekommen sind, in gleicher Art
und Gite und in neuwertigem Zustand wiederzu-
beschaffen. Nach vorheriger Zustimmung des Ver-
sicherers genligt Wiederbeschaffung gebrauchter
Sachen; anstelle von Maschinen konnen Maschi-
nen beliebiger Art beschafft werden, wenn deren
Betriebszweck derselbe ist.

cc) Bewegliche Sachen, die beschadigt worden sind,
wiederherzustellen.

b) Der Zeitwertschaden (siehe § D15 Nr. T c und Nr. 2 ¢)
wird bei zerstorten oder abhandengekommenen Sa-
chen festgestellt. Bei beschadigten Sachen werden die
Kosten einer Reparatur um den Betrag gekiirzt, um den
durch die Reparatur der Zeitwert der Sache gegentber
dem Zeitwert unmittelbar vor Eintritt des Versiche-
rungsfalles erhoht wiirde.

Versicherung auf Erstes Risiko

Ist die Entschadigung fiir einzelne Positionen auf Erstes
Risiko vereinbart, wird eine Unterversicherung (siehe Nr. 3)
nicht berticksichtigt.

Selbstbehalte

Der als entschadigungspflichtig errechnete Betrag wird je
Versicherungsfall um den fiir diese Position vereinbarten
Selbstbehalt gekiirzt.

Jahreshochstentschadigung
Die Entschadigung ist fur
a) Weitere Elementargefahren (siehe § D4 Nr. 1d),

b) Innere Unruhen, Boswillige Beschdadigung, Streik und
Aussperrung (siehe § D4 Nr. Te),

c) Fahrzeuganprall, Rauch, Uberschalldruckwellen (sieche
§ D4 Nr. 1),

d) sonstige Gefahren und Positionen, zu denen eine Jahres-
hochstentschadigung vereinbart ist,

jeweils auf den im Einzelnen vereinbarten Betrag be-
grenzt.



Umsatzsteuer

Die Umsatzsteuer wird nicht ersetzt, wenn der Versiche-
rungsnehmer vorsteuerabzugsberechtigt ist; das Gleiche
gilt, wenn der Versicherungsnehmer Umsatzsteuer anlasslich
der Wiederherstellung oder Wiederbeschaffung tatsachlich
nicht gezahlt hat.

§ D18 Teileigentiimergemeinschaft

1

Leistungspflicht gegeniiber Teileigentiimern

Ist bei Vertrdgen mit einer Gemeinschaft von Teileigentiimern
der Versicherer wegen des Verhaltens einzelner Teileigen-
tiimer ganz oder teilweise leistungsfrei (siehe §§ A2, A3, A4,
A13, A17 (Allgemeiner Teil und § D14), so kann er sich hier-
auf gegentiber den librigen Teileigentimern wegen deren
Sondereigentums sowie deren Miteigentumsanteilen nicht
berufen. Die Ubrigen Teileigentiimer kdnnen verlangen, dass
der Versicherer sie auch insoweit entschadigt, als er gegen-
liber einzelnen Miteigentiimern leistungsfrei ist, soweit diese
zusatzliche Entschadigung zur Wiederherstellung des gemein-
schaftlichen Eigentums verwendet wird. Der Teileigentiimer,
in dessen Person der Verwirkungsgrund vorliegt, ist verpflich-
tet, dem Versicherer diese Aufwendungen zu erstatten.

Wohnungseigentum

Fir die Gebaudeversicherung bei Wohnungseigentum gilt
Nr. 1 entsprechend.

§ D19 VerdauBerung der versicherten Sache und deren

Rechtsfolgen einschlieBlich Kiindigung
Rechtsverhaltnisse nach Eigentumstibergang

a) Wird die versicherte Sache vom Versicherungsnehmer
verauBert, so tritt zum Zeitpunkt des Eigentumsuber-
ganges (bei Immobilien das Datum des Grundbuch-
eintrages) an dessen Stelle der Erwerber in die wahrend
der Dauer seines Eigentums aus dem Versicherungsver-
haltnis sich ergebenden Rechte und Pflichten des Versi-
cherungsnehmers ein.

b) Der VerauBerer und der Erwerber haften fiir den Beitrag,
der auf die zur Zeit des Eintrittes des Erwerbers laufende
Versicherungsperiode entfillt, als Gesamtschuldner.

c) Der Versicherer muss den Eintritt des Erwerbers erst gegen
sich gelten lassen, wenn er hiervon Kenntnis erlangt.

2 Kiindigungsrechte

a) Der Versicherer ist berechtigt, dem Erwerber das Versi-
cherungsverhaltnis unter Einhaltung einer Frist von einem
Monat zu kiindigen. Dieses Kiindigungsrecht erlischt,
wenn es nicht innerhalb eines Monats ab der Kenntnis
des Versicherers von der VerduRRerung ausgetibt wird.

b) Der Erwerber ist berechtigt, das Versicherungsverhaltnis
mit sofortiger Wirkung oder zum Ende der laufenden
Versicherungsperiode zu kiindigen.

Das Kiindigungsrecht erlischt, wenn es nicht innerhalb
eines Monats nach dem Erwerb, bei fehlender Kenntnis
des Erwerbers vom Bestehen der Versicherung innerhalb
eines Monats ab Erlangung der Kenntnis, ausgelbt wird.

c) Im Falle der Kiindigung nach a und b haftet der Verau-
Rerer allein fiir die Zahlung des Beitrages.

3 Anzeigepflichten

a) Die VerauRerung ist dem Versicherer vom Verduferer
oder Erwerber unverziiglich in Textform anzuzeigen.

b) Ist die Anzeige unterblieben, so ist der Versicherer nicht
zur Leistung verpflichtet, wenn der Versicherungsfall spa-
ter als einen Monat nach dem Zeitpunkt eintritt, zu dem
die Anzeige hatte zugehen miissen, und der Versicherer
nachweist, dass er den mit dem Verduferer bestehenden
Vertrag mit dem Erwerber nicht geschlossen hitte.

c) Abweichend von b ist der Versicherer zur Leistung ver-
pflichtet, wenn ihm die VerauRerung zu dem Zeitpunkt
bekannt war, zu dem ihm die Anzeige hatte zugehen
miussen, oder wenn zur Zeit des Eintrittes des Versiche-
rungsfalles die Frist fir die Kiindigung des Versicherers
abgelaufen war und er nicht gekiindigt hat.

§ D20 Realrechtsgldaubiger

Hat ein Hypothekengldubiger seine Hypothek angemeldet, ist
eine Kiindigung des Versicherungsverhaltnisses durch den Versi-
cherungsnehmer nur wirksam, wenn der Versicherungsnehmer
mindestens einen Monat vor Ablauf des Versicherungsvertrages
nachgewiesen hat, dass zu dem Zeitpunkt, zu dem die Kiindigung
spatestens zuldssig war, das Grundsttick nicht mit der Hyptothek
belastet war oder dass der Hypothekenglaubiger der Kiindigung
zugestimmt hat. Diese gilt nicht flir eine Kiindigung nach Verau-
Rerung oder im Versicherungsfall.
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Aachen
Minchener

Klauseln zu den VSG 2003 - Fassung 2008

Die fiir Ihren Vertrag relevanten Klauseln entnehmen Sie bitte der folgenden Ubersicht:

Rohrleitungen auRerhalb des Ver-
sicherungsortes

Klausel-Nummer |Klausel Voraussetzung

VSG/A 000010/03 Fiihrung Wenn andere Versicherungsunternehmen an dem Vertrag beteiligt sind

VSG/A 000011/03 Prozessfiihrung Wenn andere Versicherungsunternehmen an dem Vertrag beteiligt sind

VSG/A 000054/03 Existenzgriindernachlass Wenn ein Existenzgriindernachlass vereinbart wird

VSG/A 010151/14 Annahmevorbehalt Generell

VSG/D 010401/03 | Blei-, Messing- oder Eloxalvergla- | Wenn im Rahmen der Glasversicherung Schaden an nicht aus Glas beste-
sungen, transparentes Glasmosaik | henden Blei-, Messing- oder Eloxalverglasungen und transparentem Glas-

mosaik mitversichert werden

VSG/D 010551/08 Ausschluss von Photovoltaik- Wenn Photovoltaikanlagen vorhanden sind und vom Versicherungsschutz
anlagen ausgeschlossen werden

VSG/D 030401/03 Erweiterte Bewegungs- und Wenn erweiterte Bewegungs- und Schutzkosten mitversichert werden
Schutzkostenversicherung

VSG/D 030402/03 Berticksichtigung von behord- Wenn die Berticksichtigung von behérdlichen Wiederherstellungsbeschran-
lichen Wiederherstellungsbe- kungen fir Restwerte mitversichert werden
schrankungen fiir Restwerte

VSG/D 030403/03 Mehrkosten durch Technologie- | Wenn Mehrkosten durch Technologiefortschritt mitversichert werden
fortschritt

VSG/D 040152/03 Boswillige Beschadigungen durch | Wenn Boswillige Beschadigung durch Graffiti an Gebauden mitversichert und
Graffiti an Gebauden die Gefahr Innere Unruhen, Boswillige Beschadigung, Streik und Aussperrung

nicht versichert wird

VSG/D 040201/03 | Ausschluss von Terrorismus- Wenn Schaden durch Terrorakte ausgeschlossen werden
schaden

VSG/D 040202/03 | Ausschluss und Wiedereinschluss | Wenn Schaden durch Terrorakte aus- und wiedereingeschlossen werden
von Terrorismusschaden

VSG/D 040251/03 Ausschluss und Wiedereinschluss | Wenn Schaden durch Terrorakte aus- und wiedereingeschlossen werden und
von Terrorismusschéaden bei Ver- | die Gefahr Feuer nicht mitversichert wird. In diesem Fall gilt die Klausel
tragen ohne die Gefahr Feuer VSG/D 040202/03 nicht.

VSG/D 050201/03 Uberspannungsschaden durch Wenn Uberspannungsschaden durch Blitz mitversichert werden
Blitz

VSG/D 060301/03 Erweiterte Versicherung von Generell wenn Leitungswasser mitversichert wird
Rohrleitungen auf dem Versiche-
rungsort ohne Versorgung von
versicherten Gebauden

VSG/D 060302/03 Erweiterte Versicherung von Generell wenn Leitungswasser mitversichert wird

VSG/D 060354/03

Erweiterte Versicherung von
Ableitungsrohren

Wenn Ableitungsrohre auf dem Versicherungsgrundstiick sowie auBerhalb des
Versicherungsgrundstiicks mitversichert werden

baudes (I1)

VSG/D 060355/03 | Erweiterte Versicherung von Wenn Ableitungsrohre auf dem Versicherungsgrundstiick sowie auferhalb
Ableitungsrohren (unter Berlick- | des Versicherungsgrundstiicks unter Beriicksichtigung des Alters mit Ab-
sichtigung des Alters) schreibungsstaffel mitversichert werden

VSG/D 060356/03 Regenfallrohre innerhalb des Ge- | Wenn Rohrbruch- und Nésseschaden an/durch Regenfallrohre innerhalb des

Gebéaudes mitversichert werden

VSG/D 140256/03

Brandschutzanlagen (VdS)

Wenn ein Rabatt flr eine Brandschutzanlage gewahrt wird

VSG/D 160002/03

Wertzuschlag mit Einschluss von
Bestandserhéhungen — Gebdude

Wenn die Versicherung nach Wertzuschlag vereinbart wird

VSG/D 160053/03

Besondere Regelung fiir die Glas-
deckung

Wenn Sonderverglasung (z. B. Werbeanlagen/Sonnenkollektoren) tiber die
Glaseinzelversicherung mitversichert wird

VSG/D 160201/03

Mietausfall auf Basis Bruttojahres-
mietwert

Wenn Mietausfall auf Basis Bruttojahresmietwert und keine Wertzuschlags-
versicherung vereinbart wird

VSG/D 160202/03

Mietausfall auf Basis Bruttojahres-
mietwert (bei Vertrdgen mit
Wertzuschlag)

Wenn Mietausfall auf Basis Bruttojahresmietwert und Wertzuschlagsversi-
cherung vereinbart wird

VSG/D 170352/03

Glasbruch auf Basis Glasflache

Wenn die Beitragsberechnung in der Glas-Versicherung auf Basis der Glas-
flache erfolgt und keine Wertzuschlagsversicherung vereinbart wird

VSG/D 170353/03

Glasbruch auf Basis Glasflache
(Wertzuschlag)

Wenn die Beitragsberechnung in der Glas-Versicherung auf Basis der Glas-
flache erfolgt und Wertzuschlagsversicherung vereinbart wird

FK 2-KS 0115
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Klausel-Nummer

Klausel

Voraussetzung

VSG/D 170355/03

Unterversicherungsverzicht

Wenn Unterversicherungsverzicht aufgrund einer Summenermittlung durch
Wertermittlungsprogramm oder Gutachten eines Sachverstandigen verein-
bart wird

VSG/D 170357/03

Unterversicherungsverzicht
(Ermittlung der Versicherungs-
summe durch ehemaligen Mo-
nopolversicherer)

Wenn Unterversicherungsverzicht aufgrund Ermittlung der Versiche-
rungssumme durch ehemaligen Monopolversicherer und Klausel
VSG/D 170355/03 vereinbart wird

VSG/D 170751/03

Besondere Entschdadigungsgrenze
und Selbstbehalte bei Schaden
durch Boswillige Beschadigungen
durch Graffiti an Gebauden

Wenn Boswillige Beschadigung durch Graffiti an Gebauden mitversichert und
die Gefahr Innere Unruhen, Boswillige Beschadigung, Streik und Aussperrung
versichert wird.

VSG/D 170753/03

48-Stunden-Klausel (Weitere Ele-
mentargefahren, Innere Unruhen,
Streik und Aussperrung, Boswil-
lige Beschadigung, Fahr-
zeuganprall, Rauch, Uberschall-
druckwellen)

Wenn fiir die Mietausfallversicherung die Gefahren Weitere Elementarge-
fahren; Innere Unruhen, Boswillige Beschadigung, Streik und Aussperrung;
Fahrzeuganprall, Rauch, Uberschalldruckwellen vereinbart werden

Sicherheitsvorschriften

Die fiir lhren Vertrag relevanten Sicherheitsvorschriften entnehmen Sie bitte der folgenden Ubersicht:

Betriebe des Gaststattengewerbes

Vordruck Sicherheitsvorschrift Voraussetzung

VdS 2008 Schweil’-, Schneid-, L6t- und Wenn Produktionsbetriebe mit einer Versicherungssumme tiber 2,5 Mio. EUR
Trennschleifarbeiten versichert werden
Richtlinien fir den Brandschutz

VdS 2038 Allgemeine Sicherheitsvorschrif- | Wenn Produktionsbetriebe mit einer Versicherungssumme tiber 2,5 Mio. EUR
ten der Feuerversicherer fiir versichert werden
Fabriken und gewerbliche
Anlagen (ASF)

VdS 2047 Sicherheitsvorschriften fiir Wenn Produktionsbetriebe mit einer Versicherungssumme tber 2,5 Mio. EUR
Feuerarbeiten versichert werden

VdS 2056 Sicherheitsvorschriften fiir Wenn Betriebe des Gaststattengewerbes versichert werden
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Klauseln zu den VSG 2003 - Fassung 2008

VSG/A 000010/03 Fiihrung

Der fiihrende Versicherer ist bevollmachtigt, Anzeigen und Wil-
lenserklarungen des Versicherungsnehmers fiir alle beteiligten Ver-
sicherer entgegenzunehmen.

VSG/A 000011/03 Prozessfiihrung

Soweit die vertraglichen Grundlagen fir die beteiligten Versicherer
die gleichen sind, ist folgendes vereinbart:

1 Der Versicherungsnehmer wird bei Streitfdllen aus diesem Ver-
trag seine Anspriiche nur gegen den fiihrenden Versicherer
und nur wegen dessen Anteil gerichtlich geltend machen.

2 Die beteiligten Versicherer erkennen die gegen den fiih-
renden Versicherer rechtskréftig gewordene Entscheidung
sowie die von diesem mit dem Versicherungsnehmer nach
Rechtshdngigkeit geschlossenen Vergleiche als auch fir sich
verbindlich an.

3 Falls der Anteil des flihnrenden Versicherers den Beschwerde-
wert der Berufung oder die Revisionsbeschwer nicht erreicht,
ist der Versicherungsnehmer berechtigt und auf Verlangen
des fiihrenden oder eines mitbeteiligten Versicherers ver-
pflichtet, die Klage auf einen zweiten, erforderlichenfalls auf
weitere Versicherer auszudehnen, bis diese Summe erreicht
ist. Wird diesem Verlangen nicht entsprochen, so gilt Nr. 2
nicht.

VSG/A 000054/03 Existenzgriindernachlass

1 Der Beitragsberechnung dieses Vertrages liegt der vereinbarte
Existenzgriindernachlass zugrunde.

2 Voraussetzung fiir den Existenzgriindernachlass ist die Neu-
grindung eines Betriebes, Geschaftes oder einer Praxis. Der
Existenzgrindernachlass wird nicht gewahrt bei einer Umfir-
mierung oder einer Ubernahme.

3 Der Existenzgriindernachlass betrégt im ersten Versicherungs-
jahr nach der Griindung 30 Prozent, er verringert sich im
zweiten Versicherungsjahr auf 15 Prozent und entfallt ab dem
dritten Versicherungsjahr.

4 Aufgrund eines entfallenen Existenzgriindernachlasses ent-
steht kein auBerordentliches Kiindigungsrecht aufgrund einer
Anpassungsklausel.

VSG A 010151/14 Annahmevorbehalt

Die Annahme lhres Antrages erfolgt unter dem Vorbehalt, dass die
Vorversicherer Ihre Antragsangaben zu unseren Fragen nach Vor-
schaden und weiteren Vorversicherungen bestatigen. Wir holen
dazu bei Ihren Vorversicherern schriftlich Auskiinfte zu den Ver-
tragsstanden und zu Vorschaden ein. Weicht die Antwort eines
Vorversicherers so weit von lhren Angaben ab, dass wir bei friihe-
rer Kenntnis der Angaben des Vorversicherers Ihren Antrag nach
unseren Annahmerichtlinien nicht oder nicht in der beantragten
Form angenommen hatten, greift unser Annahmevorbehalt. Wir
werden |hnen dies schriftlich mitteilen und den Vertrag beenden
bzw. die neu versicherte Gefahr aus dem Vertrag ausschlielen. Der
Versicherungsvertrag und der Versicherungsschutz enden zwei
Wochen nach Zugang unserer schriftlichen Mitteilung bei lhnen.

Wir fiihren den Vertrag ohne Annahmevorbehalt fort, wenn wir
binnen zwei Monaten nach Ausstellung des Versicherungsscheins
bzw. unserer Annahmebestatigung von einem Vorversicherer
keine Antwort auf unsere Anfrage erhalten.

Die gesetzlichen und vertraglichen Regelungen wegen Verletzung
der vorvertraglichen Anzeigepflichten bleiben hiervon unberihrt.

VSG/D 010401/03 Blei-, Messing- oder Eloxalvergla-
sungen, transparentes Glasmosaik

Der Versicherer leistet Ersatz flir Schaden an nicht aus Glas be-
stehenden Teilen von Blei-, Messing- oder Eloxalverglasungen
oder von transparentem Glasmosaik nur, wenn gleichzeitig ein
ersatzpflichtiger Schaden durch Zerbrechen (siehe § D11 Nr. 1

VSG 2003) an der zugehérigen Scheibe vorliegt und entweder
beide Schdaden auf derselben Ursache beruhen oder der Scha-
den an der Scheibe den anderen Schaden verursacht hat. Fir die
Rahmen dieser Verglasungen besteht nur aufgrund besonderer
Vereinbarung Versicherungsschutz (siehe § D3 Nr. 4 k bb VSG
2003).

VSG/D 010551/08 Ausschluss von Photovoltaikanlagen

In Ergdnzung zu § D1 Nr. 5 VSG sind Photovoltaikanlagen vom
Versicherungsschutz ausgeschlossen.

VSG/D 030401/03 Erweiterte Bewegungs- und Schutz-
kostenversicherung

In Erweiterung zu den VSG 2003 sind bis zur vereinbarten Ver-
sicherungssumme auf Erstes Risiko auch diejenigen Bewegungs-
und Schutzkosten (siehe § D3 Nr. 4 a bb VSG 2003) versichert,
die der Wiederherstellung oder Wiederbeschaffung von Sachen
dienen, welche durch einen anderen Vertrag gegen dieselbe Ge-
fahr versichert sind.

VSG/D 030402/03 Beriicksichtigung von behordlichen
Wiederherstellungsbeschriankungen
fiir Restwerte

1 In Erweiterung zu § D3 Nr. 4 f VSG 2003 sind bei der An-
rechnung des Restwertes fur die versicherte und vom Scha-
den betroffene Sache behdrdliche Wiederherstellungsbe-
schrankungen bis zu der vereinbarten Versicherungssumme
zu berticksichtigen. Die Entschadigung ist jedoch begrenzt
durch den Betrag, der sich vertragsmaRig ergeben wiirde,
wenn die versicherte und vom Schaden betroffene Sache zer-
stort worden ware, gekiirzt um den Altmaterialwert abzuglich
Aufraumungs- und Abbruchkosten.

2 Die Berlicksichtigung von behérdlichen Wiederherstellungs-
beschrankungen fiir Restwerte erfolgt nur, soweit sie auf der
Grundlage vor Eintritt des Versicherungsfalles erlassener Ge-
setze und Verordnungen beruhen. Soweit behérdliche Aufla-
gen mit Fristsetzung vor Eintritt des Versicherungsfalles erteilt
wurden, werden sie fiir die Restwerte nicht berticksichtigt.

3 Mehrkosten infolge Preissteigerungen, die dadurch entstehen,
dass sich die Wiederherstellung durch Beschrankungen der
vorgenannten Art verzogert, werden nur ersetzt, soweit diese
Kosten nach § D3 Nr. 4 e VSG 2003 versichert sind.

4 Soweit ein Ersatzanspruch gegeniiber einem Dritten entsteht,
verpflichtet sich der Versicherungsnehmer, diesen in Hohe des
fallig werdenden Mehrbetrages an den Versicherer abzutreten.

VSG/D 030403/03 Mehrkosten durch Technologiefort-
schritt

1 InErweiterung zu den VSG 2003 sind Mehrkosten durch Techno-
logiefortschritt als Folge eines Versicherungsfalles mitversichert.

2 Ersetzt werden bis zu der hierfiir vereinbarten Versicherungs-
summe auf Erstes Risiko die tatsachlich entstandenen Mehr-
kosten flr die Wiederbeschaffung oder Wiederherstellung
der versicherten und vom Schaden betroffenen Sache, wenn
die Wiederherstellung oder Wiederbeschaffung der Sache in
derselben Art und Giite infolge Technologiefortschritts nicht
moglich oder unwirtschaftlich ist. MaRgebend ist der Betrag,
der fiir ein Ersatzgut aufzuwenden ist, das der vom Schaden
betroffenen Sache in Art und Gite moglichst nahe kommt.

3 Entschadigung wird nicht geleistet flir Mehrkosten durch be-
hordliche Wiederherstellungsbeschrankungen und -auflagen.

4 Ist der Zeitwert Versicherungswert, so werden auch die Mehr-
kosten nur im Verhaltnis des Zeitwertes zum Neuwert ersetzt.

5 Ist die Versicherungssumme einer vom Schaden betroffenen Po-
sition, fir welche die Mehrkosten durch Technologiefortschritt
versichert sind, niedriger als der Versicherungswert (Unterversiche-
rung), so wird der nach Nr. 2 bis Nr. 4 ermittelte Betrag nur im Ver-
héltnis der Versicherungssumme zum Versicherungswert ersetzt.
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VSG/D 040152/03 Boswillige Beschiadigungen durch
Graffiti an Gebauden

1 Gegenstand der Versicherung

In Erweiterung zu § D4 VSG 2003 leistet der Versicherer Ent-
schadigung fir versicherte Gebaude, die durch Graffiti bos-

willig beschadigt werden.

a) Als boswillige Beschadigung durch Graffiti gilt jede vor-

satzliche, unmittelbare Beschadigung und Verschmut-

zung von versicherten Gebauden und Sachen durch Far-

ben, Lacke und dhnliche Stoffe.

b) Die Versicherung erstreckt sich nicht auf Schaden durch

aa) Betriebsangehorige,
bb) Hausbewohner,
cc) fremde im Betrieb tatige Personen und

dd) wahrend der Bauphase an dem Gebdude beschaf-
tigte Bauarbeiter und sonstige Personen, sofern diese
Verrichtungsgehilfen im Sinne des § 831 BGB des Ver-

sicherungsnehmers sind.

c) Ersetzt werden ausschlieBlich die Kosten einer Reinigung

(Reinigungskosten).

2 Abgrenzung zur Staatshaftung

Ein Anspruch auf Entschddigung fiir Schaden durch béswillige
Beschadigung besteht nicht, soweit die Voraussetzungen fiir
einen unmittelbaren oder subsidiaren Schadensersatzanspruch
auf Grund offentlich-rechtlichen Entschadigungsrechts gege-

ben sind.

Ein Anspruch auf Entschadigung in den o. g. Fillen erstreckt
sich nur auf den Teil des Schadens, der die Hochstgrenzen auf-
grund offentlich-rechtlichen Entschadigungsrechts tberschrei-

tet.

3 Besondere Obliegenheiten

Der Versicherungsnehmer ist verpflichtet, den Schaden dem
Versicherer und der zustandigen Polizeidienststelle unverziig-
lich anzuzeigen. Die Rechtsfolgen von Verletzungen der Ob-

liegenheiten ergeben sich aus § A4 Nr. 2 VSG 2003.
4 Abweichende Kiindigungsfrist

a) Versicherungsnehmer und Versicherer kénnen diese
Klausel jederzeit kiindigen. Die Kiindigung wird einen
Monat nach Zugang wirksam. Macht der Versicherer von
seinem Kiindigungsrecht Gebrauch, so kann der Versi-
cherungsnehmer den Vertrag innerhalb eines Monats
nach Zugang der Kiindigung des Versicherers zum glei-
chen Zeitpunkt kiindigen. Bezliglich des Beitrages gilt

§ A8 VSG 2003.
b) Die Kiindigung hat in Schriftform zu erfolgen.
5 Hochstentschadigung

Die Entschadigung ist je Versicherungsfall auf den vereinbar-

ten Betrag begrenzt (Hochstentschadigung).
6 Selbstbehalt

Der als entschadigungspflichtig errechnete Betrag wird je Ver-

sicherungsfall um den vereinbarten Selbstbehalt gekiirzt.

VSG/D 040201/03 Ausschluss von Terrorismusschiaden

In Ergdnzung zu § D4 Nr. 2 VSG 2003 erstreckt sich ohne Rick-

sicht auf mitwirkende Ursachen die Versicherung auferdem nicht

auf Schaden durch Terrorakte.

Terrorakte sind jegliche Handlungen von Personen oder Personen-
gruppen zur Erreichung politischer, religiser, ethnischer oder ideolo-
gischer Ziele, die geeignet sind, Angst oder Schrecken in der Bevélke-
rung oder Teilen der Bevolkerung zu verbreiten und dadurch auf eine

Regierung oder staatliche Einrichtungen Einfluss zu nehmen.

VSG/D 040202/03 Ausschluss und Wiedereinschluss
von Terrorismusschiaden

1 Ohne Ricksicht auf mitwirkende Ursachen und ungeach-
tet etwaiger abweichender Bestimmungen (ausgenommen
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Nr. 3) gelten Schaden durch Terrorakte sowie Kosten jeder
Art im Zusammenhang mit Terrorakten als ausgeschlossen.

Terrorakte sind jegliche Handlungen von Personen oder Perso-
nengruppen zur Erreichung politischer, religioser, ethnischer
oder ideologischer Ziele, die geeignet sind, Angst oder Schre-
cken in der Bevdlkerung oder Teilen der Bevolkerung zu ver-
breiten und dadurch auf eine Regierung oder staatliche Ein-
richtungen Einfluss zu nehmen.

Abweichend von Nr. T und nurim Rahmen der Bestimmungen
dieses Vertrages gelten — soweit vereinbart — Sachschaden,
Kosten und Mietausfall durch Terrorakte nach weiterer MaR-
gabe der folgenden Bestimmungen als versichert:

a) Der Sachschaden muss sich im Europdischen Wirtschafts-
raum (EWR) ereignen. Ausgenommen sind die Lander,
in denen fir Terrorakte eine Poollosung oder gesetzliche
Regelung Giiltigkeit hat.

b) Ohne Riicksicht auf mitwirkende Ursachen bleiben je-
doch nachstehende Schaden und Kosten jeder Art im
Zusammenhang damit stets ausgeschlossen:

aa) Kontaminationsschaden (Verseuchung, Vergiftung,
Verhinderung und/oder Einschrankung der Nutzung
von Sachen durch die Wirkung oder Freisetzung
chemischer und/oder biologischer Substanzen).

Dieser Ausschluss gilt nicht, wenn diese Substanzen
vor Schadeneintritt vom Versicherungsnehmer oder
Mitversicherten auf dem Versicherungsort oder von
Dritten betriebsbedingt zu Produktionszwecken oder
zur Durchfiihrung von technischen Verfahren gelagert
oder verwendet werden (einschlieRlich betriebsbe-
dingter Zwischenlagerung oder Auslieferung).

Er gilt ferner nicht, wenn diese Substanzen vor Scha-
deneintritt Bestandteil eines versicherten Gebaudes
oder eines Gebaudes von Dritten waren.

bb

=

Schdaden durch Ausfall von Versorgungsleistungen
(z. B. Strom, Gas, Wasser, Telekommunikation) bei
Fremdbezug.

c¢) Die Entschadigung ist auf die vertraglich vereinbarte Jah-
reshdchstentschadigung begrenzt. Alle Schéaden, die im
laufenden Versicherungsjahr beginnen, fallen insgesamt
unter die Jahreshochstentschadigung.

d) Der Wiedereinschluss von Terrorschaden kann vom Versi-
cherungsnehmer oder Versicherer jederzeit ohne Einhal-
tung einer Frist gekiindigt werden. Die Kiindigung wird
einen Monat nach Zugang wirksam.

Macht der Versicherer von seinem Kiindigungsrecht Ge-
brauch, so kann der Versicherungsnehmer den gesamten
Vertrag innerhalb eines Monats nach Zugang der Kiin-
digung durch den Versicherer kiindigen. Der Versiche-
rungsnehmer kann bestimmen, dass seine Kiindigung
zum gleichen oder einem anderen Zeitpunkt, jedoch spa-
testens zum Schluss des laufenden Versicherungsjahres
wirksam wird.

VSG/D 040251/03 Ausschluss und Wiedereinschluss

von Terrorismusschiaden bei
Vertrdagen ohne die Gefahr Feuer

Ohne Riicksicht auf mitwirkende Ursachen und ungeach-
tet etwaiger abweichender Bestimmungen (ausgenommen
Nr. 3) gelten Schaden durch Terrorakte sowie Kosten jeder
Art im Zusammenhang mit Terrorakten als ausgeschlossen.

Terrorakte sind jegliche Handlungen von Personen oder Perso-
nengruppen zur Erreichung politischer, religioser, ethnischer
oder ideologischer Ziele, die geeignet sind, Angst oder Schre-
cken in der Bevolkerung oder Teilen der Bevolkerung zu ver-
breiten und dadurch auf eine Regierung oder staatliche Ein-
richtungen Einfluss zu nehmen.

Abweichend von Nr. T und nurim Rahmen der Bestimmungen
dieses Vertrages gelten — soweit vereinbart — Sachschaden,
Kosten und Mietausfall durch Terrorakte nach weiterer MaR-
gabe der folgenden Bestimmungen als versichert:

a) Der Sachschaden muss sich im Europaischen Wirtschafts-
raum (EWR) ereignen. Ausgenommen sind die Lander,



in denen fir Terrorakte eine Poollésung oder gesetzliche
Regelung Giiltigkeit hat.

b) Ohne Riicksicht auf mitwirkende Ursachen bleiben je-
doch nachstehende Schdden und Kosten jeder Art im
Zusammenhang damit stets ausgeschlossen:

aa) Schaden durch Brand, Explosion, Anprall oder
Absturz eines Flugkorpers, seiner Teile oder seiner
Ladung, durch Loschen oder NiederreiRen bei die-
sen Ereignissen. Brand ist ein Feuer, das ohne einen
bestimmungsgemdRen Herd entstanden ist oder
ihn verlassen hat, und das sich aus eigener Kraft
auszubreiten vermag. Explosion ist eine auf dem
Ausdehnungsbestreben von Gasen oder Dampfen
beruhende, plétzlich verlaufende KraftauBerung.

bb

Nt

Kontaminationsschaden (Verseuchung, Vergiftung,
Verhinderung und/oder Einschrankung der Nutzung
von Sachen durch die Wirkung oder Freisetzung
chemischer und/oder biologischer Substanzen).

Dieser Ausschluss gilt nicht, wenn diese Substan-
zen vor Schadeneintritt vom Versicherungsnehmer
oder Mitversicherten auf dem Versicherungsort
oder von Dritten betriebsbedingt zu Produktions-
zwecken oder zur Durchfiihrung von technischen
Verfahren gelagert oder verwendet werden (ein-
schlieBlich betriebsbedingter Zwischenlagerung
oder Auslieferung).

Er gilt ferner nicht, wenn diese Substanzen vor Scha-
deneintritt Bestandteil eines versicherten Gebaudes
oder eines Gebaudes von Dritten waren.

cc) Schaden durch Ausfall von Versorgungsleistungen
(z. B. Strom, Gas, Wasser, Telekommunikation) bei
Fremdbezug.

c) Die Entschadigung ist auf die vertraglich vereinbarte Jah-
reshochstentschadigung begrenzt. Alle Schaden, die im
laufenden Versicherungsjahr beginnen, fallen insgesamt
unter die Jahreshochstentschadigung.

d) Der Wiedereinschluss von Terrorschaden kann vom Versi-
cherungsnehmer oder Versicherer jederzeit ohne Einhal-
tung einer Frist gekiindigt werden. Die Kiindigung wird
einen Monat nach Zugang wirksam.

Macht der Versicherer von seinem Kiindigungsrecht Ge-
brauch, so kann der Versicherungsnehmer den gesamten
Vertrag innerhalb eines Monats nach Zugang der Kiin-
digung durch den Versicherer kiindigen. Der Versiche-
rungsnehmer kann bestimmen, dass seine Kiindigung
zum gleichen oder einem anderen Zeitpunkt, jedoch spa-
testens zum Schluss des laufenden Versicherungsjahres
wirksam wird.

VSG/D 050201/03 Uberspannungsschiden durch Blitz

1 InErweiterung von § D5 Nr. 2 VSG 2003 ersetzt der Versicherer
auch Uberspannungsschaden durch Blitz (z. B. Influenz, In-
duktion) oder durch sonstige atmospharische Elektrizitat an
elektrischen Einrichtungen.

2 Folgeschaden sind ausgeschlossen.

Ist Mietausfall nach § D2 VSG 2003 vereinbart, so gilt Nr. 2
nicht fir Mietausfall.

4  Derentschadigungspflichtige Betrag wird um den vereinbarten
Selbstbehalt gekirzt.

5  Soweit dies vereinbart ist, ist die Entschadigung auf den hier-
fuir vereinbarten Betrag begrenzt (Entschadigungsgrenze).

VSG/D 060301/03 Erweiterte Versicherung von Rohr-
leitungen auf dem Versicherungsort
ohne Versorgung von versicherten
Gebaduden

Frostbedingte und sonstige Bruchschaden an Zuleitungsrohren
der Wasserversorgung oder an Rohren der Warmwasserheizungs-,
Dampfheizungs-, Klima-, Warmepumpen-, Solarheizungs- oder
stationar installierten Wasserloschanlagen, die zwar auf dem Ver-
sicherungsort verlegt sind, jedoch nicht der Versorgung eines

versicherten Gebaudes dienen, sind bis zu der hierfir vereinbarten
Versicherungssumme auf Erstes Risiko versichert, sofern die Kosten
nicht durch ein Versorgungsunternehmen zu tragen sind.

VSG/D 060302/03 Erweiterte Versicherung von Rohr-
leitungen auBBerhalb des Versiche-
rungsortes

Frostbedingte und sonstige Bruchschaden an Zuleitungsrohren
der Wasserversorgung oder an Rohren der Warmwasserheizungs-,
Dampfheizungs-, Klima-, Warmepumpen-, Solarheizungs- oder sta-
tionar installierten Wasserloschanlagen, die auRRerhalb des Versiche-
rungsortes verlegt sind und fir die der Versicherungsnehmer zur
Unterhaltung dieser Anlagen verpflichtet ist, sind bis zu der hierfiir
vereinbarten Versicherungssumme auf Erstes Risiko versichert.

VSG/D 060354/03 Erweiterte Versicherung von
Ableitungsrohren
1  Ersetzt werden bis zu der hierfiir vereinbarten Versicherungs-
summe auf Erstes Risiko frostbedingte und sonstige Bruch-
schaden an Ableitungsrohren der Wasserversorgung — soweit
diese Rohre der Entsorgung versicherter Gebdude oder Anla-
gen dienen -, die

a) auBerhalb versicherter Gebaude auf dem Versicherungs-
grundstiick liegen,

b) aulerhalb des Versicherungsgrundstiicks liegen und fiir
die der Versicherungsnehmer die Gefahr tragt.

2 Kein Bruchschaden liegt vor, wenn Dichtungen undicht wer-
den, Rohrstiicke ihre Lage verdandert haben (Muffenversatz)
oder wenn Wurzeln in die Rohre hineingewachsen sind,
gleichgliltig, ob dadurch ein Materialschaden am Rohr bzw.
an der Dichtung verursacht wurde.

3 Versicherungsnehmer und Versicherer kénnen unter Einhal-
tung einer Frist von drei Monaten die ,Erweiterte Versiche-
rung von Ableitungsrohren” kiindigen. Der Versicherungs-
nehmer kann bestimmen, dass seine Kiindigung erst zum
Schluss des laufenden Versicherungsjahres wirksam wird.

Macht der Versicherer von seinem Kiindigungsrecht
Gebrauch, so kann der Versicherungsnehmer den gesamten
Vertrag innerhalb eines Monats nach Zugang der Kiindigung
des Versicherers zum gleichen Zeitpunkt kiindigen.

Bezliglich des Beitrages gilt die Bestimmung des § A8 VSG 2003.

4 Der entschadigungspflichtige Betrag wird um den vereinbar-
ten Selbstbehalt gekdrzt.

5 Die Gesamtleistung ist auf die im Vertrag genannte Jahres-
héchstentschadigung begrenzt.

VSG/D 060355/03 Erweiterte Versicherung von
Ableitungsrohren (unter Beriick-
sichtigung des Alters)

1  Ersetzt werden bis zu der hierfiir vereinbarten Versicherungs-
summe auf Erstes Risiko frostbedingte und sonstige Bruch-
schaden an Ableitungsrohren der Wasserversorgung — soweit
diese Rohre der Entsorgung versicherter Gebdude oder Anla-
gen dienen -, die

a) aulerhalb versicherter Gebaude auf dem Versicherungs-
grundsttick liegen,

b) auferhalb des Versicherungsgrundstticks liegen und fiir
die der Versicherungsnehmer die Gefahr tragt.

2 Kein Bruchschaden liegt vor, wenn Dichtungen undicht wer-
den, Rohrstiicke ihre Lage verandert haben (Muffenversatz)
oder wenn Wurzeln in die Rohre hineingewachsen sind,
gleichgliltig ob dadurch ein Materialschaden am Rohr bzw.
an der Dichtung verursacht wurde.

3 Versicherungsnehmer und Versicherer kénnen unter Einhal-
tung einer Frist von drei Monaten die ,Erweiterte Versiche-
rung von Ableitungsrohren” kiindigen. Der Versicherungs-
nehmer kann bestimmen, dass seine Kiindigung erst zum
Schluss des laufenden Versicherungsjahres wirksam wird.

Macht der Versicherer von seinem Kiindigungsrecht Ge-
brauch, so kann der Versicherungsnehmer den gesamten
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Vertrag innerhalb eines Monats nach Zugang der Kiindigung
des Versicherers zum gleichen Zeitpunkt kiindigen.

Beziiglich des Beitrages gilt die Bestimmung des § A8 VSG 2003.

Der entschadigungspflichtige Betrag wird ab dem zehnten
Jahr nach Fertigstellung des Gebaudes fiir jedes Jahr um je-
weils zwei Prozent, maximal 80 Prozent der Versicherungs-
summe auf Erstes Risiko gekiirzt. Ist eine komplette Erneue-
rung der Ableitungsrohre nach Fertigstellung des Gebaudes
erfolgt und kann diese nachgewiesen werden, erfolgt die Kir-
zung nach Satz 1 ab dem zehnten Jahr nach Erneuerung der
Ableitungsrohre.

Die Gesamtleistung ist auf die im Vertrag genannte Jahres-
héchstentschadigung begrenzt.

VSG/D 060356/03 Regenfallrohre innerhalb des

Gebaudes (Il)

Soweit dies vereinbart ist, gilt als Leitungswasser im Sinne von
§ D6 Nr. 1 VSG 2003 auch Wasser, das aus im Gebaude verlau-
fenden Regenfallrohren bestimmungswidrig ausgetreten ist.

Soweit dies vereinbart ist, sind frostbedingte und sonstige Bruch-
schaden an im Gebaude verlaufenden Regenfallrohren versichert.

Die Entschadigung ist je Versicherungsfall auf den vereinbarten
Betrag begrenzt (Hochstentschadigung).

Der als entschadigungspflichtig errechnete Betrag wird je Versi-
cherungsfall um den vereinbarten Selbstbehalt gekiirzt.

VSG/D 140256/03 Brandschutzanlagen (VdS)

1

Die im Versicherungsvertrag bezeichneten Gebdude, Raume
oder Einrichtungen sind mit einer ebenfalls im Versicherungs-
vertrag bezeichneten und mit einer von der VdS Schadenver-
hitung GmbH (VdS) anerkannten Brandschutzanlage ausge-
stattet. Brandschutzanlagen sind insbesondere

a) Brandmeldeanlagen;

b) Brandmeldeanlagen mit erhohter Zuverlassigkeit;
c) Wasserlosch-, Sprinkleranlagen;

d) Spriihwasser-Loschanlagen;

e) Loschanlagen mit gasformigen Loschmitteln;

f)  Schaum-Loschanlagen;

g) Pulver-Loschanlagen;

h) Rauch- und Warmeabzugsanlagen;

i) Funkenerkennungs-, Funkenausscheidungs- und Funken-
|6schanlagen.

Anlagen nach Nr. 1 a oder Nr. 1 h sind dem Versicherer durch
ein Installationsattest angezeigt, das dem Mustervordruck des
VdS entspricht. Anlagen nach Nr. 1 b bis Nr. 1 gund Nr. 1i
sind durch den VdS abgenommen und dem Versicherer durch
ein Abnahmezeugnis angezeigt.

Der Versicherungsnehmer hat auf seine Kosten

a) die baulichen und betrieblichen Gegebenheiten, von de-
nen die Wirksamkeit der Anlage abhédngt, stets in einem
den Richtlinien des VdS vereinbarten Zustand zu erhalten;

b) die Anlage stets in gutem und funktionstiichtigem Zu-
stand zu erhalten und zu betreiben sowie die Bedienungs-
anleitungen zu beachten;

c) bei Storungen der Anlage darauf zu achten, dass nur der
defekte Anlagenteil auRRer Betrieb genommen wird;

d) fir die Dauer von Storungen oder Auerbetriebnahmen
der Anlage geeignete Vorsichtsmafnahmen zu treffen;

e) Storungen oder AuBerbetriebnahme von Anlagen nach
Nr. 1 ¢ bis Nr. T g und Nr. 1 i unverziiglich dem Versiche-
rer anzuzeigen;

f)  Stoérungen der Anlage unverziglich durch eine vom VdS
anerkannte Fachfirma beseitigen zu lassen, auch wenn
die Anlage nur teilweise funktionsuntiichtig ist;

g) Anderungen an der Anlage nur durch eine vom VdS an-
erkannte Fachfirma vornehmen zu lassen;
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h) ein Betriebsbuch (Kontrollbuch) nach VdS-Mustervor-
druck zu fihren;

i)  dem Versicherer auf dessen Kosten jederzeit die Uberprii-
fung der Anlage durch den VdS zu gestatten.

De

=

Versicherungsnehmer hat ferner auf seine Kosten

a) Anlagen nach Nr. 1 a und Nr. 1 b vierteljahrlich sowie
Anlagen nach Nr. T h halbjéhrlich und auRerdem nach
jeder Anderung der Anlagen durch eine Fachkraft inspi-
zieren und die dabei festgestellten Méngel unverziiglich
durch eine vom VdS anerkannte Fachfirma beseitigen zu
lassen; als Fachkraft fir Brandmeldeanlagen gilt nur, wer
aufgrund seiner Ausbildung, Kenntnisse und Erfahrungen
sowie seiner Kenntnis der einschlagigen Bestimmungen
die ihm lbertragenen Arbeiten beurteilen und mdégliche
Gefahren erkennen kann;

b) Anlagen nach Nr. 1 a, Nr. 1 b und Nr. 1 h mindestens ein-
mal jahrlich durch eine vom VdS anerkannte Fachfirma
warten zu lassen;

c) Anlagen nach Nr. 1 ¢ mindestens einmal in jedem Kalen-
derhalbjahr, Anlagen nach Nr. 1 d bis Nr. 1 gund Nr. 1i
mindestens einmal in jedem Kalenderjahr sowie Anlagen
nach Nr. T b mindestens alle drei Jahre durch einen vom
VdS anerkannten Sachverstandigen priifen und etwaige
Mangel unverziiglich abzustellen oder beseitigen zu las-
sen; die Erfiillung dieser Obliegenheiten ist dem Versiche-
rer durch ein Priifzeugnis nachzuweisen.

Bei Anlagen nach Nr. 1 ¢, fir die ein Brandbekdmpfungs-
Rabatt von mindestens 40 Prozent gewahrt wird, kann
auf die nachstféllige Priifung verzichtet werden, wenn
aufgrund der beiden unmittelbar vorausgegangenen
Prifungen der Brandbekampfungs-Rabatt nicht gekiirzt
wurde. Dies gilt nicht, wenn Gesetze, Verordnungen oder
behordliche Vorschriften halbjahrliche Priifungen vor-
schreiben.

Die Rechtsfolgen von Verletzungen der Obliegenheiten nach
Nr. 3 und Nr. 4 ergeben sich aus §§ A3, D14 Nr. 2 VSG 2003.

Dauert eine nach Nr. 3 e anzuzeigende Stérung oder AuBer-
betriebnahme ldnger als drei Tage, so hat der Versicherungs-
nehmer zeitanteilig einen fiir die betroffene Anlage gewahr-
ten Beitragsrabatt, mindestens jedoch den vereinbarten
Anteil des Jahresbeitrages fir die betroffenen Positionen, nach
zu entrichten. Dies gilt nicht, soweit der Versicherer in einem
Versicherungsfall wegen dieser Stérung oder AuRerbetrieb-
nahme nach Nr. 5 leistungsfrei geworden ist.

VSG/D 160002/03 Wertzuschlag mit Einschluss von

Bestandserhohungen - Gebiaude

Die Versicherungssummen fiir Positionen, zu denen dies be-
sonders vereinbart ist, werden gebildet aus den Werten der
versicherten Sachen auf der vereinbarten Preisbasis (Grund-
summe) und den Wertzuschldgen fiir Preissteigerungen.

Der Versicherungsnehmer Uberpriift zu Beginn jedes Versi-
cherungsjahres die Wertzuschldge. Veranderungen gelten
riickwirkend vom Beginn des Versicherungsjahres an, wenn
sie innerhalb der ersten drei Monate des Versicherungsjahres
beantragt wurden.

Solange kein Antrag nach Abs. 1 Satz 2 gestellt ist, gilt hilfs-
weise folgende Regelung:

Die Wertzuschldge verdndern sich ab Beginn jedes Versiche-
rungsjahres um die Prozentpunkte, um die sich der Preisindex
fur gewerbliche Betriebsgebaude aus der Fachserie 17, Rei-
he 4, gegeniliber dem Vorjahr verandert hat.

Soweit sie angewendet werden, sind fiir Nr. 2 die vom Statisti-
schen Bundesamt vor Beginn des Versicherungsjahres zuletzt
veroffentlichten Preisindizes mallgebend.

Nachversicherungen von Bestandserhohungen gelten riick-
wirkend, wenn sie innerhalb von drei Monaten beantragt
wurden.

Der Versicherer haftet bis zur Grundsumme zuziiglich dop-
peltem Wertzuschlag, sofern der Gesamtbetrag aus Grund-
summe und Wertzuschlag bei Beginn des Versicherungsjahres



ausreichend war und Bestandserhhungen rechtzeitig ausrei-
chend nachversichert worden sind.

Grundsumme und Wertzuschlag gelten insbesondere als rich-
tig bemessen, wenn sie durch eine dem Versicherer eingerei-
chte Schétzung eines Sachverstandigen festgesetzt worden
sind.

Falls diese Voraussetzungen nicht erfiillt sind, haftet der Versi-
cherer nur nach folgender Berechnungsformel:

Entschadigung = Schadenbetrag multipliziert mit der Versi-
cherungssumme zum Zeitpunkt ihrer nach Nr. 2 und Nr. 4
letztmalig erforderlichen Festsetzung dividiert durch den Ver-
sicherungswert zum gleichen Zeitpunkt.

Die Vertragsparteien konnen die vorstehenden Vereinbarungen
durch Kiindigung mit sechswochiger Frist auler Kraft setzen.

VSG/D 160053/03 Besondere Regelung fiir die Glas-

1

deckung

Fir Positionen, die gegen die Gefahr Glasbruch mit selbst-
standiger Versicherungssumme versichert sind, @ndert sich
bei Vertragen

a) nach Gleitender Neuwertversicherung nach § D16 VSG
2003 zu Beginn eines jeden Versicherungsjahres die
Versicherungssumme in dem Verhdltnis von aktuellem
Gleitenden Neuwertfaktor (sieche § D16 Nr. 2 b VSG
2003) gegeniiber dem Gleitenden Neuwertfaktor des
Vorjahres nach folgender Berechnungsformel: Aktuelle
Versicherungssumme = aktueller Gleitender Neuwert-
faktor dividiert durch den Gleitenden Neuwertfaktor des
Vorjahres multipliziert mit der Versicherungssumme des
vergangenen Jahres. Der Faktor fiir die Erhéhung wird
auf eine Nachkommastelle gerundet; die neue Versiche-
rungssumme wird auf volle Euro aufgerundet.

b) mit Wertzuschlag zu Beginn eines jeden Versicherungs-
jahres die Versicherungssumme in dem Verhdltnis von
aktuellem Wertzuschlag zum Wertzuschlag des Vorjahres
nach folgender Berechnungsformel: Aktuelle Versiche-
rungssumme = aktueller Wertzuschlag dividiert durch
Wertzuschlag des vergangenen Jahres multipliziert mit
der Versicherungssumme des vergangenen Jahres. Der
Faktor fir die Erhohung wird auf zwei Nachkomma-
stellen gerundet; die neue Versicherungssumme wird auf
volle Euro aufgerundet.

Der Beitrag andert sich entsprechend.

Innerhalb eines Monats nach Zugang der Mitteilung Gber
die Anderung kann der Versicherungsnehmer der Anpassung
durch Erklarung in Textform widersprechen. Zur Wahrung der
Frist gentigt die rechtzeitige Absendung. Damit wird die An-
passung nicht wirksam.

Sind in einem Vertrag zu unterschiedlichen Versicherungsor-
ten bzw. Risiken verschiedene Anpassungsformen (Gleitende
Neuwertversicherung oder Wertzuschlag) vereinbart, so fin-
det die Anpassung Anwendung, welche fiir den betreffenden
Versicherungsort bzw. Risiko vereinbart ist.

VSG/D 160201/03 Mietausfall auf Basis Bruttojahres-

mietwert
Besonderer Versicherungswert fiir Mietausfall

Abweichend von § D15 Nr. 4 VSG 2003 ist Versicherungswert
fir Mietausfall (siehe § D2 VSG 2003)

a) flur vermietete Raume der Wert einer Jahresmiete,

b) fiir selbst genutzte oder unentgeltlich Dritten Uberlas-
sene Raume der ortsibliche Jahresmietwert,

c) die Summe der fortlaufenden Kosten fiir die Dauer eines
Jahres.

Dynamik (bei Gleitender Neuwertversicherung)

a) Zu Beginn eines jeden Versicherungsjahres verandert sich
die Versicherungssumme in dem Verhiltnis zu der An-
derung von aktuellem Gleitenden Neuwertfaktor (siehe
§ D16 Nr. 2 b VSG 2003) zum Gleitenden Neuwertfak-
tor des Vorjahres nach folgender Berechnungsformel:
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Aktuelle Versicherungssumme = aktueller Gleitender
Neuwertfaktor dividiert durch den Gleitenden Neuwert-
faktor des Vorjahres multipliziert mit der Versicherungs-
summe des vergangenen Jahres. Der Faktor fiir die Erho-
hung wird auf eine Nachkommastelle gerundet; die neue
Versicherungssumme wird auf volle Euro aufgerundet.

b) Der Beitrag @ndert sich entsprechend.

c) Ist Dynamik fiir Mietausfall nach a vereinbart und ent-
spricht bei Antragstellung die Versicherungssumme min-
destens dem Versicherungswert, so erhoht sich die Versi-
cherungssumme um weitere 10 Prozent (Vorsorge).

d) Innerhalb eines Monats nach Zugang der Mitteilung
Uber die neue Versicherungssumme kann der Versiche-
rungsnehmer der Anpassung durch Erkldrung in Textform
widersprechen. Zur Wahrung der Frist genligt die recht-
zeitige Absendung. Damit wird die Anpassung nicht wirk-
sam.

e) Versicherungsnehmer und Versicherer konnen unter
Einhaltung einer Frist von drei Monaten zum Ende des
laufenden Versicherungsjahres verlangen, dass die Be-
stimmungen Uber die Dynamik kiinftig nicht mehr anzu-
wenden sind.

f) Das Recht auf Herabsetzung der Versicherungssumme
nach § A14 Nr. 1 VSG 2003 bleibt unberihrt.

Haftzeit

a) Sofern nicht etwas anderes vereinbart ist, betragt die
Haftzeit 12 Monate.

b) Ist eine Haftzeit von 18 Monaten vereinbart, so ist Versiche-
rungssumme der 1,5-fache Versicherungswert nach Nr. 1.

Abweichend von § D17 Nr. 3 VSG 2003 besteht Unterver-
sicherung, wenn die Versicherungssumme unmittelbar vor
Eintritt des Versicherungsfalles geringer als das 1,5-fache
des Versicherungswertes nach Nr. 1 ist. In diesem Fall
wird die Entschadigung in dem Verhdltnis von Versiche-
rungssumme zum 1,5-fachen Versicherungswert nach
folgender Berechnungsformel gekiirzt: Entschadigung =
Schadenbetrag multipliziert mit der Versicherungssumme
dividiert durch den 1,5-fachen Versicherungswert.

c) st eine Haftzeit von 24 Monaten vereinbart, so ist Versiche-
rungssumme der zweifache Versicherungswert nach Nr. 1.

Abweichend von § D17 Nr. 3 VSG 2003 besteht Unter-
versicherung, wenn die Versicherungssumme unmittelbar
vor Eintritt des Versicherungsfalles geringer als das zwei-
fache des Versicherungswertes nach Nr. 1 ist. In diesem
Fall wird die Entschadigung in dem Verhaltnis von Versi-
cherungssumme zum zweifachen Versicherungswert nach
folgender Berechnungsformel gekirzt: Entschadigung =
Schadenbetrag multipliziert mit der Versicherungssumme
dividiert durch den zweifachen Versicherungswert.

VSG/D 160202/03 Mietausfall auf Basis Bruttojahres-

mietwert (bei Vertragen mit Wert-
zuschlag)

Besonderer Versicherungswert fiir Mietausfall

Abweichend von § D15 Nr. 4 VSG 2003 ist Versicherungswert
fiir Mietausfall (siehe § D2 VSG 2003)

a) fur vermietete Raume der Wert einer Jahresmiete,

b) fiir selbst genutzte oder unentgeltlich Dritten (berlasse-
ne Raume der ortslibliche Jahresmietwert,

c) die Summe der fortlaufenden Kosten fiir die Dauer eines
Jahres.

Dynamik auf Basis Wertzuschlag

a) Ist Dynamik auf Basis Wertzuschlag vereinbart, so an-
dert sich zu Beginn eines jeden Versicherungsjahres die
Versicherungssumme fiir Mietausfall nach Nr. 1 in dem
Verhaltnis von aktuellem Wertzuschlag zum Wertzu-
schlag des Vorjahres nach folgender Berechnungsformel:
Aktuelle Vesicherungssumme = aktueller Wertzuschlag
dividiert durch Wertzuschlag des vergangenen Jahres
multipliziert mit der Versicherungssumme des Vorjahres.



b)
9

Der Faktor fiir die Erhéhung wird auf zwei Nachkomma-
stellen gerundet; die neue Versicherungssumme wird auf
volle Euro aufgerundet.

Der Beitrag d@ndert sich entsprechend.

Das Recht auf Herabsetzung der Versicherungssumme
nach § A14 Nr. 1 VSG 2003 bleibt unberihrt.

Haftzeit

a)

b)

)

Sofern nicht etwas anderes vereinbart ist, betragt die
Haftzeit 12 Monate.

Ist eine Haftzeit von 18 Monaten vereinbart, so ist Versiche-
rungssumme der 1,5-fache Versicherungswert nach Nr. 1.

laufenden Versicherungsjahres verlangen, dass die Be-
stimmungen Uber die Dynamik kiinftig nicht mehr anzu-
wenden sind.

e) Hat der Versicherungsnehmer der Dynamik widerspro-
chen (siehe c) oder ist keine Dynamik vereinbart (siehe d)
so wird die Entschadigung (siehe Nr. 2) nach der Formel
gekirzt:

Entschadigung = zuletzt berechneter Jahresbeitrag durch
Jahresbeitrag, den der Versicherungsnehmer mit Dyna-
misierung des Versicherungsschutzes zu zahlen gehabt
hatte.

VSG/D 170353/03 Glasbruch auf Basis Glasfliche

Abweichend von § D17 Nr. 3 VSG 2003 besteht Unter-
versicherung, wenn die Versicherungssumme unmittel-
bar vor Eintritt des Versicherungsfalles geringer als das 1
1,5-fache des Versicherungswertes nach Nr. 1 ist. In die-
sem Fall wird die Entschadigung in dem Verhaltnis von
Versicherungssumme zum 1,5-fachen Versicherungswert

nach folgender Berechnungsformel gekiirzt: Entscha- 2

digung = Schadenbetrag multipliziert mit der Versiche-
rungssumme dividiert durch den 1,5-fachen Versiche-
rungswert.

Ist eine Haftzeit von 24 Monaten vereinbart, so ist Versiche-
rungssumme der zweifache Versicherungswert nach Nr. 1.

Abweichend von § D17 Nr. 3 VSG 2003 besteht Unter-
versicherung, wenn die Versicherungssumme unmittelbar
vor Eintritt des Versicherungsfalles geringer als das zwei-
fache des Versicherungswertes nach Nr. 1 ist. In diesem
Fall wird die Entschadigung in dem Verhdltnis von Versi-
cherungssumme zum zweifachen Versicherungswert nach
folgender Berechnungsformel gekiirzt: Entschadigung =

Schadenbetrag multipliziert mit der Versicherungssumme 3

dividiert durch den zweifachen Versicherungswert.

VSG/D 170352/03 Glasbruch auf Basis Glasfliche

1

Besondere Regelung zur Versicherungssumme

Abweichend von § D17 Nr. 2 VSG 2003 gibt es fir die Glaspau-
schaldeckung auf Basis Glasflache keine Versicherungssumme.

Unterversicherung

Ist die gemeldete Glasflaiche des Versicherungsortes kleiner als
die tatsachliche Glasfliche (Unterversicherung), so wird die
Entschadigung (siehe § D17 Nr. 1 VSG 2003) in dem Verhaltnis
von gemeldeter Glasflache des Versicherungsortes zur tatsach-
lichen Glasflaiche nach folgender Berechnungsformel gekiirzt:

Entschadigung = Schadenbetrag multipliziert mit der gemel-
dete Glasflache dividiert durch die tatsachliche Glasflache.

Entsprechendes gilt fiir die Berechnung versicherter Kosten

nach § D3 Nr. 1 bis Nr. 3, § D3 Nr. 4 e und f. 1
Dynamik
a) Ist Dynamik vereinbart, so andert sich zu Beginn eines je-

b)

9)

d)

den Versicherungsjahres der Beitrag flr Verglasung nach
Nr. 1 entsprechend dem Prozentsatz, um den sich der
aktuelle Gleitende Neuwertfaktor (siehe § D16 Nr. 2 b
VSG 2003) gegeniiber dem Gleitenden Neuwertfaktor
des Vorjahres verandert hat. Der Faktor fir die Erhohung
wird auf eine Nachkommastelle gerundet; die neue Ver-
sicherungssumme wird auf volle Euro aufgerundet.

Die aus den Versicherungssummen nach a sich erge-
benden erhohten Beitrage diirfen die zum Zeitpunkt
der Erhéhung geltenden Tarifbeitrage nicht Uberstei-
gen. Diese Grenze gilt jedoch nur, wenn sich der neue
Tarifbeitrag auf eine unveranderte Gruppe versicherbarer
Risiken bezieht.

Innerhalb eines Monats nach Zugang der Mitteilung
lber den neuen Beitrag kann der Versicherungsnehmer
der Anpassung durch Erklarung in Textform widerspre-
chen. Zur Wahrung der Frist gentigt die rechtzeitige Ab-
sendung. Damit wird die Anpassung nicht wirksam.

Versicherungsnehmer und Versicherer kdénnen unter
Einhaltung einer Frist von drei Monaten zum Ende des
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(Wertzuschlag)
Besondere Regelung zur Versicherungssumme

Abweichend von § D17 Nr. 2 VSG 2003 gibt es fiir die Glaspau-
schaldeckung auf Basis Glasflache keine Versicherungssumme.

Unterversicherung

Ist die gemeldete Glasflache des Versicherungsortes kleiner als
die tatsachliche Glasfliche (Unterversicherung), so wird die
Entschadigung (siehe § D17 Nr. 1 VSG 2003) in dem Verhaltnis
von gemeldeter Glasflache des Versicherungsortes zur tatsach-
lichen Glasflache nach folgender Berechnungsformel gekiirzt:

Entschadigung = Schadenbetrag multipliziert mit der ge-
meldeten Glasflache dividiert durch die tatsachliche Glas-
flache.

Entsprechendes gilt fiir die Berechnung versicherter Kosten
nach § D3 Nr. 1 bis Nr. 3 VSG 2003, § D3 Nr. 4 e und f VSG
2003.

Dynamik auf Basis Wertzuschlag

a) Ist Dynamik auf Basis Wertzuschlag vereinbart, so an-
dert sich zu Beginn eines jeden Versicherungsjahres der
Beitrag fiir die Verglasung nach Nr. 1 entsprechend dem
Prozentsatz, um den sich der Wertzuschlag des aktuellen
Versicherungsjahres gegeniiber dem vergangenen Ver-
sicherungsjahr geandert hat (siehe Klausel VSG/D
160002/03 oder VSG/D 160003/03). Der Faktor fiir die
Erhéhung wird auf zwei Nachkommastellen gerundet;
die neue Versicherungssumme wird auf volle Euro auf-
gerundet.

b) Die nach a sich ergebenden erhéhten Beitrage diirfen
die zum Zeitpunkt der Erhéhung geltenden Tarifbeitrage
nicht lbersteigen. Diese Grenze gilt jedoch nur, wenn
sich der neue Tarifbeitrag auf eine unveranderte Gruppe
versicherbarer Risiken bezieht.

VSG/D 170355/03 Unterversicherungsverzicht

Abweichend von § D17 Nr. 3 VSG 2003 nimmt der Versicherer
keinen Abzug wegen Unterversicherung vor (Unterversiche-
rungsverzicht), sofern der Vertrag auf Basis Gleitende Neuwert-
versicherung abgeschlossen ist und die Versicherungssumme
durch

a) eine vom Versicherer anerkannte Schatzung eines Bausa-
chverstandigen,

b) das vom Versicherer eingesetzte Sach-Gebaude-Werter-
mittlungsprogramm

ermittelt worden ist.
Nr. 1 gilt nicht, sofern

a) sich im Schadenfall ergibt, dass die vorgelegte Beschrei-
bung des Gebédudes von den tatsachlichen Verhaltnissen
abweicht und dadurch die Versicherungssumme 1914 zu
niedrig bemessen worden ist;

b) der Versicherungssummenermittlung zugrunde liegende
Bauzustand nachtraglich, insbesondere durch wertstei-
gernde Um-, An- oder Ausbauten, verandert worden ist
und die Veranderung dem Versicherer nicht unverziglich
angezeigt worden ist;

c) ein weiterer Gebaudeversicherungsvertrag fir das Ge-
baude gegen dieselbe Gefahr besteht;



d) der Versicherungsnehmer oder der Versicherer die
Umwandlung der Gleitenden Neuwertversicherung in eine
Neuwertversicherung nach § D16 Nr. 4 VSG 2003 verlangt.

VSG/D 170357/03 Unterversicherungsverzicht (Er-
mittlung der Versicherungssumme
durch ehemaligen Monopolversi-
cherer)

In Ergdnzung zu Klausel VSG/D 170355/03 Nr. 1 nimmt der Versi-
cherer ferner keinen Abzug wegen Unterversicherung vor (Unter-
versicherungsverzicht), sofern der Vertrag auf Basis Gleitende Neu-
wertversicherung abgeschlossen ist und die Versicherungssumme
durch einen ehemaligen Monopolversicherer ermittelt wurde.

VSG/D 170751/03 Besondere Entschadigungsgren-
ze und Selbstbehalte bei Schiden
durch Boswillige Beschadigungen
durch Graffiti an Gebauden

1 Fir Schaden durch béswillige Beschadigung durch Graffiti
gelten von der Gefahr Innere Unruhen, Streik und Aussper-
rung und Boswillige Beschadigung abweichende Selbstbe-
halte und abweichende Hochstentschdadigungen.

2 Als boswillige Beschadigung durch Graffiti gilt jede vorsatz-
liche, unmittelbare Beschadigung und Verschmutzung von
versicherten Gebauden und Sachen durch Farben, Lacke und
ahnliche Stoffe.

Die Versicherung erstreckt sich nicht auf Schaden durch
a) Betriebsangehorige,

b) Hausbewohner,

c¢) fremde im Betrieb tatige Personen und

d) wahrend der Bauphase an dem Gebdude beschiftigte
Bauarbeiter und sonstige Personen, sofern diese Verrich-
tungsgehilfen im Sinne des § 831 BGB des Versicherungs-
nehmers sind.

VSG/D 170753/03 48-Stunden-Klausel (Weitere Ele-
mentargefahren, Innere Unruhen,
Streik und Aussperrung, Boswillige
Beschidigung, Fahrzeuganprall,
Rauch, Uberschalldruckwellen)

Fur Mietausfélle von weniger als 48 Stunden infolge Sachschaden
durch Weitere Elementargefahren, Innere Unruhen, Streik und
Aussperrung, Boswillige Beschdadigung, Fahrzeuganprall, Rauch
und Uberschalldruckwellen (soweit versichert) wird keine Entscha-
digung geleistet.
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Feuergefahrliche Arbeiten

Richtlinien fiir den Brandschutz

1 Vorbemerkung

Die Richtlinien flir den Brandschutz
bei feuergefahrlichen Arbeiten wur-
den gemeinsam mit dem Verband fr
SchweiBen e.V. (DVS) sowie dem
Bundesverband der Deutschen Indu-
strie e.V. (BDI) ausgearbeitet und auf-
gestellt.

2 Geltungsbereich

Der Geiltungsbereich der Richtlinien
erstreckt sich auf alle feuergefahrli-

chen Arbeiten, wie z.B. Schweif3en,
Schneiden und verwandte Verfahren,
sowie Loten, Auftau- und HeiBklebe-
arbeiten, die auBerhalb hierfiir vorgesehener
Werkstatten vorgenommen werden. Die Richili-
nien ersetzen weder gesetzliche noch behérdli-
che Regelungen (z.B. BGV A1 Allgemeine Vor-
schriften und BGV D1 SchweiBen, Schneiden und
verwandte Verfahren) noch etwaige Sicherheits-
vorschriften (z.B. VdS 2047 Sicherheitsvorschrif-
ten fur Feuerarbeiten), die im Versicherungsver-
trag vereinbart wurden, sondern erganzen diese
gegebenenfalls.

3 Alilgemeines

Vor Aufnahme der feuergefahrlichen Arbeiten soll-
te grundsatzlich geprift werden, ob anstelle
dieser Arbeiten so genannte kalte Verfahren (Sa-
gen, Schrauben, Kaltkleben etc.) eingesetzt wer-
den kénnen. Der Einsatz von SchweiB-, Schneid-,
Trennschleif-, L6t-, Auftau- und HeiBklebegeraten,
bei denen erhebliche Temperaturen auftreten, be-
deutet regelmaBig eine enorme Brandgefahr.
Brénde werden vor allem verursacht durch

m offene SchweiBflammen (ca. 3200 °C),

m elekirische Lichtbdgen (ca. 4000 °C),

m Létflammen (ca. 1800-2800 °C),

® SchweiB-, Schneid- und Schleiffunken
(ca. 1200 °C),
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Bild 1: Ausbreitungsverhalten heiBer Partike! bei schweiitechnischen Arbeiten

m abtropfendes gliihendes Metall (ca. 1500 °C),
m Warmeleitung stark erhitzter Metallteile und
heiBer Gase.

Besonders gefahrlich sind SchweiB-, Schneid-
und Schleiffunken, die noch in einer Entfernung
von 10 m und mehr von der Arbeitsstelle brennba-
re Stoffe entziinden kénnen.

In feuergefahrdeten Bereichen dirfen feuerge-
fahrliche Arbeiten nur von entsprechend ausgebil-
deten Personen ausgefiihrt werden, die Uber
18 Jahre alt sind.

4 Erlaubnisschein

Vor Aufnahme der feuergefahrlichen Arbeiten ist
eine schriftliche Genehmigung des auftraggeben-
den Unternehmers (Aufiraggebers) oder eines
Verantwortlichen des Auftraggebers einzuholen
(VdS 2036 Erlaubnisschein flr feuergefahrliche
Arbeiten). Daneben sind auch die berufsgenos-
senschaftlichen Anforderungen zu beachten.

5 Gefahrdungsbereiche
Gefahrdungsbereiche ergeben sich in Abhéngig-

keit vom jeweiligen Verfahren; sie sind in Tabelle 1
aufgeflhrt und in Bild 2 schematisch dargestelit.

" vgl. Michael Otte, s+s Report Nr. 4, August 1998



Gefahrdungs-
bereich

U

Bild 2: Gefahrdungsbereich

Bei Arbeitshdhen von lber 2 mist der seitliche Ra-
dius (R) aller Arbeitsverfahren pro zusatzlichem
Meter Arbeitshéhe (H) um 0,5 m zu vergréBern.

Tabelle 1: Gefahrdungsbereiche
Manuelle feuerge- Seitlicher Abstand (A)
fahrliche Arbeiten Radius nach oben
Rnormal

Arbeitshéhe < 2 m
Léten, HeiBkleben 2m 2m
SchweiBen 75 m 4m
Gas und Lichtbogen
Brennschneiden 10m 4m
unabhangig vom Gass-
trahldruck
Trennschleifen J 6m 35m
Anmerkung: Arbeitshéhe > 2 m:
Rgross=Rnormal +'/, -(H — 2 m)
H = Hdhe der Arbeitsstelle (iber der Ebene

6 SicherheitsmaBnahmen
-~ vor Beginn der Arbeiten -

Bild 3

Entfernung  sémtlicher
beweglicher brennbarer
Gegenstande und Stoffe
- auch Staubablagerun-
gen — aus dem Gefahr-
dungsbereich;  dieser
karn sich auch auf an-
grenzende Raume er-
strecken.

Hinweis: Insbesondere bei Arbeiten an Rohrleitun-
gen, Warmedltrdgerleitungen, Stahltrdgern und
dgl. kénnen infolge von Wérmeleitung brennbare
Materialien in angrenzenden Rdumen entziindet
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werden. Derartige Materialien sind deshalb vor Aut-
nahme der Arbeiten zu entfernen.

Aufstellung von Gasflaschen auBerhalb des Ge-

fahrdungsbereichs.

Bild 4
m
Bild 5

Entfernung von Umklei-
dungen und Isolierungen
aus dem Gefahrdungs-
bereich (bei Arbeiten an
Rohrleitungen, Kesseln
und Behaltern).

Abdichtung der Offnun-
gen, Fugen, Ritzen, Rohr-
durchfiihrungen und of-
fenen Rohrleitungen, die
vom  Gefahrdungsbe-
reich in andere Raume
flihren, mit nichtbrennba-
ren Stoffen; geeignet
sind z.B. Gips, Mortel,
feuchte Erde oder Lehm.

Auf keinen Fall dirfen Lappen, Papier oder andere
brennbare Stoffe verwendet werden.

m

Bild 6

Abdeckung von unbe-
weglichen, aber brenn-
baren  Gegenstanden,
die im Geféhrdungsbe-
reich vorhanden sind,
z.B. Holzbalken und
-wande, FuBbdden, Ma-
schinen und Kunststoft-
teile, mit Mineralfaserde-
cken und -platten oder
&hnlichen Materialien.



Aufstellung eines Brand-
postens mit geeignetem
Loschgerat fir die Arbeits-
stelle und ihre Umgebung,
wenn sich im Gefahr-
dungsbereich brennbare
Stoffe befinden; geeigne-
te Loschgerite sind z.B.
wassergeflite Eimer oder
einangeschlossener Was-
serschlauch - besser noch Feuerléscher sowie
Wandhydranten.

Bild 7

Uberpriifung von Behal-
tern auf friheren Inhalt;
haben sie brennbare/ex-
plosionsfahige  Stoffe
enthalten oder ist der frl-
here Inhalt nicht mehr
feststellbar, sind die Be-
halter zu reinigen und vor
Beginn der Arbeiten mit
Wasser zu flllen; ande-
renfalls missen sie mit einem flammerstickenden
Schutzgas, z.B. Stickstoff oder Kohlendioxid, ge-
fOllt werden.

Bild 8

Information sowohl des
mit den feuergefahrlichen
Arbeiten Beauftragten als
auch des Brandpostens
Uber den Standort des
nachstgelegenen Brand-
melders und/oder Tele-
fons samt Rufnummer.

Brandmelder
 Telefon

Bild 9

Hinweis: Sofern kein be-
triebliches Verbot entgegensteht, empfiehlt sich —
insbesondere bei exponierten Arbeitsstellen — der
Einsatz eines Mobiltelefons.

Werden brandschutztechnische Anlagen (z.B.
Feuerldésch- oder Brandmeldeanlagen) vorlber-
gehend auBer Betrieb gesetzt, sind sowoh! die
Feuerwehr als auch der Feuerversicherer (Gefahr-
erhéhung) davon in Kenntnis zu setzen. Erforderli-
chenfalls sind in Absprache brandschutztechni-
sche ErsatzmaBnahmen vorzusehen.
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7 SicherheitsmaBnahmen
- wahrend der Arbeiten -

Es ist stets unbedingt darauf zu achten, dass
Flammen, Funken, Schmelztropfen, heiBe Gase,
Warmeleitungen usw. keine brennbaren Gegen-
stande oder Stoffe gefahrden oder entziinden.

m Bauteile, die infolge von Warmeleitung gefahr-
det sind, mlissen mit Wasser gekuhlt werden.

m Die Arbeitsstelle samt den daneben, dartiber
und darunter liegenden Raumen ist von dem
Brandposten laufend auf mogliche Brandherde
hin zu kontrollieren.

B Es sind geeignete funktionstichtige Léschge-
réate bereitzuhalten.

m Im Brandfall ist die Arbeit sofort einzustellen,
die Feuerwehr zu alarmieren und es sind unver-
zlglich LéschmaBnahmen einzuleiten.

8 SicherheitsmaBnahmen
- nach Abschluss der Arbeiten -

Viele Brande brechen erfahrungsgemas erst meh-
rere Stunden nach Abschluss der feuergefahrli-
chen Arbeiten aus. Deshalb ist die nachtrégliche
gewissenhafte Kontrolle {mehrmals) besonders
wichtig.

Dazu ist erforderlich, dass eine Brandwache

m die Umgebung der Arbeitsstelle einschlieBlich
der benachbarten Raume sorgfaltig auf Brand-
geruch, verdachtige Erwarmung, Glimmstellen
und Brandnester kontrolliert; diese Kontrolle
kann in kurzen Zeitabstdnden fur mehrere
Stunden erforderlich sein;

m die Kontrolle so lange durchfiihrt, bis es mit an
Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit aus-
geschlossen ist, dass noch ein Brand entste-
hen kann.

Hinweis: Wurden brandabschnitisbegrenzende
Bauteile durchbrochen, mussen die entstandenen
Offnungen (ggf. zundchst provisorisch) mit alige-
mein bauaufsichtlich zugelassenen Abschottungs-
mitteln geschlossen werden. Je nach Situation vor
Ort kann zusétzlich der Einsatz einer mobilen
Brandmeldeaniage sinnvoll sein. Weitere Informa-
tionen sind beim Feuerversicherer erhéltlich.



9 Literatur
Allgemeine Literatur

Untersuchungen zur Reichweite und Zindwirk-
samkeit glihender Partikel und Bemessung von
brandgefahrdeten Bereichen

M. Otte; s+s Report Nr. 4, August 1998

Gesetze und Verordnungen, behérdliche
Richtlinien, Regeln und Empfehlungen

Arbeitsschutzgesetz (ArbSchG)
vom 07. August 1996 (BGBI. | S. 1246)

Bundesanzeiger Verlagsgesellschaft mbH
Postfach 1320, 53003 Bonn
Internet: www.bundesanzeiger.de

BGV A1 Aligemeine Vorschriften und
BGV D1 SchweiBlen, Schneiden und verwandte
Verfahren

Carl Heymanns Verlag KG
Luxemburger Str. 449, 50939 KéIn
Internet: www.heymanns.de

VdS-Publikationen

VdS 2036 Erlaubnisschein far feuergefahrliche
Arbeiten

VdS 2038 Aligemeine Sicherheitsvorschriften der
Feuerversicherer fur Fabriken und gewerbliche
Anlagen (ASF)

VdS 2047 Sicherheitsvorschriften fiir Feuerarbei-
ten

VdS Schadenverhitung GmbH

Amsterdamer Str. 174, 50735 Koin
Internet: www.vds.de

— 43 -



10 Muster Erlaubnisschein fiir feuergefahrliche Arbeiten

Erlaubnisschein fiir feuergefahrliche Arbeiten
wie [0 SchweiBen, Schneiden und verwandte Verfahren (SchweiBerlaubnis nach § 30, BGV D 1)
3 Trennschleifen O Ldten O Auftauen O HeiBklebearbeiten ]
1 Arbeitsort/-stelle

Brand-/expiosions- Raumliche Ausdehnung um die Arbeitsstelle:

efdhrdeter Bereich Umkreis (Radius) von ........ m, Hohe von ........ m, Tiete von ........ m
2 | Arbeitsauftrag
{z.B. Trager abtrennen)
Arbeitsverfahren

3 | SicherheitsmaBnahmen bei Brandgefahr

3a | Beseitigung der Brand- | O Entfernen beweglicher brennbarer Stoffe und Gegenstande
gefahr — ggf. auch Staubablagerungen
O Entfernen von Wand- und Deckenverkleidungen, soweit sie

brennbare Stoffe abdecken oder verdecken oder s ;
brennbar sind

O Abdecken ortsfester brennbarer Stoffe und Ge;
Holzbalken, -wénde, -fuBoden, -gegenstand
mit geeigneten Mittein und ggf. deren Anfeui

O Abdichten von Offnungen (z.B. Fugen, Ritze
brichen, Rohréffnungen, Rinnen, Kamine,
nachbarten Bereichen mittelsgl ehm, Gi
usw.} i s

| (Name):

Feuerldscher mit [0 Wasser
Léschdecken
angeschlossener Wasserschiaui
wassergeflillter Eimer

Benachrichtigen der Feue

3b | Bereitstellung von
Léschmitteln

Ausgefithrt:

oooooOo|id

{Unierschriﬂj '

Brandposten

o

wahrend der feue

S

Brandwache O nach Abschluss
Dauer:

SicherheitsmaBnahmen bei Explos

Beseitigung der i ions offe und Gegenstande
Explosionsgefahr f r mit gefahriichem Inhalt | Name:

=

&

Ausgeflhrt:

(Unterschritt)

b

Name;

: der feuergefahrlichen Arbeiten

Stunde/n

des nédchstgelegenen
Brandmelders

Name:

Telefons
2 ehr Ruf-Nr.
6 | Auftraggeb Die Maf3nahmen nach 3 und 4 tragen den durch die ortlichen Verhaltnisse entstehenden
Unternehmer Gefahren Rechnung.
Datum Unterschrift des Betriebsleiters oder dessen Beauftragten nach § 8 Abs. 2 AbSchG
7 | Ausfuhrender Unternehmer  Die Arbeiten nach 2 diirfen erst begonnen werden, wenn die Kenntnisnahme des
(Auftragnehmer) Sicherheitsmafnahmen nach 3a-3c und/oder 4a, 4b durchgefiihrt ~ Austiihrenden nach 2
sind.
Daum Unterschrift
Unterschrift des Unternehmers oder seines Beauftragten
Original z.Hd. des d -1, tar den At -2 {ur den Auttragnehmer

V| VdS 2036 : 2001-01 (03) Copyright by VdS Schadenverhiitung, Amsterdamer Str. 174, D-50735 Kaln

Zu beziehen bei VdS Schadenverh(tung Verlag, Amsterdamer StraBe 174, 50735 Koln, Fax: 0221/7766-109
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Allgemeine Sicherheitsvorschriften
der Feuerversicherer

fiir Fabriken und gewerbliche Anlagen

Aufgestellt gemeinsam mit dem Bundesverband
der Deutschen Industrie e.V.

Neben den gesetzlichen und behérdlichen gelten
die folgenden vereinbarten Sicherheitsvorschrif-
ten.

Diese Sicherheitsvorschriften sind allen Aufsichts-
fihrenden bekanntzugeben. Die “Brandverhi-
tungsvorschriften flr Fabriken und gewerbliche
Anlagen” (Auszug aus diesen Sicherheitsvor-
schriften) sindinden Betriebsstatten auszuhangen
und allen Mitarbeitern bekanntzugeben. Sofernim
Betrieb Mitarbeiter beschéftigt werden, die der
deutschen Sprache nicht hinreichend machtig
sind, mussen die vorgenannten Vorschriften aus-
fuhrlich auchin einer flir diese Personen verstandli-
chen Form bekanntgemacht werden.

Nach § 7 Allgemeine Bedingungen fiir die Feuer-
versicherung (AFB) kann der Versicherungsschutz
beeintrachtigt werden, wenn Sicherheitsvorschrif-
ten nicht eingehalten werden. Diese Regelung gilt
auch flr andere, vertraglich vereinbarte Allgemei-
ne Vertragsbedingungen (AVB) mit Feuerde-
ckung'.

1 Feuerschutzabschliisse

1.1 Feuerschutzabschllisse missen als solche er-
kennbar und bauaufsichtlich zugelassen sein.

1.2 SelbstschlieBende Feuerschutzabschllsse
dirfennicht (z.B.durchVerkeilen oder Festbinden)
blockiert werden.

1.3 Missen Abschllisse wahrend der Arbeitszeit
offengehalten werden, so dirfen nur bauaufsicht-
lich zugelassene Feststellvorrichtungen benutzt
werden, die im Brandfall selbsttatig ausldsen. Die-
se Abschlisse sind auf jeden Fall nach Arbeitsen-
de zu schlieBen.

1.4 Durch Wartung ist die stdndige Funktionsbe-
reitschaft sicherzustellen.
1 Insbesondere § B16 (Inhaltsversicherung) VSG 2003, § D14

(Gebé&udeversicherung) VSG 2003 und § C13 (Ertragsausfallversic
herung) VSG 2003
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2 Elektrische Anlagen

Elektrische Anlagen sind nach den anerkarnnten
Regeln der Elektrotechnik (Bestimmungen des
Verbandes Deutscher Elektrotechniker -VDE-) nur
von Fachkréaften oder unterwiesenen Personen zu
errichten und zu betreiben.

3 Rauchen und offenes Feuer

3.1 Infeuer-und/oder explosionsgefahrdeten R4u-
men und Bereichen sowie in Garagen und
Kfz-Werkstéatten ist Rauchen und Umgang mit Feu-
er oder offenem Licht verboten. In explosionsge-
fahrdeten Raumen und Bereichen dlrfen auBer-
demfunkenbildende Gerate, Werkzeuge und nicht
explosionsgeschutzte Elektrogerate nicht verwen-
det werden. In feuer- und/oder explosionsgefahr-
deten Raumen und an den AuBenseiten ihrer Zu-
gangstiiren ist auf die besonderen Gefahren und
das Verbot durch deutlich sichtbaren Anschlag
hinzuweisen.

Feuergefahrdet sind Bereiche, in denen groBere
Mengen leicht entflammbarer fester, flissiger oder
gasférmiger Stoffe vorhanden sind.

Explosionsgefahrdet sind Bereiche, in denen sich
mit der Luft explosionsfahige Dampf-, Gas- oder
Staubgemische bilden kénnen.

3.2 Fur lediglich feuergefahrdete Betriebsstéatten
sind besondere Raucherzonen zuldssig, soweit sie
durch betriebliche MaBnahmen hinreichend von
leichtentflammbarem Material getrennt und deut-
lichgegendie Umgebungabgesichertsind. Geeig-
nete Aschenbehélter, Loschmittel und Warnschil-
der sind in ausreichender Zahl aufzustellen.

4 Feuerarbeiten

4.1 SchweiB-, Schneid-, Schleif- und Aufheizarbei-
ten ddrfen nur von solchen Personen ausgefihrt
werden, die mit diesen Arbeiten vertraut sind.



4.2 AuBerhalb sténdiger, hierfur vorgesehener Ar-
beitsplatze sind diese Arbeiten nur mit schriftlicher
Genehmigung (SchweiBerlaubriisschein) der Be-
triebsleitung oder der von ihr beauftragten Person
zulassig. Dieser Schein muB3 genaue Angaben
Uber die zu treffenden SchutzmaBnahmen enthal-
ten.

5 Feuerstatten, Heizeinrichtungen,
warmefiihrende Rohrleitungen,
Trocknungsanlagen

5.1 Die fur Errichtung und Betrieb von Feuerstat-
ten, Heizeinrichtungen und Trocknungsanlagen
geltenden Vorschriften der Bauordnung und der
Heizraumrichtlinien sind zu beachten, ebenso son-
stige Sicherheitsvorschriften, Normen und Bestim-
mungen. Feuerstétten (einschlieBlich Schornstei-
ne und Ofenrohre) und Heizeinrichtungen muissen
im Umkreis von mindestens 2 m von brennbaren
Stoffen freigehalten werden. Hiervon sind ausge-
nommen Heizeinrichtungen, bei denen die Ober-
flichentemperatur oder die austretende Warmiluft
120° Cnichtlbersteigt. Benzin, Petroleum, Spiritus
und Lackreste oder ahnliches dirfen nicht als
Feuerungsmaterial verwendet werden.

HeiBe Schlacke und Asche missen in dafiir vorge-
sehenen feuerbestdndig abgetrennten Gruben
oder R&umen oderim Freien mit sicherem Abstand
gelagert werden.

BehelfsmaBige Feuerstatten, elektrische Heiz-und
Kochgeréte sowie Tauchsieder diirfen nur mit Zu-
stimmung der Betriebsleitung benutzt werden.

5.2 Warmeflihrende Rohrleitungen, an denen sich
brennbare Stoffe entziinden kénnen, sind zu si-
chern. Die Sicherung kann durch geeignete Isolie-
rung, Abweisgitter, Schiirzen oder ahnliches erfol-
gen.

6 Brennbare feste Stoffe,
Flissigkeiten und Gase

6.1 FurVerwendungund Lagerung vonfesten Stof-
fen, die leichtentflammbar, selbstentziindlich oder
explosionsfahig sind oder im Brandfall korrosive
Gase abspalten, sowie beim Umgang mitbrennba-
ren Flissigkeiten und Gasen sind die besonderen
Vorschriften zu beachten.

6.2 In den Betriebsrdumen ddrfen héchstens die
flrden Fortgang der Arbeit nétigen Mengen brenn-
barer FlUssigkeiten und Gase (jedoch nicht mehr
alsder Tagesbedarf) aufbewahrtwerden. Betriebs-
bedingte Ausnahmen bedurfen der besonderen
Vereinbarung.
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6.3 Brennbare Fliissigkeiten sind in sicheren Gefa-
Ben aufzubewahren. Sie dirfen nicht in Ausgusse
oder Abwasserkanale geschuttet werden.

7 Verpackungsmaterial

7.1 In den Packraumen darf leichtentflammbares’
Verpackungsmaterial hdchstens in der Menge ei-
nes Tagesbedarfs vorhanden sein. Betriebsbe-
dingte Ausnahmen bedurfen der besonderen Ver-
einbarung. Zerkleinertes Material dieser Art
(Fllistoffe) ist in nichtbrennbaren Behaltern mit
dicht schlieBendem Deckel aufzubewahren.

7.2 Sonst ist derartiges Verpackungsmaterial in ei-
genen, feuerbestandig abgetrennten R&umen
oder im Freien mit sicherem Abstand zu lagern.

7.3 Packrdume und Lagerrdume fir Verpa-
ckungsmaterial dirfen nicht direkt (z. B. durch
Ofen, Strahler, dlbefeuerte Lufterhitzer) beheizt
werden.

8 Abfille

8.1 Brennbare Abfalle sind mindestens téglich bei
SchluB der Arbeit oder bei Schichtwechsel aus den
Arbeitsraumen zu entfernen. Sie sind im Freien mit
sicherem Abstand oder in feuerbestandig abge-
trennten Raumen zu lagern.

8.2 Olige, fettige oder mit brennbaren Flissigkei-
ten getréankte Putzwolle, Lappen und dergleichen
durfen nur in nichtbrennbaren Behaltern mit dicht
schlieBendem Deckel - keinesfalls in der Arbeits-
kleidung - aufbewahrt werden.

8.3 Zigarettenasche und sonstige Abfélle, die noch
Glut enthalten kdnnen, sind getrennt von anderen
brennbaren Abfallen in geeigneten Aschenbehal-
tern aufzubewahren.

8.4 Staub ist mindestens innerhalb der vorge-
schriebenen Fristen aus den Anlagen und den Ar-
beitsrdumen zu entfernen.

1 Als leichtentflammbar gelten Stoffe, die z. B. durch die
Flamme eines Streichholzes entflammen und ohne
zu-sétzliche Warmezufuhr selbsténdig und rasch abbren-
nen, z.B. in loser Form Papier, Stroh, Ried, Heu, Holzwol-
le, Pflanzenfaserstoffe sowie Holz und Holzwerkstoffe bis
zu 2 mm Dicke und brennbare Stoffe in fein zerteilter
Form sowie Baustoffe nach DIN 4102 der Klasse B3.



9 Feuerloscheinrichtungen

9.1 In jedem Betrieb mussen Feuerléscheinrich-
tungen vorhanden sein, die den besonderen Be-
triebsgefahren entsprechen. Diese Einrichtungen
mussen regeimaBig gewartet werden.

9.2 Feuerldscher missen amtlich gepriift und zu-
gelassen sein und in ausreichender Anzahl an gut
sichtbarer und stets leicht zuganglicher Stelle an-
gebracht sein.

9.3 Eine ausreichende Anzahl von Betriebsange-
horigen ist in der Bedienung der Feuerldschein-
richtungen zu unterweisen.

9.4 Es ist eine Brandschutz- und Feuerldschord-
nung aufzustellen und auszuhangen.

9.5 Jede Benutzung von Feuerldscheinrichtungen
ist der Betriebsleitung sofort zu melden. Die Feuer-
I6scheinrichtungen sind nach der Benutzung un-
verzuglich wieder betriebsbereit zu machen. MiB-
brauchliche Benuizung ist verboten.
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10 Kontrolle nach ArbeitsschiuBB

Nach ArbeitsschluB3 hat eine der Betriebsleitung
verantwortliche Person die Betriebsraume auf ge-
fahrdrohende Umstande zu kontrollieren.

Es ist besonders zu prifen, daB

m alle Feuerschutzabschllisse geschlossen,

m alle nicht bendtigten elektrischen Anlagen aus-
geschaltet,

m an Stellen, an denen Reparaturarbeiten vorge-
nommen wurden, keine Brandgefahr vorhan-
den,

m die Abfélle ordnungsgemaB beseitigt und

m die Feuerstatten und Heizeinrichtungen gegen
Brandausbruch gesichert sind.



Brandverhiitungsvorschriften
fur Fabriken und gewerbliche Anlagen

Feuerschutz-
abschliisse

SelbstschlieBende Feuerschutzabschliisse diirfen nicht (z.B. durch Verkeilen oder Festbinden)
blockiert werden.

Elektrische
Anlagen

Elektrische Anlagen sind nach den anerkannten Regeln der Elektrotechnik (Bestimmungen des
Verbandes Deutscher Elektrotechniker - VDE -) nur von Fachkréften oder unterwiesenen
Personen zu errichten und zu betreiben.

Rauchen und
offenes Feuer

In feuer- und/oder explosionsgefidhrdeten Raumen und Bereichen ist Rauchen und Umgang mit
Feuer oder offenem Licht verboten. In explosionsgefahrdeten Rdumen und Bereichen diirfen
auBerdem funkenbildende Gerate, Werkzeuge und nicht explosionsgeschiitzte Elektrogeréate
nicht verwendetwerden.

Feuerarbeiten

AuBerhalb standiger, hierfilr vorgesehener Arbeitsplatze sind SchweiB-, Schneid-, Schleif- und
Aufheizarbeiten nur mit schriftlicher Genehmigung (SchweiBerlaubnisschein) der Betriebsleitung
zulassig. Dieser Schein muB genaue Angaben Uber die zu treffenden SchutzmaBnahmen
enthalten.

Feuerstatten,
Heizein-
richtungen

Feuerstatten (einschiieBlich Schornsteinen und Ofenrohren) und Heizeinrichtungen miissen im
Umkreis von mindestens 2 m von brennbaren Stoffen freigehalten werden. Benzin, Petroleum,
Spiritus, Lackreste oder dhnliches dirfen nicht als Feuerungsmaterial verwendet werden e HeiBe
Schlacke und Asche miissen in daflr vorgesehene feuerbesténdig abgetrennten Gruben oder
Réumen oder im Freien mit sicherem Abstand gelagert werden e BehelfsméBige Feuerstétten,
elektrische Heiz- und Kochgerate sowie Tauchsieder dirfen nur mit Zustimmung der
Betriebsleitung benutzt werden.

Brennbare
Fliissigkeiten
und Gase

Beim Umgang mit brennbaren Fiiissigkeiten und Gasen ist besondere Vorsicht geboten e in den
Betriebsraumen durfen héchstens die fir den Fortgang der Arbeit nétigen Mengen (jedoch nicht
mehr als der Tagesbedarf) aufbewahrt werden e Brennbare Flissigkeiten sind in sicheren
GefaBen aufzubewahren. Sie durfen nichtin Ausglisse oder Abwasserkanéle geschiittet werden.

Verpackungs-
material

In den Packrdumen darf leicht entflammbares Verpackungsmaterial {Holzwolle, Stroh, Papier,
Faserstoffe, Kunststoffolien, Schaumstoffe und dgl.) héchstens in der Menge eines Tagesbedarfs
vorhanden sein. Zerkleinertes Material dieser Art (Flllstoffe) ist in nichtbrennbaren Behaltern mit
dichtschlieBendem Deckel aufzubewahren. Packrdume und Lagerrdume far
Verpackungsmaterial dlirfen nicht direkt (z.B. durch Ofen, Strahler, 6lbefeuerte Lufterhitzer)
beheizt werden.

Abfalle

Brennbare Abfalle sind taglich aus den Arbeitsrdumen zu entfernen. Sie sind im Freien mit
sicherem Abstand oder in feuerbesténdig abgetrennten Rdumen (Lagerplatz) zu lagern. Olige,
fettige oder mit brennbaren Flussigkeiten getrankte Putzwolle, Lappen und dergleichen dirfen
nur in nichtbrennbaren Behéltern mit dicht schlieBendem Deckel - keinesfalls in der
Arbeitskleidung - aufbewahrt werden e Zigarettenasche und Abfélle, die noch Glut enthalten
kénnen, sind in geeigneten Aschenbehdltern aufzubewahren.

Feuerlésch-
einrichtungen

Feuerléscheinrichtungen miissen gut erkennbar und leicht zugénglich sein @ Jede Benutzung ist
der Betriebsleitung sofort zu melden. Die Feuerldscheinrichtungen sind nach der Benutzung
unverz{iglich wieder betriebsbereit zu machen. MiBbréuchliche Benutzung st verboten.

Kontrolle nach
ArbeitsschluB

Nach ArbeitsschiuB hat eine der Betriebsleitung verantwortliche Person die Betriebsraume auf
gefahrdrohende Umstédnde zu kontrollieren.

Es ist besonders zu prifen, da e alle Feuerschutzabschlisse geschiossen, e alle nicht
benétigten elektrischen Anlagen ausgeschaltet, @ an Stellen, an denen Reparaturarbeiten
vorgenommen wurden, keine Brandgefahr vorhanden, e die Abfélle ordnungsgemal beseitigt
und e die Feuerstétten und Heizeinrichtungen gegen Brandausbruch gesichert sind.
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Sicherheitsvorschriften far

Feuergefahrliche Arbeiten

1 Aligemeines

Die Sicherheitsvorschriften' gelten fiir feuerge-
fahrliche Arbeiten, wie z.B. SchweiBlen, Schnei-
den und verwandte Verfahren sowie Trennschlei-
fen, Léten, Auftau- und HeiBklebearbeiten, die
auBerhalb hierflr vorgesehener Werkstatten und
Arbeitsplatze vorgenommen werden. Sie sind al-
len Verantwortlichen des Betriebes bekannt zu
geben (z.B. Geschaftsfuhrer, Betriebsleiter, Si-
cherheitsbeauftragter).

Nach § 7 AFB (Allgemeine Bedingungen fUr die
Feuerversicherung, VdS 100) kann, wenn Sicher-
heitsvorschriften nicht eingehalten werden, der
Versicherungsschutz beeintrachtigt sein. Diese
Regelung gilt auch fur andere, vertraglich verein-
barte Allgemeine Vertragsbedingungen (AVB) mit
Feuerdeckung’.

Vor Aufnahme feuergefahrlicher Arbeiten ist
grundsétzlich zu prifen, ob an ihrer Stelle kalte
Verfahren (z.B. S&gen, Schrauben, Kaltkleben)
eingesetzt werden kénnen.

In feuergefahrdeten Bereichen dirfen feuerge-
fahrliche Arbeiten nur von entsprechend ausge-
bildeten Personen ausgefiinrt werden, die Uber
18 Jahre alt sind.

2 MaBnahmen vor
Arbeitsbeginn

Der auftraggebende Unternehmer oder sein Be-
auftragter muss die feuergeféhrlichen Arbeiten
schriftlich genehmigen (z.B. Erlaubnisschein fur
feuergefahrliche Arbeiten, VdS 2036). Darilber
hinaus muss er sich vergewissern, dass auch die

"Die Sicherheitsvorschriften wurden in Zusammenarbeit
mit der Arbeitsgruppe “Arbeitssicherheit und Umwelt-
schutz” des Deutschen Verbandes fiir SchweiBen und
verwandte Verfahren e.V. (DVS) aufgestellt.

2 (Insbesondere § B16 (Inhaltsversicherung) VSG 2003,
§ D14 (Gebaudeversicherung) VSG 2003 und § C13
(Ertragsausfallversicherung) VSG 2003)

VdS 2047:2004-04 (06)
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Beschéftigten anderer beteiligter Unternehmer
hinsichtlich bestehender Gefahren angemessene
Anweisungen erhalten haben.

Samtliche beweglichen brennbaren Gegenstan-
de und Stoffe, auch Staubablagerungen, sind aus
dem Gefahrdungsbereich und - soweit notwen-
dig - auch aus benachbarten Rdumen zu entfer-
nen. Unbewegliche brennbare Gegensténde sind
mit nichtbrennbaren Materialien ocder anderen ge-
eigneten Mitteln zu schitzen.

Der Gefahrdungsbereich umfasst einen halbku-
gelfdrmigen Raum mit seitichem Radius von
i.d.R. 10 m und einer Hohe von i.d.R. 4 m um die
Arbeitsstelle herum. Geringere Abmessungen sind
abhangig vom Arbeitsverfahren méglich. Anhalts-
punkte dafir ergeben sich aus VdS 2008 “Feuer-
gefahrliche Arbeiten — Richtlinien fir den Brand-
schutz”.

Brennbare Umkleidungen und Isolierungen an
Rohrleitungen, Kesseln und Behaltern sind zu
entfernen.

Befinden sich im Gefdhrdungsbereich brennbare
Stoffe, die nicht entfernt oder geschuitzt werden
kénnen, muss wahrend der Arbeiten ein Brand-
posten aufgestellt werden, der Uber geeignetes
Loéschgerat verflgt.

Decken-, Wand- und Bodendurchbriiche, die
vom Gefahrdungsbereich in andere Rdume fih-
ren, missen mit nichtbrennbaren Materialien ab-
gedichtet werden.

Behalter, an denen feuergefahrliche Arbeiten
durchgefiihrt werden, missen auf ihren Inhalt hin
Uberpruft werden. Haben sie brennbare oder ex-
plosionsféhige Stoffe enthalten oder ist der frihe-
re Inhalt nicht mehr feststellbar, sind die Behélter
vor Beginn der feuergefahrlichen Arbeiten zu rei-
nigen und mit Wasser oder einem flammenersti-
ckenden Schutzgas zu flllen.



Sowohl die Ausfihrenden als auch der Brandpos-
ten haben sich Uber den Standort des nachsten
Brandmelders und Telefons sowie liber die Not-
rufnummer zu informieren. Geeignetes und funk-
tionsfahiges Loschgerat ist bereitzustellen.

Werden brandschutztechnische Anlagen (z.B.
Feuerlésch- und Brandmeldeanlagen) vorlber-
gehend auBer Betrieb gesetzt, sind sowohl die
Feuerwehr als auch der Feuerversicherer davon
in Kenntnis zu setzen. Erforderlichenfalls sind in
Absprache brandschutztechnische ErsatzmaB-
nahmen vorzusehen.

3 MaBnahmen bei
Durchfihrung der Arbeiten

Es ist darauf zu achten, dass brennbare Gegen-
stdnde oder Materialien nicht durch Flammen,
Funken, Schmelztropfen, heiBe Gase oder durch
Warmeleitung gefahrdet bzw. entziindet werden.

Die Arbeitsstelle und ihre Umgebung, gefahrdete
benachbarte Rdume (daneben, dartber, darun-
ter), Zwischendecken und &ahnliche Hohlraume
sind laufend zu kontrollieren.

Bauteile, die auf Grund von Warmeleitung gefahr-
det sind, missen mit Wasser gekulhlt werden.

Im Brandfall ist die Arbeit sofort einzustellen und

die Feuerwehr zu alarmieren; es sind unverz{ig-
lich LéschmaBnahmen einzuleiten.
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4 MaBnahmen nach Abschluss
der Arbeiten

Die Umgebung der Arbeitstelle einschlieBlich der
benachbarten Radume ist mehrmals sorgfaltig
durch eine Brandwache auf Brandgeruch, ver-
dachtige Erwarmung, Glimmstellen und Brand-
nester zu kontrollieren.

Die Kontrolle muss in kurzen Zeitabstanden Uber
mehrere Stunden so lange durchgefihrt werden,
bis eine Brandentstehung ausgeschlossen wer-
den kann. Bei verdachtigen Wahrnehmungen
(z.B. Brandgeruch) ist sofort die Feuerwehr zu
alarmieren.

5 Sonstiges
Andere Sicherheitsbestimmungen, z.B.

m Berufsgenossenschaftliche Vorschriften fir Si-
cherheit und Gesundheit bei der Arbeit (BG Vor-
schrift) wie
1 BGV A1 Allgemeine Vorschriften,

w BGV D1 SchweiBen, Schneiden und ver-
wandte Verfahren,

= BGR 117 Arbeiten in Behéaltern und engen
Raumen

bleiben unberiihrt.

Das Jugendarbeitsschutzgesetz (JarbSchG) ist
zu beachien.



Sicherheitsvorschriften fir

Betriebe des Gaststattengewerbes

1 Vorbemerkung

Neben den gesetzlichen und behordlichen'gelten
die folgenden vereinbarten Sicherheitsvorschrif-
ten.

Nach § 7 der Aligemeinen Bedingungen flr die
Feuerversicherung (AFB) kann der Versiche-
rungsschutz beeintrchtigt werden, wenn Sicher-
heitsvorschriften nicht eingehalten werden. Diese
Regelung gilt auch fur andere vertraglich verein-
barte Allgemeine Vertragsbedingungen (AVB) mit
Feuerdeckung®.

Der Versicherungsnehmer istverpflichtet, allen Be-
triebsangehodrigen und ggf. einem Péachter oder
Mieter diese Sicherheitsvorschriften bekanntzuge-
ben und deren Einhaltung zu verlangen.

2 Geltungsbereich

Die Sicherheitsvorschriften gelten fiir alle Betriebe
des Gaststattengewerbes, z.B. Restaurants,
Schankwirtschaften, Kantinen, Automatengast-
statten, Bars oder barahnliche Betriebe, Diskothe-
ken, Spielhallen sowie Gaststattenbetriebe mit
musikalischen oder sonstigen Darbietungen wie
Filmvorflhrungen, Varieté, Tanzveranstaltungen
USW.

3 BrandschutzmaBSinahmen

3.1 Feuerschutztiiren dirfen nicht blockiert wer-
den, z.B. durch Verkeilen oder Festbinden. Missen
solche Turen wahrend der Betriebszeit offen ge-
halten werden, so dirfen hierflir nur bauaufsicht-
lich zugelassene Feststellanlagen benutzt werden,
die im Brandfall selbsttatig auslosen. Diese Tiren
sind auf jeden Fall in der betriebsfreien Zeit ge-
schlossen zu halten.

3.2 Elektrische Anlagen sind nach den anerkann-
ten Regeln der Technik zu installieren, zu unterhal-
ten und zu betreiben. Als anerkannte Regeln der
Technik gelten die VDE-Bestimmungen. Die Anla-
gen missen regelmagig, mindestens jedoch alle
3 Jahre, durch eine Fachkraft oder durch eine
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anerkannte Revisionsstelle (berprift werden.
Mangel sind unverziglich durch eine Fachkraft
beseitigen zu lassen. Eine Bescheinigung Uber die
durchgefiihrte Prifung ist dem Versicherer auf
Verlangen einzureichen.

Elekirische Gerate miissen den einschlagigen Si-
cherheitsbestimmungen (GS- oder VDE-Zeichen)
entsprechen und flr gewerbliche Nutzung geeig-
net sein. Sie durfen nur nach den Betriebs- und
Bedienungsanweisungen der Hersteller betrieben
werden.

3.3 Flissiggasanlagen und -gerdte miissen den
hierfir geltenden ,Technischen Regeln Flissig-
gas” (TRF) entsprechen, missen von einer Fach-
kraft angelegt sein und dlrfen nur nach diesen
Regeln benutzt werden. Entsprechend gelten fur
Niederdruck-Gasanlagen (Erdgas) die ,Techni-
schen Regeln flr Gasinstallationen’ (DVGW-TRG).

3.4 Mit Zindmitteln, hierzu gehdéren auch soge-
nannte Disco-Laser der Klasse 4, offenem Feuer
und brandgefahrlichen Stoffen ist stets sorgfaltig
umzugehen. Wandverkleidungen und sténdige
Dekorationen missen aus mindestens schwerent-
flammbarem Material bestehen.

3.5 Abstell- und Lagerraume, auch Dachbdden
und Keller, in denen brennbare Stoffe lagern, sind
gegen Betreten durch Unbefugte zu sichern und
regelmaBig zu entriimpeln. In diesen Rdumen und
an ihren Zugangstiren sind Schilder etwa folgen-
den Wortlauts anzubringen:

+Rauchen, offenes Licht und Umgang mit Feuer
verboten.”

3.6 Glutfeste Aschenbecher sind in ausreichender
Zahl aufzustellen. Sie sind nur in doppelwandigen
Metallbehéltern mit selbstschlieBendem Metall-
deckel zu entleeren. Brennbare Sammelbehélter
sowie glaserne oder keramische Behalter, ferner
in Schanktische eingebaute Behélter, auch wenn
sie mit Blech ausgeschlagen sind, sind fir das
Sammeln von Glut- und Ascheresten unzulassig.



3.7 Fir die vorlibergehende Aufbewahrung son-
stiger brennbarer Abfalle sind dichtschlieBende,
nichtbrennbare Abfallbehaiter aufzustellen.

3.8 Nach Betriebsschluf3 sind alle brennbaren Ab-
falle und Abfallbehalter aus den Gastraumen zu
entfernen. Sie sind im Freien mit sicherem Abstand
von Gebé&uden oder in feuerbestandig abgetrenn-
ten Rdumen zu lagern.

3.9 Heiz-, Koch- und Warmegeréte sind nur nach
der jeweiligen Bedienungsanweisung zu benutzen
und nach Gebrauch oder nach BetriebsschluB so
auBer Betrieb zu setzen, daB eine Brandgefahr
ausgeschlossen wird.

3.10 Mit Siedefettgeraten (Friteusen) ist sachge-
m&B umzugehen, das heiBt z.B., daB kein nasses
Bratgut in heiBes Siedefett eingesetzt werden darf.

Stark braun verfarbtes Fett ist auszuwechseln.
Schlammabsetzungen auf dem Boden und an den
Heizwendeln sind restlos zu entfernen. Das dabei
anfallende unbrauchbare Fett und die zum Reini-
gen gebrauchten Lappen dirfen nur kurzzeitig in
nichtbrennbaren Behéaltern mit Deckel aufbewahrt
werden und sind nach BetriebsschluB aus dem
Gebaude zu entfernen.

3.11 Luftungsanlagen fir den Kichenbetrieb ein-
schlieBlich ihrer Abzugsleitungen mulssen aus
nichtbrennbaren Stoffen bestehen. Sie sind nur mit
nichtbrennbaren Filtern zu betreiben und regelma-
Big zu reinigen. In die Reinigung sind auch der
FettauslaB, die Ventilatorfligel und das Ventilator-
gehause mit einzubeziehen. Tlcher oder Papier
dirfen nicht zum Aufsaugen des Fettes in die
Rinnen der Abzugshauben gestopft werden. Die
zum Reinigen verwendeten Lappen durfen nur
kurzzeitig in nichtbrennbaren Behéltern mit Deckel
aufbewahrt werden und sind nach BetriebsschluB
aus den Gaststatten zu entfernen. Sie sind im
Freien mit sicherem Abstand von Gebauden oder
in feuerbestandig abgetrennten Rdumen bis zum
Abtransport aufzubewahren.

4 Alarm- und Léschorganisation

4.1 Es muB mindestens ein Fernsprecher vorhan-
den sein, von dem im Gefahrenfall die Feuerwehr
benachrichtigt werden kann. Die Rufnummer der
Feuerwehr ist auifallig anzubringen.

4.2 Die auf Grund der besonderen Betriebsgefah-

ren geforderten Feuermelde- und -ldscheinrich-
tungen missen stindig betriebsbereit sein. Diese

~52 -

Einrichtungen miissen regelmaBig gewartet wer-
den.

4.3 Zur Bekampfung von Entstehungsbranden
sind bei Gaststattenflachen bis 50 m? (12 Ldsch-
mitteleinheiten) mindestens ein Feuerldscher 43A
183B nach DIN EN 3, fiir Flachen von 50 m? bis
150 m? (18 Léschmitteleinheiten) mindestens zwei
Feuerldscher43A 183Bnach DIN EN 3vorzuhalten.
Uberschreitet die Flache 150 m?, so sind die erfor-
derlichen Léschmitteleinheiten und die entspre-
chende Anzahl der Feuerldscher nach VdS 2001°
zu ermitteln. Im Bereich von Grill- und Siedefettan-
lagen ist ein Kohlendioxidléscher mit Schneedulse
bereitzustellen. Bei Siedefettbatterien mit einem
Gesamtinhalt Uber 50 | Fett ist eine ortsfeste
COz-Feuerléschanlage® vorzusehen. Feuerldsch-
anlagen mit anderen Léschmitteln durfen nur ein-
gesetzt werden, wenn ihre Wirksamkeit nachge-
wiesen worden ist.

Die Feuerldscher mussen amtlich zugelassen, an
gut sichtbaren und leicht zugéanglichen Stellen
angebracht und mindestens alle zwei Jahre (ber-
prift werden.

4.4 Eine ausreichende Anzahl von Betriebsange-
hérigen muB mitder Bedienung der Feuerldschein-
richtungen vertraut sein.

4.5 Zufahrtswege und Flachen fir die Feuerwehr
sowie Rettungswege im Freien sind standig von
Fahrzeugen, Mdillcontainern und dergleichen frei-
zuhalten.

1 Vorschriften der Bau- und Ordnungsbehérden, der
Gewerbeaufsichtsamter sowie der Berufsgenossenschaften
(Allgemeine Vorschriften, VBG 1 und Regeln fiir Sicherheit und
Gesundheitsschutz bei der Arbeit in Gaststétten, ZH1/36).

2 Insbesondere § B16 (Inhaltsversicherung) VSG 2003, § D14
(Gebaudeversicherung) VSG 2003 und § C13 (Ertragsausfallversi
cherung) VSG 2003

3 VdS 2001 Regeln fiir die Ausriistung von Arbeitsstéatten mit
Feuerléschern

4 VdS 2093 Richtlinien fur CO,-Feuerléschanlagen, Planung und
Einbau
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Kundeninformationen

Identitat des Versicherers

Name: AachenMiinchener Versicherung AG
Anschrift: AachenMinchener-Platz 1, 52064 Aachen
Rechtsform: Aktiengesellschaft

Sitz: AachenMiinchener-Platz 1, 52064 Aachen
Handelsregister: Registergericht Aachen — HR B 1043
Vorsitzender des Aufsichtsrats: Dietmar Meister

Ladungsfiahige Anschrift des Versicherers

AachenMiinchener Versicherung AG
AachenMiinchener-Platz 1
52064 Aachen

vertreten durch den Vorstand: Michael Westkamp, Vorsitzender;
Helmut Gaul, Peter Heise, Ulrich Rieger

Hauptgeschiftstitigkeit des Versicherers

Die AachenMiinchener Versicherung AG betreibt alle Arten der
Schaden- und Unfallversicherung.

Wesentliche Merkmale der Versicherungsleistung

Es gelten bei entsprechender Beantragung die zu der Versiche-
rung aufgefiihrten Versicherungsbedingungen und Klauseln, die
in dem entsprechenden Register dieser Produktunterlagen ent-
halten sind:

¢ Dynamische Sach-Gebiudeversicherung

Allgemeine Versicherungsbedingungen fiir die Verbundene
Sach-Gewerbeversicherung sowie die fiir die jeweiligen Regis-
ter geltenden Besonderen Bedingungen und Klauseln

Art, Umfang, Filligkeit und Erfiillung unserer Leistung

In unserer Produktiibersicht haben wir Sie bereits naher Gber Art
und Umfang der Versicherung informiert.

Nach Eintritt des Versicherungsfalles und Feststellung unserer Leis-
tungspflicht erbringen wir die im jeweiligen Versicherungsvertrag
fur diesen Fall vereinbarte Leistung.

Weitere Einzelheiten zu Art, Umfang und Falligkeit sowie Erflillung
unserer Leistungen sind in den maRgeblichen Versicherungsbedin-
gungen und Klauseln geregelt.

Gesamtbeitrag der Versicherung

Der Gesamtbeitrag des Vertrages/der Vertrage einschlieRlich aller
Bestandteile wie z. B. gesetzliche Versicherungsteuern oder Raten-
zahlungszuschlag ergibt sich aus dem Antrag.

Zahlung, Erfiillung und Zahlweise der Beitriage

Der erste oder einmalige Beitrag wird unverziiglich nach Abschluss
des Vertrages, jedoch nicht vor dem Beginn des Versicherungs-
schutzes, fallig.

Wann Sie die Folgebeitrdge zu zahlen haben, richtet sich nach
der im Antrag vereinbarten Zahlweise (z. B. monatlich oder jahr-
lich). Ist die Einziehung des Beitrags von einem Konto vereinbart,
sorgen Sie bitte flir entsprechende Deckung; die Zahlung gilt als
rechtzeitig, wenn der Beitrag zum Falligkeitstag eingezogen wer-
den kann und einer berechtigten Einziehung nicht widersprochen
wird.

Ist die Zahlung des Jahresbeitrags in Raten vereinbart, gilt als erster
Beitrag nur die erste Rate des ersten Jahresbeitrages. Es gelten die
ausstehenden Raten bis zu den vereinbarten Zahlungsterminen als
gestundet.
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Die gestundeten Raten der laufenden Versicherungsperiode wer-
den sofort fallig, wenn der Versicherungsnehmer mit einer Rate
ganz oder teilweise in Verzug gerat oder wenn in der Sachversiche-
rung eine Entschadigung fallig wird.

Bei halbjahrlicher Zahlweise betragt der Ratenzuschlag 3 %, bei
vierteljahrlicher Zahlweise 5 % und bei monatlicher Zahlweise 7 %.
Monatliche Zahlung setzt ein zu unseren Gunsten erteiltes SEPA-
Lastschriftmandat voraus. Entféllt diese Voraussetzung nachtréag-
lich, gilt vierteljahrliche Zahlweise vereinbart.

Nahere Einzelheiten zu diesen Themen sind in den Allgemeinen Ver-
sicherungsbedingungen des jeweils gewahlten Produktes zu finden.

Giiltigkeit der zur Verfiigung gestellten Informationen

Die Informationen dieser Produktunterlagen einschlieBlich der im
Antrag genannten Beitrage behalten fiir die Dauer von drei Mona-
ten nach ihrer Aushandigung Gultigkeit.

Zustandekommen des Vertrages

Der Versicherungsvertrag kommt durch |hren Antrag und Zugang
des Versicherungsscheines oder einer gesonderten Annahmeerkla-
rung durch den Versicherer zustande.

Als Antragsteller sind Sie einen Monat an den Antrag gebunden;
Ihr Widerrufsrecht bleibt hiervon unberihrt. Innerhalb dieser Frist
konnen wir lhren Antrag annehmen.

Widerrufsrecht

Sie kénnen |hre Vertragserklarung ohne Angabe von Griinden
innerhalb von 14 Tagen in Textform (z. B. als Brief, Fax, E-Mail)
widerrufen. Eine ausfiihrliche Belehrung zu lhrem Widerrufsrecht
finden Sie im Antrag.

Beendigung des Vertrages, Kiindigungsméoglichkeiten

Jeder Vertragspartner kann den Vertrag zum Ablauf der vereinbar-
ten Vertragsdauer kiindigen. Vertrdge von mindestens einjahriger
Dauer verlangern sich nach Ablauf der vereinbarten Vertragsdauer
stillschweigend um jeweils ein Jahr, wenn nicht vor Ablauf durch
einen Vertragspartner gekiindigt wird. Bei einer Vertragslaufzeit
von mebhr als drei Jahren kénnen Sie den Vertrag zum Ablauf des
dritten oder jedes darauf folgenden Jahres kiindigen.

Eine Kiindigung ist nur wirksam, wenn sie drei Monate vor dem
jeweiligen Ablauf dem anderen Vertragspartner in Schriftform zu-
gegangen ist.

Der Vertrag kann vorzeitig gekiindigt werden, insbesondere

e im Versicherungsfall

* bei Eigentumswechsel

* bei Obliegenheitsverletzung

Dartiber hinaus endet der Vertrag bei Fortfall des versicherten Risikos.

Einzelheiten befinden sich in den entsprechenden Versicherungs-
bedingungen.

Anwendbares Recht

Auf die vorvertraglichen Verhandlungen und auf das Vertragsverhalt-
nis findet das Recht der Bundesrepublik Deutschland Anwendung.

Verwendete Sprache

Samtliche Kommunikation und Korrespondenz erfolgt in deutscher
Sprache.
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AuBergerichtliche Beschwerde- und Behelfsverfahren
Und wenn Sie einmal mit uns nicht zufrieden sind?

Bitte melden Sie sich jederzeit mit Ihrem Anliegen oder lhrer Be-
schwerde direkt bei lhrer Kundenservice-Direktion. Die Adresse und
Telefonnummer finden Sie in dem Begleitschreiben zu lhrem Versi-
cherungsschein. Darliber hinaus kénnen Sie sich auch tiber unsere
Internetseite an uns wenden:

www.amv.de/LobundKritik

Sollte Ihr Problem auf diesem Wege nicht zu |6sen sein, schreiben
Sie bitte unserem Vorstand:

Vorstand der AachenMinchener Versicherung AG,
52054 Aachen

Wir sind sicher, dass wir gemeinsam mit lhnen lhr Anliegen oder
Ihre Beschwerde kldaren werden.

Sie konnen Ihre Beschwerde auch an die

Bundesanstalt fiir Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin),
Bereich Versicherungen, Graurheindorfer Str. 108, 53117 Bonn,

richten. Die BaFin ist allerdings keine Schiedsstelle und ihre Ent-
scheidung in einzelnen Streitfallen nicht verbindlich.

Ihre Mdglichkeit, den Rechtsweg zu beschreiten, bleibt hiervon
unberihrt.

Wir mochten, dass Sie mit uns zufrieden sind. Unser Kundenservice
ist ausgezeichnet — Ihre Anliegen nehmen wir sehr ernst.

- 55 -



Aachen
Minchener

Verhaltensregeln fir den Umgang mit personenbezogenen Daten durch die
deutsche Versicherungswirtschaft (Code of Conduct)

I. EINLEITUNG

Der Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft e.V.
(GDV) mit Sitz in Berlin ist die Dachorganisation der privaten Versiche-
rer in Deutschland. Ihm gehdren lber 450 Mitgliedsunternehmen an.
Diese bieten als Risikotrager Risikoschutz und Unterstiitzung sowohl
fur private Haushalte als auch fur Industrie, Gewerbe und &ffentliche
Einrichtungen. Der Verband setzt sich fir alle die Versicherungswirt-
schaft betreffenden Fachfragen und fir ordnungspolitische Rahmen-
bedingungen ein, die den Versicherern die optimale Erfullung ihrer
Aufgaben ermdglichen.

Die Versicherungswirtschaft ist von jeher darauf angewiesen, in
groBem Umfang personenbezogene Daten der Versicherten zu ver-
wenden. Sie werden zur Antrags-, Vertrags- und Leistungsabwicklung
erhoben, verarbeitet und genutzt, um Versicherte zu beraten und zu
betreuen sowie um das zu versichernde Risiko einzuschétzen, die
Leistungspflicht zu priifen und Versicherungsmissbrauch im Interesse
der Versichertengemeinschaft zu verhindern. Versicherungen kénnen
dabei heute ihre Aufgaben nur noch mit Hilfe der elektronischen Da-
tenverarbeitung erfillen.

Die Wahrung der informationellen Selbstbestimmung und der Schutz
der Privatsphéare sowie die Sicherheit der Datenverarbeitung sind fiir
die Versicherungswirtschaft ein Kernanliegen, um das Vertrauen der
Versicherten zu gewahrleisten. Alle Regelungen mussen nicht nur im
Einklang mit den Bestimmungen der Européischen Datenschutzricht-
linie, des Bundesdatenschutzgesetzes (BDSG) und aller bereichs-
spezifischen Vorschriften Uber den Datenschutz stehen, sondern die
beigetretenen Unternehmen der Versicherungswirtschaft verpflichten
sich darlber hinaus, den Grundséatzen der Transparenz, der Erforder-
lichkeit der verarbeiteten Daten und der Datenvermeidung und -spar-
samkeit in besonderer Weise nachzukommen.

Hierzu hat der GDV im Einvernehmen mit seinen Mitgliedsunter-
nehmen die folgenden Verhaltensregeln fir den Umgang mit den
personenbezogenen Daten der Versicherten aufgestellt. Sie schaffen
fur die Versicherungswirtschaft weitestgehend einheitliche Standards
und férdern die Einhaltung von datenschutzrechtlichen Regelungen.
Die fur die Mitgliedsunternehmen zustandigen Aufsichtsbehérden
haben den Verhaltensregeln zugestimmt. Daraufhin sind sie dem Ber-
liner Beauftragten fiir Datenschutz und Informationsfreiheit als fir den
GDV zusténdige Aufsichtsbehorde nach § 38 a Bundesdatenschutz-
gesetz unterbreitet und von ihm als mit dem geltenden Datenschutz-
recht vereinbar erklart worden. Die Mitgliedsunternehmen des GDV,
die diesen Verhaltensregeln gemasB Artikel 30 beitreten, verpflichten
sich damit zu deren Einhaltung.

Die Verhaltensregeln sollen den Versicherten der beigetretenen Unter-
nehmen die Gewahr bieten, dass Datenschutz- und Datensicher-
heitsbelange bei der Gestaltung und Bearbeitung von Produkten und
Dienstleistungen beriicksichtigt werden. Der GDV versichert seine
Unterstlitzung bei diesem Anliegen. Die beigetretenen Unternehmen
weisen ihre Fihrungskrafte und ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
an, die Verhaltensregeln einzuhalten. Antragsteller und Versicherte
werden Uber die Verhaltensregeln informiert.

Dartber hinaus sollen mit den Verhaltensregeln zusatzliche Einwilli-
gungen moglichst entbehrlich gemacht werden. Grundsétzlich sind
solche nur noch fiir die Verarbeitung von besonders sensiblen Arten
personenbezogener Daten — wie Gesundheitsdaten — sowie flr die
Verarbeitung personenbezogener Daten zu Zwecken der Werbung
oder der Markt- und Meinungsforschung erforderlich. Fir die Verar-
beitung von besonders sensiblen Arten personenbezogener Daten
- wie Gesundheitsdaten — hat der GDV gemeinsam mit den zustan-
digen Aufsichtsbehdrden Mustererklarungen mit Hinweisen zu deren
Verwendung erarbeitet. Die beigetretenen Unternehmen sind von den
Datenschutzbehoérden aufgefordert — angepasst an ihre Geschafts-
ablaufe —, Einwilligungstexte zu verwenden, die der Musterklausel
entsprechen.
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Die vorliegenden Verhaltensregeln konkretisieren und ergénzen die
Regelungen des Bundesdatenschutzgesetzes flr die Versicherungs-
branche. Als Spezialregelungen flr die beigetretenen Mitgliedsunter-
nehmendes GDV erfassen siedie wichtigsten Verarbeitungen personen-
bezogener Daten, welche die Unternehmen im Zusammenhang mit
der Begrindung, Durchfiihrung, Beendigung oder Akquise von Ver-
sicherungsvertrdgen sowie zur Erfiillung gesetzlicher Verpflichtungen
vornehmen.

Da die Verhaltensregeln geeignet sein missen, die Datenverarbeitung
aller beigetretenen Unternehmen zu regeln, sind sie mdglichst allge-
meingliltig formuliert. Deshalb kann es erforderlich sein, dass die ein-
zelnen Unternehmen diese in unternehmensspezifischen Regelungen
konkretisieren. Das mit den Verhaltensregeln erreichte Datenschutz-
und Datensicherheitsniveau wird dabei nicht unterschritten. Darliber
hinaus ist es den Unternehmen unbenommen, Einzelregelungen mit
datenschutzrechtlichem Mehrwert, z. B. fir besonders sensible Daten
wie Gesundheitsdaten oder fiir die Verarbeitung von Daten im Inter-
net, zu treffen. Haben die beigetretenen Unternehmen bereits solche
besonders datenschutzfreundlichen Regelungen getroffen oder be-
stehen mit den zustandigen Aufsichtsbehodrden spezielle Vereinba-
rungen oder Absprachen zu besonders datenschutzgerechten Verfah-
rensweisen, behalten diese selbstverstandlich auch nach dem Beitritt
zu diesen Verhaltensregeln ihre Gultigkeit.

Unbeschadet der hier getroffenen Regelungen gelten die Vorschriften
des Bundesdatenschutzgesetzes. Unberihrt bleiben die Vorschriften
zu Rechten und Pflichten von Beschéaftigten der Versicherungswirt-
schaft.

Il. BEGRIFFSBESTIMMUNGEN

Fir die Verhaltensregeln gelten die Begriffsbestimmungen des
Bundesdatenschutzgesetzes. Darliber hinaus sind:

Unternehmen:

die diesen Verhaltensregeln beigetretenen Mitgliedsunternehmen des
GDV, soweit sie das Versicherungsgeschéft als Erstversicherer be-
treiben,

Versicherungsverhaltnis:
Versicherungsvertrag einschlieBlich der damit im Zusammenhang ste-
henden rechtsgeschaftséhnlichen Schuldverhéltnisse,

Betroffene:

Versicherte, Antragsteller oder weitere Personen, deren personen-
bezogene Daten im Zusammenhang mit dem Versicherungsgeschéft
verarbeitet werden,

Versicherte:
e Versicherungsnehmer und Versicherungsnehmerinnen des Unter-
nehmens,

¢ versicherte Personen einschlieBlich der Teilnehmer an Gruppenver-
sicherungen,

Antragsteller:

Personen, die ein Angebot angefragt haben oder einen Antrag auf
Abschluss eines Versicherungsvertrages stellen, unabhéngig davon,
ob der Versicherungsvertrag zustande kommt,

weitere Personen:

auBerhalb des Versicherungsverhéltnisses stehende Betroffene, wie Ge-
schédigte, Zeugen und sonstige Personen, deren Daten das Unterneh-
men im Zusammenhang mit der Begriindung, Durchfiihrung oder Been-
digung eines Versicherungsverhaltnisses erhebt, verarbeitet und nutzt,

Datenerhebung:
das Beschaffen von Daten Uber die Betroffenen,

Datenverarbeitung:
Speichern, Verandern, Ubermitteln, Sperren und Léschen personen-
bezogener Daten,

- 56 -



Datennutzung:
jede Verwendung personenbezogener Daten, soweit es sich nicht um
Verarbeitung handelt,

Automatisierte Verarbeitung:
Erhebung, Verarbeitung oder Nutzung personenbezogener Daten un-
ter Einsatz von Datenverarbeitungsanlagen,

Stammdaten:

die allgemeinen Kundendaten der Versicherten: Name, Adresse, Ge-
burtsdatum, Geburtsort, Kundennummer, Versicherungsnummer(n)
und vergleichbare |dentifikationsdaten sowie Kontoverbindung,
Telekommunikationsdaten, Werbesperren, Werbeeinwilligung und
Sperren fir Markt- und Meinungsforschung,

Dienstleister:
andere Unternehmen oder Personen, die eigenverantwortlich Aufga-
ben fir das Unternehmen wahrnehmen,

Auftragnehmer:
andere Unternehmen oder Personen, die weisungsgebunden im Auf-
trag des Unternehmens personenbezogene Daten erheben, verarbei-
ten oder nutzen,

Vermittler:

selbststandig handelnde natirliche Personen (Handelsvertreter) und
Gesellschaften, welche als Versicherungsvertreter oder -makler im
Sinne des § 59 Versicherungsvertragsgesetz (VVG) Versicherungs-
vertrédge vermitteln oder abschlieBen.

1Il. ALLGEMEINE BESTIMMUNGEN
Art. 1 Geltungsbereich

(1) Die Verhaltensregeln gelten fur die Erhebung, Verarbeitung und
Nutzung personenbezogener Daten im Zusammenhang mit dem Ver-
sicherungsgeschaft durch die Unternehmen. Dazu gehért neben dem
Versicherungsverhaltnis die Erflllung gesetzlicher Anspriiche, auch
wenn ein Versicherungsvertrag nicht zustande kommt, nicht oder
nicht mehr besteht.

(2) Unbeschadet der hier getroffenen Regelungen gelten die Vorschrif-
ten des Bundesdatenschutzgesetzes.

Art. 2 Grundsatz

(1) Die Erhebung, Verarbeitung oder Nutzung personenbezogener
Daten erfolgt grundsétzlich nur, soweit dies zur Begriindung, Durch-
fuhrung oder Beendigung eines Versicherungsverhaltnisses erforder-
lich ist, insbesondere zur Bearbeitung eines Antrags, zur Beurteilung
des zu versichernden Risikos, zur Erflllung der Beratungspflichten
nach § 6 VVG, zur Prufung einer Leistungspflicht und zur internen
Prifung des fristgerechten Forderungsausgleichs. Sie erfolgt auch
zur Missbrauchsbek@mpfung oder zur Erfullung gesetzlicher Ver-
pflichtungen oder zu Zwecken der Werbung sowie der Markt- und
Meinungsforschung.

(2) Die personenbezogenen Daten werden grundsétzlich im Rahmen
der den Betroffenen bekannten Zweckbestimmung verarbeitet oder
genutzt. Eine Anderung oder Erweiterung der Zweckbestimmung er-
folgt nur, wenn sie rechtlich zulédssig ist und die Betroffenen dartiber
informiert wurden oder wenn die Betroffenen eingewilligt haben.

Art. 3 Grundséatze zur Qualitat der Datenerhebung, -verarbeitung
und -nutzung

(1) Die Unternehmen verpflichten sich, alle personenbezogenen Daten
in rechtmaBiger und den schutzwirdigen Interessen der Betroffenen
entsprechender Weise zu erheben, zu verarbeiten und zu nutzen.

(2) Die Datenerhebung, -verarbeitung und -nutzung richtet sich an
dem Ziel der Datenvermeidung und Datensparsamkeit aus, insbeson-
dere werden die Mdglichkeiten zur Anonymisierung und Pseudony-
misierung genutzt, soweit dies mdglich ist, und der Aufwand nicht
unverhéltnisméBig zu dem angestrebten Schutzzweck ist. Dabei ist
die Anonymisierung der Pseudonymisierung vorzuziehen.

(3) Die verantwortliche Stelle tragt daftir Sorge, dass die vorhandenen
personenbezogenen Daten richtig und auf dem aktuellen Stand ge-
speichert sind. Es werden angemessene MaBnahmen dafiir getroffen,
dass nicht zutreffende oder unvollstandige Daten berichtigt, geléscht
oder gesperrt werden.

(4) Die MaBnahmen nach Absatz 3 Satz 2 werden dokumentiert.
Grundsétze hierflr werden in das Datenschutzkonzept der Unterneh-
men aufgenommen (Artikel 4 Absatz 2).

Art. 4 Grundsatze der Datensicherheit

(1) Zur Gewahrleistung der Datensicherheit werden die erforderlichen
technisch-organisatorischen MaBnahmen entsprechend dem Stand
der Technik getroffen. Dabei sind MaBnahmen zu treffen, die geeignet
sind zu gewahrleisten, dass

1. nur Befugte personenbezogene Daten zur Kenntnis nehmen
kénnen (Vertraulichkeit),

2. personenbezogene Daten wéahrend der Verarbeitung unversehrt,
vollstandig und aktuell bleiben (Integritat),

3. personenbezogene Daten zeitgerecht zur Verfligung stehen und
ordnungsgemaB verarbeitet werden kénnen (Verfligbarkeit),

4. jederzeit personenbezogene Daten ihrem Ursprung zugeordnet
werden kdnnen (Authentizitat),

5. festgestellt werden kann, wer wann welche personenbezogenen
Daten in welcher Weise verarbeitet hat (Revisionsféhigkeit),

6. die Verfahrensweisen bei der Verarbeitung personenbezogener Da-
ten vollstandig, aktuell und in einer Weise dokumentiert sind, dass
sie in zumutbarer Zeit nachvollzogen werden kénnen (Transparenz).

Das sind insbesondere die in der Anlage zu § 9 Satz 1 BDSG enthal-
tenen MaBnahmen.

(2) Die in den Unternehmen veranlassten MaBnahmen werden in ein
umfassendes, die Verantwortlichkeiten regelndes Datenschutz- und
-sicherheitskonzept integriert, welches unter Einbeziehung der be-
trieblichen Datenschutzbeauftragten erstellt wird.

Art. 5 Einwilligung

(1) Soweit die Erhebung, Verarbeitung oder Nutzung personenbezo-
gener Daten, insbesondere Daten Uber die Gesundheit, auf eine Ein-
willigung sowie — soweit erforderlich — auf eine Schweigepflichtentbin-
dungserklarung der Betroffenen gestitzt wird, stellt das Unternehmen
sicher, dass diese auf der freien Entscheidung der Betroffenen beruht,
wirksam und nicht widerrufen ist.

(2) Soweit die Erhebung, Verarbeitung oder Nutzung personenbezo-
gener Daten von Minderjéhrigen auf eine Einwilligung sowie — soweit
erforderlich — auf eine Schweigepflichtentbindungserklarung gestiitzt
wird, werden diese Erklarungen von dem gesetzlichen Vertreter ein-
geholt. Frihestens mit Vollendung des 16. Lebensjahres werden
diese Erklarungen bei entsprechender Einsichtsféhigkeit des Minder-
jahrigen von diesem selbst eingeholt.

(3) Die Einwilligung und die Schweigepflichtentbindung kénnen jeder-
zeit mit Wirkung fiir die Zukunft widerrufen werden. Ist die Einwilligung
zur Durchfiihrung des Vertrages oder der Schadensabwicklung erfor-
derlich, ist ein Widerruf nach den Grundséatzen von Treu und Glauben
ausgeschlossen oder fuhrt dazu, dass die Leistung nicht erbracht
werden kann. Diese Beschrénkung der Widerrufsméglichkeit gilt nicht
fir mandlich erteilte Einwilligungen.

(4) Das einholende Unternehmen bzw. der die Einwilligung einholende
Vermittler stellt sicher und dokumentiert, dass die Betroffenen zuvor
Uber die verantwortliche(n) Stelle(n), den Umfang, die Form und den
Zweck der Datenerhebung, -verarbeitung oder -nutzung sowie die
Madglichkeit der Verweigerung und die Widerruflichkeit der Einwilli-
gung und deren Folgen informiert sind.

(5) Grundsétzlich wird die Einwilligung in Schriftform gemaB § 126 des
Burgerlichen Gesetzbuches eingeholt. Soll die Einwilligung zusam-
men mit anderen Erklarungen erteilt werden, wird sie so hervorgeho-
ben, dass sie ins Auge féllt. Im Falle besonderer Umsténde, z. B. in
Eilsituationen oder wenn der Kommunikationswunsch von den Betrof-
fenen ausgegangen ist, und wenn die Einholung einer Einwilligung auf
diesem Wege im besonderen Interesse der Betroffenen liegt, kann die
Einwilligung auch in anderer Form als der Schriftform, z. B. in Textform
oder mindlich erteilt werden.

(6) Wird die Einwilligung mindlich eingeholt, ist dies zu dokumentieren
und den Betroffenen mit der nachsten Mitteilung schriftlich oder in
Textform, wenn dies dem Vertrag oder der Anfrage des Betroffenen
entspricht, zu bestatigen. Wird die Bestatigung in Textform erteilt,
muss der Inhalt der Bestatigung unveréndert reproduzierbar in den
Herrschaftsbereich des Betroffenen gelangt sein.

(7) Eine Einwilligung kann elektronisch erteilt werden, wenn der Erkla-
rungsinhalt schriftlich oder entsprechend Absatz 6 Satz 2 in Textform
bestétigt wird. Bei elektronischen Einwilligungen zum Zwecke der
Werbung kann die Bestatigung entfallen, wenn die Einwilligung pro-
tokolliert wird, die Betroffenen ihren Inhalt jederzeit abrufen kénnen
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und die Einwilligung jederzeit mit Wirkung fur die Zukunft widerrufen
werden kann. Bei sonstigen elektronischen Einwilligungen, insbeson-
dere zum Zwecke eines Vertragsabschlusses, kann die Bestatigung
entfallen, wenn die Abgabe der Erkldrung protokolliert wird und der
Inhalt vor der Abgabe der Erklarung zum Vertragsschluss unverandert
reproduzierbar in den Herrschaftsbereich der Betroffenen gelangt ist,
zum Beispiel durch einen Download, und die Betroffenen unmittelbar
danach den Erhalt und die Lesbarkeit, etwa durch Anklicken eines
Feldes, versichert haben.

(8) Die Bestatigung der Einwilligung zu Werbezwecken in mindlicher
oder in elektronischer Form erfolgt spatestens mit der nachsten Mit-
teilung. Sonstige miindlich oder elektronisch erteilte Einwilligungen
werden zeitnah bestétigt.

Art. 6 Besondere Arten personenbezogener Daten

(1) Besondere Arten personenbezogener Daten im Sinne des Bundes-
datenschutzgesetzes (insbesondere Angaben Uber die Gesundheit)
werden grundsétzlich mit Einwilligung der Betroffenen nach Artikel 5
und - soweit erforderlich — aufgrund einer Schweigepflichtentbindung
erhoben, verarbeitet oder genutzt. In diesem Fall muss sich die Ein-
willigung ausdrtcklich auf diese Daten beziehen.

(2) Dartiber hinaus werden besondere Arten personenbezogener Daten
auf gesetzlicher Grundlage erhoben, verarbeitet oder genutzt. Dies ist
insbesondere dann zuldssig, wenn es zur Gesundheitsvorsorge bzw.
-versorgung im Rahmen der Aufgabenerfiillung der privaten Kranken-
versicherungsunternehmen erforderlich ist oder wenn es zur Geltend-
machung, Auslibung oder Verteidigung rechtlicher Anspriiche — auch
im Rahmen eines Rechtsstreits — erforderlich ist und kein Grund zu der
Annahme besteht, dass das schutzwirdige Interesse des Betroffenen
am Ausschluss der Erhebung, Verarbeitung oder Nutzung Uberwiegt.

IV. DATENERHEBUNG

Art. 7 Datenerhebung bei den Betroffenen, Informationspflichten
und -rechte und Erhebung von Daten weiterer Personen

(1) Personenbezogene Daten werden grundsétzlich bei den Betrof-
fenen unter Beriicksichtigung von §§ 19, 31 VVG selbst erhoben.

(2) Die Unternehmen stellen sicher, dass die Betroffenen Uber die
Identitat der verantwortlichen Stelle (Name, Sitz), die Zwecke der
Datenerhebung, -verarbeitung oder -nutzung und die Kategorien von
Empfangern unterrichtet werden. Diese Informationen werden vor
oder spétestens bei der Erhebung gegeben, es sei denn, die Betrof-
fenen haben bereits auf andere Weise Kenntnis von ihnen erlangt.

(3) Die Betroffenen werden auf ihre in Abschnitt VIII festgelegten
Rechte hingewiesen.

(4) Personenbezogene Daten weiterer Personen im Sinne dieser Ver-
haltensregeln werden nur erhoben, wenn dies zur Begriindung, Durch-
fuhrung oder Beendigung des Versicherungsverhéltnisses erforderlich
ist und keine Anhaltspunkte fiir eine Beeintrachtigung Gberwiegender
schutzwirdiger Interessen dieser Personen bestehen.

Art. 8 Datenerhebung ohne Mitwirkung der Betroffenen

(1) Abweichend von Artikel 7 Absatz 1 werden Daten nur dann ohne
Mitwirkung der Betroffenen erhoben, wenn dies zur Begriindung,
Durchfiihrung oder Beendigung des Versicherungsverhaltnisses
erforderlich ist oder die Erhebung bei den Betroffenen einen unver-
héltnismaBigen Aufwand erfordern wiirde und keine Anhaltspunkte
fur eine Beeintrachtigung lberwiegender schutzwirdiger Interessen
der Betroffenen bestehen, insbesondere wenn der Versicherungs-
nehmer bei Gruppenversicherungen zuldssigerweise die Daten der
versicherten Personen oder bei Lebensversicherungen die Daten der
Bezugsberechtigten angibt.

(2) Die Erhebung von Gesundheitsdaten bei Dritten erfolgt — soweit
erforderlich — mit wirksamer Schweigepflichtentbindungserklarung
der Betroffenen und nach MaBgabe des § 213 VVG.

(8) Das Unternehmen, das personenbezogene Daten ohne Mitwirkung
der Betroffenen erhebt, stellt sicher, dass die Betroffenen anlasslich
der ersten Speicherung Uber diese, die Art der Daten, die Zweck-
bestimmung der Erhebung, Verarbeitung oder Nutzung und die Iden-
titdt der verantwortlichen Stelle informiert werden. Die Information
unterbleibt, soweit die Betroffenen auf andere Weise von der Speiche-
rung Kenntnis erlangt haben, wenn fiir eigene Zwecke gespeicherte
Daten aus allgemein zugénglichen Quellen enthommen sind und eine
Benachrichtigung wegen der Vielzahl der betroffenen Falle unverhalt-
nismaBig ist oder wenn die Daten nach einer Rechtsvorschrift oder

ihrem Wesen nach, insbesondere wegen des Uberwiegenden rechtli-
chen Interesses eines Dritten, geheim gehalten werden mussen.

V. VERARBEITUNG PERSONENBEZOGENER DATEN

Art. 9 Gemeinsame Verarbeitung von Daten innerhalb der Unter-
nehmensgruppe

(1) Wenn das Unternehmen einer Gruppe von Versicherungs- und
Finanzdienstleistungsunternehmen angehért, kénnen die Stamm-
daten von Antragstellern und Versicherten sowie Angaben Uber die
Art der bestehenden Vertrage zur zentralisierten Bearbeitung von
bestimmten Verfahrensabschnitten im Geschaftsablauf (z. B. Telefo-
nate, Post, Inkasso) in einem von Mitgliedern der Gruppe gemeinsam
nutzbaren Datenverarbeitungsverfahren erhoben, verarbeitet oder
genutzt werden, wenn sichergestellt ist, dass die technischen und
organisatorischen MaBnahmen den datenschutzrechtlichen Anfor-
derungen entsprechen und die Einhaltung dieser Verhaltensregeln
(insbesondere der Artikel 21 und 22) durch die fir das gemeinsame
Verfahren verantwortliche Stelle gewahrleistet ist.

(2) Stammdaten weiterer Personen werden in gemeinsam nutzbaren
Datenverarbeitungsverfahren nur erhoben, verarbeitet und genutzt,
soweit dies fur den jeweiligen Zweck erforderlich ist. Dies ist technisch
und organisatorisch zu gewahrleisten.

(3) Abweichend von Absatz 1 kénnen die Versicherungsunternehmen
der Gruppe auch weitere Daten aus Antrdgen und Vertrdgen anderer
Unternehmen der Gruppe verwenden. Dies setzt voraus, dass dies
zum Zweck der Beurteilung des konkreten Risikos eines neuen Ver-
trages vor dessen Abschluss erforderlich ist. Die Betroffenen miissen
auf das Vorhandensein von Daten in einem anderen Unternehmen der
Gruppe hingewiesen haben oder erkennbar vom Vorhandensein ihrer
Daten in einem anderen Unternehmen der Gruppe ausgegangen sein
sowie in den Datenabruf eingewilligt haben.

(4) Erfolgt eine gemeinsame Erhebung, Verarbeitung oder Nutzung
von Daten gemaB Absatz 1, werden die Versicherten darliber bei Ver-
tragsabschluss oder bei Neueinrichtung eines solchen Verfahrens in
Textform informiert.

(5) Das Unternehmen hélt eine aktuelle Liste aller Unternehmen der
Gruppe bereit, die an einer zentralisierten Bearbeitung teilnehmen und
macht diese in geeigneter Form bekannt.

(6) Nimmt ein Unternehmen fiir ein anderes Mitglied der Gruppe
Datenerhebungen, -verarbeitungen oder -nutzungen vor, richtet sich
dies nach Artikel 21 oder 22 dieser Verhaltensrichtlinie.

Art. 10 Tarifkalkulation und Pramienberechnung

(1) Die Versicherungswirtschaft errechnet auf der Basis von Statistiken
und Erfahrungswerten mit Hilfe versicherungsmathematischer
Methoden die Wahrscheinlichkeit des Eintritts von Versicherungs-
féllen sowie deren Schadenhéhe und entwickelt auf dieser Grundlage
Tarife. Dazu werten Unternehmen Daten aus Versicherungsverhéltnis-
sen ausschlieBlich in anonymisierter oder — soweit dies fir die vorge-
nannten Zwecke nicht ausreichend ist — pseudonymisierter Form aus.

(2) Eine Ubermittlung von Daten an den Gesamtverband der Deut-
schen Versicherungswirtschaft, den Verband der privaten Kranken-
versicherung e.V. oder andere Stellen zur Errechnung unterneh-
mensdibergreifender Statistiken oder zur Tarifkalkulation erfolgt nur in
anonymisierter oder — soweit erforderlich — pseudonymisierter Form.
Der Ruckschluss auf die Betroffenen ist auszuschlieBen.

(8) Zur Ermittlung der risikogerechten Préamie werden diese Tarife auf
die individuelle Situation des Antragstellers angewandt. Darlber hi-
naus kann eine Bewertung des individuellen Risikos des Antragstellers
durch spezialisierte Risikopriifer, z. B. Arzte, in die Pramienermittiung
einflieBen. Hierzu werden auch personenbezogene Daten verwendet,
die im Rahmen dieser Verhaltensrichtlinie erhoben worden sind.

Art. 11 Scoring

Fir das Scoring gelten die gesetzlichen Regelungen, insbesondere
§ 28b BDSG.

Art. 12 Bonitatsdaten

Fir die Erhebung, Verarbeitung und Nutzung von Bonitatsdaten
gelten die gesetzlichen Regelungen.

Art. 13 Automatisierte Einzelentscheidungen

(1) Entscheidungen, die fir die Betroffenen eine negative recht-
liche oder wirtschaftliche Folge nach sich ziehen oder sie erheblich
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beeintrachtigen, werden grundsétzlich nicht ausschlieBlich auf eine
automatisierte Verarbeitung personenbezogener Daten gestitzt, die
der Bewertung einzelner Personlichkeitsmerkmale dienen. Dies wird
organisatorisch sicher gestellt. Die Informationstechnik wird grund-
satzlich nur als Hilfsmittel fur eine Entscheidung herangezogen, ohne
dabei deren einzige Grundlage zu bilden. Dies gilt nicht, wenn einem
Begehren der Betroffenen in vollem Umfang stattgegeben wird.

(2) Sofern automatisierte Entscheidungen zu Lasten der Betroffenen
getroffen werden, wird dies den Betroffenen von der verantwortlichen
Stelle unter Hinweis auf das Auskunftsrecht mitgeteilt. Auf Verlangen
werden den Betroffenen auch der logische Aufbau der automatisier-
ten Verarbeitung sowie die wesentlichen Griinde dieser Entschei-
dung mitgeteilt und erlautert, um ihnen die Geltendmachung ihres
Standpunktes zu ermdglichen. Die Information iber den logischen
Aufbau umfasst die verwendeten Datenarten sowie ihre Bedeutung
fir die automatisierte Entscheidung. Die Entscheidung wird auf dieser
Grundlage in einem nicht ausschlieBlich automatisierten Verfahren
erneut gepruft.

(3) Der Einsatz automatisierter Entscheidungshilfen wird dokumentiert.
Art. 14 Hinweis- und Informationssystem (HIS)*

(1) Die Unternehmen der deutschen Versicherungswirtschaft — mit
Ausnahme der privaten Krankenversicherer — nutzen ein Hinweis- und
Informationssystem (HIS) zur Unterstltzung der Risikobeurteilung im
Antragsfall, zur Sachverhaltsaufklarung bei der Leistungspriifung
sowie bei der Bek&mpfung von Versicherungsmissbrauch. Der Be-
trieb und die Nutzung des HIS erfolgen nach den Regelungen des
Bundesdatenschutzgesetzes zur geschéaftsmaBigen Datenerhebung
und -speicherung zum Zweck der Ubermittlung (Auskunftei).

(2) Das HIS wird getrennt nach Versicherungssparten betrieben. In
allen Sparten wird der Datenbestand in jeweils zwei Datenpools ge-
trennt verarbeitet: in einem Datenpool flir die Abfrage zur Risikopri-
fung im Antragsfall (A-Pool) und in einem Pool fir die Abfrage zur
Leistungsprifung (L-Pool). Die Unternehmen richten die Zugriffsbe-
rechtigungen flr ihre Mitarbeiter entsprechend nach Sparten und Auf-
gaben getrennt ein.

(3) Die Unternehmen melden bei Vorliegen festgelegter Einmeldekrite-
rien Daten zu Personen, Fahrzeugen oder Immobilien an den Betreiber
des HIS, wenn ein erhdhtes Risiko vorliegt oder eine Auffélligkeit, die
auf Versicherungsmissbrauch hindeuten kdénnte. Vor einer Einmel-
dung von Daten zu Personen erfolgt eine Abwagung der Interessen
der Unternehmen und des Betroffenen. Bei Vorliegen der festgelegten
Meldekriterien ist regelmaBig von einem Uberwiegenden berechtigten
Interesse des Unternehmens an der Einmeldung auszugehen. Beson-
dere Arten personenbezogener Daten, wie z. B. Gesundheitsdaten,
werden nicht an das HIS gemeldet.

(4) Die Unternehmen informieren die Versicherungsnehmer bereits bei
Vertragsabschluss in allgemeiner Form Uber das HIS unter Angabe
der verantwortlichen Stelle mit deren Kontaktdaten. Sie benachrich-
tigen anlasslich der Einmeldung die Betroffenen Uber die Art der ge-
meldeten Daten, den Zweck der Meldung, den Datenempfénger und
den moglichen Abruf der Daten.

(5) Ein Abruf von Daten aus dem HIS kann bei Antragstellung und
im Leistungsfall erfolgen, nicht jedoch bei Auszahlung einer Kapital-
lebensversicherung im Erlebensfall. Der Datenabruf ist nicht die
alleinige Grundlage flr eine Entscheidung im Einzelfall. Die Informa-
tionen werden lediglich als Hinweis dafiir gewertet, dass der Sach-
verhalt einer néheren Priifung bedarf. Alle Datenabrufe erfolgen
im automatisierten Abrufverfahren und werden protokolliert fir
Revisionszwecke und den Zweck, stichprobenartig deren Berechti-
gung prifen zu kdnnen.

(6) Soweit zur weiteren Sachverhaltsaufklarung erforderlich, kénnen
im Leistungsfall auch Daten zwischen dem einmeldenden und dem
abrufenden Unternehmen ausgetauscht werden, wenn kein Grund zu
der Annahme besteht, dass der Betroffene ein schutzwirdiges In-
teresse am Ausschluss der Ubermittlung hat. Der Datenaustausch
wird dokumentiert. Soweit der Datenaustausch nicht gemaB Artikel 15
erfolgt, werden die Betroffenen Uber den Datenaustausch informiert.
Eine Information ist nicht erforderlich, solange die Aufklarung des
Sachverhalts dadurch geféhrdet wiirde oder wenn die Betroffenen
auf andere Weise Kenntnis vom Datenaustausch erlangt haben.

(7) Die im HIS gespeicherten Daten werden spéatestens am Ende des
4. Jahres nach dem Vorliegen der Voraussetzung fur die Einmeldung
geldscht. Zu einer Verlangerung der Speicherdauer auf maximal
10 Jahre kommt es in der Lebensversicherung im Leistungsbereich
oder bei erneuter Einmeldung innerhalb der reguléren Speicherzeit

gemaB Satz 1. Daten zu Antrégen, bei denen kein Vertrag zustande
gekommen ist, werden im HIS spatestens am Ende des 3. Jahres nach
dem Jahr der Antragstellung geléscht.

(8) Der Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft gibt
unter Beachtung datenschutzrechtlicher Vorgaben einen detaillierten
Leitfaden zur Nutzung des HIS an die Unternehmen heraus.

Art. 15 Aufklarung von Widerspriichlichkeiten

(1) Ergeben sich bei oder nach Vertragsschluss fiir den Versicherer
konkrete Anhaltspunkte dafir, dass bei der Antragstellung oder bei
Aktualisierungen von Antragsdaten wahrend des Versicherungsver-
héltnisses unrichtige oder unvollstdndige Angaben gemacht wurden
und damit die Risikobeurteilung beeinflusst wurde oder dass falsche
oder unvollstdndige Sachverhaltsangaben bei der Feststellung eines
entstandenen Schadens gemacht wurden, nimmt das Unternehmen
ergénzende Datenerhebungen, -verarbeitungen und -nutzungen vor,
soweit dies zur Aufkldarung der Widerspriichlichkeiten erforderlich ist.

(2) Ergénzende Datenerhebungen, -verarbeitungen und -nutzungen
zur Uberpriifung der Angaben zur Risikobeurteilung bei Antragstellung
erfolgen nur innerhalb von funf Jahren, bei Krankenversicherungen in-
nerhalb von drei Jahren nach Vertragsschluss. Diese Frist kann sich
verlangern, wenn die Anhaltspunkte fir eine Anzeigepflichtverletzung
dem Unternehmen erst nach Ablauf der Frist durch Prifung eines in
diesem Zeitraum aufgetretenen Schadens bekannt werden. Bestehen
konkrete Anhaltspunkte dafir, dass der Versicherungsnehmer bei der
Antragstellung vorsatzlich oder arglistig unrichtige oder unvollstandige
Angaben gemacht hat, verlangert sich dieser Zeitraum auf 10 Jahre.

() Ist die erganzende Erhebung, Verarbeitung oder Nutzung von be-
sonderen Arten personenbezogener Daten, insbesondere von Daten
Uber die Gesundheit, nach Absatz 1 erforderlich, werden die Be-
troffenen entsprechend ihrer Erkldrung im Versicherungsantrag vor
einer Datenerhebung nach § 213 Abs. 2 VVG unterrichtet und auf ihr
Widerspruchsrecht hingewiesen oder von den Betroffenen wird zuvor
eine eigenstandige Einwilligungs- und Schweigepflichtentbindungs-
erklarung eingeholt.

Art. 16 Datenaustausch mit anderen Versicherern

(1) Ein Datenaustausch zwischen einem Vorversicherer und seinem
nachfolgenden Versicherer wird zur Erhebung tarifrelevanter oder
leistungsrelevanter Angaben unter Beachtung des Artikels 8 Absatz 1
vorgenommen. Dies ist insbesondere der Fall, wenn die Angaben
erforderlich sind:

1. bei der Risikoeinschatzung zur Uberpriifung von Schadenfrei-
heitsrabatten, insbesondere der Schadensfreiheitsklassen in der
Kfz-Haftpflichtversicherung und Vollkaskoversicherung,

2. zur Ubertragung von Anspriichen auf Altersvorsorge bei Anbieter-
oder Arbeitgeberwechsel,

3. zur Ubertragung von Altersriickstellungen in der Krankenversi-
cherung auf den neuen Versicherer,

4. zur Erganzung oder Verifizierung der Angaben der Antragsteller
oder Versicherten.

In den Féllen der Nummern 1 und 4 ist der Datenaustausch zum
Zweck der Risikoprifung nur zuldssig, wenn die Betroffenen bei
Datenerhebung im Antrag Uber den méglichen Datenaustausch
und dessen Zweck und Gegenstand informiert werden. Nach einem
Datenaustausch zum Zweck der Leistungsprifung werden die Be-
troffenen Uber einen erfolgten Datenaustausch im gleichen Umfang
informiert. Artikel 15 bleibt unberihrt.

(2) Ein Datenaustausch mit anderen Versicherern auBerhalb der fir
das Hinweis- und Informationssystem der Versicherungswirtschaft
(HIS) getroffenen Regelungen erfolgt darliber hinaus, soweit dies zur
Prifung und Abwicklung gemeinsamer, mehrfacher oder kombinierter
Absicherung von Risiken, des gesetzlichen Ubergangs einer Forde-
rung gegen eine andere Person oder zur Regulierung von Schaden
zwischen mehreren Versicherern Uber bestehende Teilungs- und Re-
gressverzichtsabkommen erforderlich ist und kein Grund zu der An-
nahme besteht, dass ein Uberwiegendes schutzwirdiges Interesse
des Betroffenen dem entgegen steht.

(3) Der Datenaustausch wird dokumentiert.

* Die AachenMuinchener Lebensversicherung AG beteiligt sich derzeit
nicht am HIS.

~ 59 _



Art. 17 Dateniibermittlung an Riickversicherer

(1) Um jederzeit zur Erflllung ihrer Verpflichtungen aus den Versiche-
rungsverhéltnissen in der Lage zu sein, geben Unternehmen einen
Teil ihrer Risiken aus den Versicherungsvertragen an Rickversicherer
weiter. Zum weiteren Risikoausgleich bedienen sich in einigen Fallen
diese Ruckversicherer ihrerseits weiterer Rickversicherer. Zur ord-
nungsgemaBen Begriindung, Durchfiihrung oder Beendigung des
Ruckversicherungsvertrages werden in anonymisierter oder — soweit
dies fiir die vorgenannten Zwecke nicht ausreichend ist — pseudony-
misierter Form Daten aus dem Versicherungsantrag oder -verhéltnis,
insbesondere Versicherungsnummer, Beitrag, Art und Héhe des Ver-
sicherungsschutzes und des Risikos sowie etwaige Risikozuschlage
weitergegeben.

(2) Personenbezogene Daten erhalten die Ruckversicherer nur, soweit
dies erforderlich ist und kein Grund zu der Annahme besteht, dass ein
Uberwiegendes schutzwurdiges Interesse des Betroffenen dem ent-
gegensteht. Dies kann der Fall sein, wenn im Rahmen des konkreten
Riickversicherungsverhiltnisses die Ubermittlung personenbezo-
gener Daten an Ruckversicherer aus folgenden Griinden erfolgt:

1. Die Ruckversicherer fihren z. B. bei hohen Vertragssummen oder
bei einem schwer einzustufenden Risiko im Einzelfall die Risiko-
prifung und die Leistungspriifung durch.

2. Die Ruckversicherer unterstiitzen die Unternehmen bei der
Risiko- und Schadenbeurteilung sowie bei der Bewertung von
Verfahrensablaufen.

3. Die Rickversicherer erhalten zur Bestimmung des Umfangs der
Ruckversicherungsvertrage einschlieBlich der Prifung, ob und
in welcher Hohe sie an ein und demselben Risiko beteiligt sind
(Kumulkontrolle) sowie zu Abrechnungszwecken Listen tUber den
Bestand der unter die Rlckversicherung fallenden Vertrage.

4. Die Risiko- und Leistungspriifung durch den Erstversicherer wird
von den Ruckversicherern stichprobenartig kontrolliert zur Pri-
fung ihrer Leistungspflicht gegenliber dem Erstversicherer.

(3) Die Unternehmen vereinbaren mit den Rickversicherern, dass
personenbezogene Daten von diesen nur zu den in Absatz 2 ge-
nannten Zwecken verwendet werden. Soweit die Unternehmen einer
Verschwiegenheitspflicht gemaB § 203 Strafgesetzbuch (StGB) unter-
liegen, verpflichten sie die Rickversicherer hinsichtlich der Daten, die
sie nach Absatz 2 erhalten, Verschwiegenheit zu wahren und weitere
Rickversicherer sowie Stellen, die fur sie tatig sind, zur Verschwie-
genheit zu verpflichten.

(4) Besondere Arten personenbezogener Daten, insbesondere Ge-
sundheitsdaten, erhalten die Rlckversicherer nur, wenn die Voraus-
setzungen des Artikels 6 erfUllt sind.

VI. VERARBEITUNG PERSONENBEZOGENER DATEN FUR
VERTRIEBSZWECKE UND ZUR MARKT- UND MEINUNGS-
FORSCHUNG

Art. 18 Verwendung von Daten fiir Zwecke der Werbung

Personenbezogene Daten werden fiir Zwecke der Werbung nur auf
der Grundlage von § 28 Abs. 3 bis 4 BDSG und unter Beachtung von
§ 7 UWG erhoben, verarbeitet und genutzt.

Art. 19 Markt- und Meinungsforschung

(1) Die Unternehmen fuhren Markt- und Meinungsforschung unter
besonderer Berlicksichtigung der schutzwirdigen Interessen der Be-
troffenen durch.

(2) Soweit die Unternehmen andere Stellen mit der Markt- und Mei-
nungsforschung beauftragen, ist die empfangende Stelle unter Nach-
weis der Einhaltung der Datenschutzstandards auszuwahlen. Vor der
Datenweitergabe sind die Einzelheiten des Forschungsvorhabens ver-
traglich nach den Vorgaben des Artikel 21 oder 22 zu regeln. Dabei ist
insbesondere festzulegen:

a) dass die Ubermittelten und zuséatzlich erhobenen Daten frihest-
moglich anonymisiert werden,

b) dass die Auswertung der Daten sowie die Ubermittlung der Er-
gebnisse der Markt- und Meinungsforschung an die Unternehmen
ausschlieBlich in anonymisierter Form erfolgen.

(3) Soweit die Unternehmen selbst personenbezogene Daten zum
Zweck der Markt- und Meinungsforschung verarbeiten oder nutzen,
werden die Daten friihestmdglich anonymisiert. Die Ergebnisse wer-
den ausschlieBlich in anonymisierter Form gespeichert oder genutzt.

(4) Soweit im Rahmen der Markt- und Meinungsforschung geschéft-
liche Handlungen vorgenommen werden, die als Werbung zu werten
sind, beispielsweise wenn bei der Datenerhebung auch absatzfor-
dernde AuBerungen erfolgen, richtet sich die Erhebung, Verarbeitung
und Nutzung personenbezogener Daten daflir nach den in Artikel 18
getroffenen Regelungen.

Art. 20 Dateniibermittlung an selbststandige Vermittler

(1) Eine Ubermittlung personenbezogener Daten erfolgt an den betreuen-
den Vermittler nur, soweit es zur bedarfsgerechten Vorbereitung oder Be-
arbeitung eines konkreten Antrags bzw. Vertrags oder zur ordnungsge-
maBen Durchflihrung der Versicherungsangelegenheiten der Betroffenen
erforderlich ist. Die Vermittler werden auf ihre besonderen Verschwiegen-
heitspflichten wie das Berufs- oder Datengeheimnis hingewiesen.

(2) Vor der erstmaligen Ubermittlung personenbezogener Daten an
einen Versicherungsvertreter oder im Falle eines Wechsels vom be-
treuenden Versicherungsvertreter auf einen anderen Versicherungsver-
treter informiert das Unternehmen die Versicherten oder Antragsteller
vorbehaltlich der Regelung des Absatz 3 vor der Ubermittiung ihrer
personenbezogenen Daten Uber den bevorstehenden Datentransfer,
die Identitat (Name, Sitz) des neuen Versicherungsvertreters und ihr
Widerspruchsrecht. Eine Information durch den bisherigen Versiche-
rungsvertreter steht einer Information durch das Unternehmen gleich.
Im Falle eines Widerspruchs findet die Datenlibermittlung grundsétzlich
nicht statt. In diesem Fall wird die Betreuung durch einen anderen Versi-
cherungsvertreter oder das Unternehmen selbst angeboten.

(3) Eine Ausnahme von Absatz 2 besteht, wenn die ordnungsgemaBe
Betreuung der Versicherten im Einzelfall oder wegen des unerwar-
teten Wegfalls der Betreuung der Bestand der Vertragsverhaltnisse
geféhrdet ist.

(4) Personenbezogene Daten von Versicherten oder Antragstellern
diirfen an einen Versicherungsmakler Gbermittelt werden, wenn diese
dem Makler eine Maklervollmacht erteilt haben. Fir den Fall des
Wechsels des Maklers gilt Absatz 2 entsprechend.

(5) Eine Ubermittlung von Gesundheitsdaten durch das Unternehmen
an den betreuenden Vermittler erfolgt grundsétzlich nicht, es sei denn,
es liegt eine Einwilligung der Betroffenen vor. Gesetzliche Ubermitt-
lungsbefugnisse bleiben hiervon unberihrt.

VII. DATENVERARBEITUNG IM AUFTRAG UND FUNKTIONS-
UBERTRAGUNG

Art. 21 Pflichten bei der Datenerhebung und -verarbeitung im
Auftrag

(1) Sofern ein Unternehmen personenbezogene Daten gemaB
§ 11 BDSG im Auftrag erheben, verarbeiten oder nutzen lasst (z. B.
Elektronische Datenverarbeitung, Scannen und Zuordnung von Ein-
gangspost, Adressverwaltung, Schaden- und Leistungsbearbeitung
ohne selbststandigen Entscheidungsspielraum, Sicherstellung der
korrekten Verbuchung von Zahlungseingangen, Zahlungsausgang,
Inkasso ohne selbststandigen Forderungseinzug, Entsorgung von
Dokumenten) wird der Auftragnehmer mindestens gemaB § 11 Abs. 2
BDSG vertraglich verpflichtet. Es wird nur ein solcher Auftragnehmer
ausgewahlt, der alle fur die Verarbeitung notwendigen technischen
und organisatorischen Anforderungen und Sicherheitsvorkehrungen
durch geeignete MaBnahmen gewahrleistet. Das Unternehmen tber-
zeugt sich vor Auftragserteilung und sodann regelméBig von der Ein-
haltung der beim Auftragnehmer getroffenen technischen und organi-
satorischen MaBnahmen und dokumentiert die Ergebnisse.

(2) Jede Datenerhebung, -verarbeitung oder -nutzung ist nur im Rah-
men der Weisungen des Unternehmens zuldssig. Vertragsklauseln
sollen den Beauftragten fur den Datenschutz vorgelegt werden, die
bei Bedarf beratend mitwirken.

(8) Das Unternehmen halt eine aktuelle Liste der Auftragnehmer bereit.
Ist die systematische automatisierte Verarbeitung personenbezogener
Daten nicht Hauptgegenstand des Auftrags, kdnnen die Auftragsda-
tenverarbeiter in Kategorien zusammengefasst werden unter Bezeich-
nung ihrer Aufgabe. Dies gilt auch fir Auftragnehmer, die nur einmalig
tatig werden. Die Liste wird in geeigneter Form bekannt gegeben.
Werden personenbezogene Daten bei den Betroffenen erhoben, sind
sie grundsatzlich bei Erhebung Uber die Liste zu unterrichten.

Art. 22 Funktionsiibertragung an Dienstleister

(1) Die Ubermittlung von personenbezogenen Daten an Dienstleister
zur eigenverantwortlichen Aufgabenerfullung erfolgt, soweit dies
fir die Zweckbestimmung des Versicherungsverhéltnisses mit den
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Betroffenen erforderlich ist. Das ist insbesondere der Fall, wenn Sach-
versténdige mit der Begutachtung eines Versicherungsfalls beauftragt
sind oder wenn Dienstleister zur Ausflihrung der vertraglich verein-
barten Versicherungsleistungen, die eine Sachleistung beinhalten,
eingeschaltet werden (sog. Assistance).

(2) Die Ubermittlung von personenbezogenen Daten an Dienstleister
zur eigenverantwortlichen Erflllung von Datenverarbeitungs- oder
sonstigen Aufgaben kann auch dann erfolgen, wenn dies zur Wahrung
der berechtigten Interessen des Unternehmens erforderlich ist und
kein Grund zu der Annahme besteht, dass ein Uiberwiegendes schutz-
wirdiges Interesse des Betroffenen dem entgegen steht. Das kann
z. B. der Fall sein, wenn Dienstleister Aufgaben Ubernehmen, die der
Geschéaftsabwicklung des Unternehmens dienen, wie beispielsweise
die Risikopriifung, Schaden- und Leistungsbearbeitung, Inkasso mit
selbstdndigem Forderungseinzug oder die Bearbeitung von Rechts-
féllen und die Voraussetzungen der Absétze 4 bis 7 erflllt sind.

(3) Die Ubermittlung von personenbezogenen Daten an Dienstleister
nach Absatz 1 und 2 unterbleibt, soweit der Betroffene dieser wider-
spricht und eine Prifung ergibt, dass das schutzwirdige Interesse
des Betroffenen wegen seiner besonderen personlichen Situation das
Interesse des Ubermittelnden Unternehmens Uberwiegt. Die Betrof-
fenen werden in geeigneter Weise darauf hingewiesen.

(4) Das Unternehmen schlieBt mit den Dienstleistern, die in seinem In-
teresse tatig werden, eine vertragliche Vereinbarung, die mindestens
folgende Punkte enthalten muss:

— Eindeutige Beschreibung der Aufgaben des Dienstleisters;

— Sicherstellung, dass die tbermittelten Daten nur im Rahmen der
vereinbarten Zweckbestimmung verarbeitet oder genutzt werden;

— Gewahrleistung eines Datenschutz- und Datensicherheitsstan-
dards, der diesen Verhaltensregeln entspricht;

— Verpflichtung des Dienstleisters, dem Unternehmen alle Auskiinf-
te zu erteilen, die zur Erfiillung einer beim Unternehmen verblei-
benden Auskunftspflicht erforderlich sind oder dem Betroffenen
direkt Auskunft zu erteilen.

Diese Aufgabenauslagerungen werden im Verfahrensverzeichnis ab-
gebildet.

(5) Unternehmen und Dienstleister vereinbaren zusatzlich, dass Betrof-
fene, welche durch die Ubermittlung ihrer Daten an den Dienstleister
oder die Verarbeitung ihrer Daten durch diesen einen Schaden erlitten
haben, berechtigt sind, von beiden Parteien Schadenersatz zu verlan-
gen. Vorrangig tritt gegenliber den Betroffenen das Unternehmen fiir
den Ersatz des Schadens ein. Die Parteien vereinbaren, dass sie ge-
samtschuldnerisch haften und sie nur von der Haftung befreit werden
kdénnen, wenn sie nachweisen, dass keine von ihnen flr den erlittenen
Schaden verantwortlich ist.

(6) Das Unternehmen halt eine aktuelle Liste der Dienstleister bereit,
an die Aufgaben im Wesentlichen Uibertragen werden. Ist die systema-
tische automatisierte Verarbeitung personenbezogener Daten nicht
Hauptgegenstand des Vertrages kénnen die Dienstleister in Katego-
rien zusammengefasst werden unter Bezeichnung ihrer Aufgabe. Dies
gilt auch fur Stellen, die nur einmalig tatig werden. Die Liste wird in
geeigneter Form bekannt gegeben. Werden personenbezogene Daten
bei den Betroffenen erhoben, sind sie grundsétzlich bei Erhebung
Uber die Liste zu unterrichten.

(7) Das Unternehmen stellt sicher, dass die Auskunftsrechte der Be-
troffenen geman Artikel 23 durch die Einschaltung des Dienstleisters
nicht geschmalert werden.

(8) Besondere Arten personenbezogener Daten durfen in diesem
Rahmen nur erhoben, verarbeitet oder genutzt werden, wenn die
Betroffenen eingewilligt haben oder die Voraussetzungen des Arti-
kels 6 Absatz 2 vorliegen. Soweit die Unternehmen einer Verschwie-
genheitspflicht gemaB § 203 StGB unterliegen, verpflichten sie die
Dienstleister hinsichtlich der Daten, die sie nach den Absatzen 1 und 2
erhalten, Verschwiegenheit zu wahren und weitere Dienstleister sowie
Stellen, die fur sie tatig sind, zur Verschwiegenheit zu verpflichten.

VIIl. RECHTE DER BETROFFENEN
Art. 23 Auskunftsanspruch

(1) Betroffene kdnnen schriftlich, telefonisch, mit Faxgerat oder elek-
tronischer Post Auskunft Uber die beim Unternehmen Uber sie ge-
speicherten Daten verlangen. lhnen wird dann entsprechend ihrer
Anfrage Auskunft dartiber erteilt, welche personenbezogenen Daten

welcher Herkunft Uber sie zu welchen Zwecken beim Unternehmen
gespeichert sind. Im Falle einer (geplanten) Ubermittlung wird den
Betroffenen auch Uber die Dritten oder die Kategorien von Dritten, an
die seine Daten Ubermittelt werden (sollen), Auskunft erteilt.

(2) Eine Auskunft kann nur unterbleiben, wenn sie die Geschafts-
zwecke des Unternehmens erheblich gefahrden wiirde, insbesondere
wenn aufgrund besonderer Umsténde ein Uberwiegendes Interesse
an der Wahrung eines Geschaftsgeheimnisses besteht, es sei denn,
dass das Interesse an der Auskunft die Gefédhrdung Uberwiegt oder
wenn die Daten nach einer Rechtsvorschrift oder ihrem Wesen nach,
insbesondere wegen des Uberwiegenden rechtlichen Interesses eines
Dritten, geheim gehalten werden mussen.

(3) Im Falle einer Rickversicherung (Artikel 17) oder einer Funktions-
Ubertragung an Dienstleister (Artikel 22) nimmt das Unternehmen
die Auskunftsverlangen entgegen und erteilt auch alle Auskiinfte, zu
denen der Rickversicherer bzw. Dienstleister verpflichtet ist oder es
stellt die Auskunftserteilung durch diesen sicher.

Art. 24 Anspriiche auf Berichtigung, L6schung und Sperrung

(1) Erweisen sich die gespeicherten personenbezogenen Daten als
unrichtig oder unvollstandig, werden diese berichtigt.

(2) Personenbezogene Daten werden unverziiglich geléscht, wenn
die Erhebung oder Verarbeitung von Anfang an unzulédssig war, die
Verarbeitung oder Nutzung sich aufgrund nachtraglich eingetretener
Umstéande als unzulédssig erweist oder die Kenntnis der Daten fiir die
verantwortliche Stelle zur Erflllung des Zwecks der Verarbeitung oder
Nutzung nicht mehr erforderlich ist.

(3) Die Prifung des Datenbestandes auf die Notwendigkeit einer L6-
schung nach Absatz 2 erfolgt in regelméBigen Abstanden, mindestens
einmal jéhrlich.

(4) An die Stelle einer Léschung tritt eine Sperrung, soweit der L6-
schung gesetzliche, satzungsmaéBige oder vertragliche Aufbewah-
rungspflichten entgegenstehen, Grund zu der Annahme besteht,
dass durch eine Loschung schutzwiirdige Interessen der Betroffenen
beeintrachtigt wirden oder die L6schung wegen der besonderen Art
der Speicherung nicht oder nur mit unverhaltnisméBigem Aufwand
mdglich ist. Personenbezogene Daten werden ferner gesperrt, soweit
ihre Richtigkeit vom Betroffenen bestritten wird und sich weder ihre
Richtigkeit noch ihre Unrichtigkeit feststellen Iasst.

(5) Das Unternehmen benachrichtigt empfangende Stellen, insbeson-
dere Ruckversicherer und Versicherungsvertreter Gber eine erforder-
liche Berichtigung, Léschung oder Sperrung der Daten.

(6) Soweit die Berichtigung, Loschung oder Sperrung der Daten auf-
grund eines Antrags der Betroffenen erfolgte, werden diese nach der
Ausflihrung hierber unterrichtet.

IX. EINHALTUNG UND KONTROLLE
Art. 25 Verantwortlichkeit

(1) Die Unternehmen gewahrleisten als verantwortliche Stellen, dass
die Anforderungen des Datenschutzes und der Datensicherheit be-
achtet werden.

(2) Beschaftigte, die mit der Erhebung, Verarbeitung oder Nutzung
personenbezogener Daten betraut sind, werden auf das Datenge-
heimnis geméaB § 5 BDSG verpflichtet. Sie werden dariliber unter-
richtet, dass VerstdBe gegen datenschutzrechtliche Vorschriften
auch als Ordnungswidrigkeit geahndet oder strafrechtlich verfolgt
werden und Schadensersatzanspriche nach sich ziehen kénnen.
Verletzungen datenschutzrechtlicher Vorschriften, fir die einzelne
Beschéftigte verantwortlich gemacht werden kénnen, kénnen ent-
sprechend dem jeweils geltenden Recht arbeitsrechtliche Sank-
tionen nach sich ziehen.

(3) Die Verpflichtung der Beschéftigten auf das Datengeheimnis gilt
auch Uber das Ende des Beschéftigungsverhaltnisses hinaus.

Art. 26 Transparenz

(1) Auf Anfrage werden die Angaben Uber die eingesetzten automa-
tisierten Datenverarbeitungsverfahren zuganglich gemacht, die der
Meldepflicht an die betrieblichen Beauftragten fiir den Datenschutz
unterliegen und bei diesen im Verfahrensverzeichnis gespeichert sind
(§ 4e Satz 1 Nr. 1 bis 8 BDSG).

(2) Informationen nach Absatz 1 sowie Informationen tiber datenverar-
beitende Stellen, eingesetzte Datenverarbeitungsverfahren oder den
Beitritt zu diesen Verhaltensregeln, die in geeigneter Form bekannt
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zu geben sind (Artikel 9 Absatz 5, Artikel 21 Absatz 3, Artikel 22 Ab-
satz 6, Artikel 27 Absatz 5, Artikel 28 Absatz 1 Satz 2 und Artikel 30
Absatz 1), werden im Internet veroffentlicht; in jedem Fall werden sie
auf Anfrage in Schriftform (Briefpost) oder einer der Anfrage entspre-
chenden Textform (Telefax, elektronische Post) zugesandt. Artikel 23
Absatz 2 Satz 1 gilt entsprechend.

Art. 27 Beauftragte fir den Datenschutz

(1) Jedes Unternehmen benennt entsprechend den Vorschriften des
Bundesdatenschutzgesetzes einen Beauftragten fur den Datenschutz
als weisungsunabhangiges Organ, welches auf die Einhaltung der an-
wendbaren nationalen und internationalen Datenschutzvorschriften
sowie dieser Verhaltensregeln hinwirkt. Das Unternehmen tragt der
Unabhéangigkeit vertraglich Rechnung.

(2) Die Beauftragten Uberwachen die ordnungsgeméBe Anwendung
der im Unternehmen eingesetzten Datenverarbeitungsprogramme
und werden zu diesem Zweck vor der Einrichtung oder nicht nur
unbedeutenden Veranderung eines Verfahrens zur automatisierten
Verarbeitung personenbezogener Daten rechtzeitig unterrichtet und
wirken hieran beratend mit.

(8) Dazu kénnen sie in Abstimmung mit der jeweiligen Unternehmens-
leitung alle Unternehmensbereiche zu den notwendigen Datenschutz-
maBnahmen veranlassen. Insoweit haben sie ungehindertes Kontroll-
recht im Unternehmen.

(4) Die Beauftragten fur den Datenschutz machen die bei der Erhe-
bung, Verarbeitung oder Nutzung personenbezogener Daten tatigen
Personen durch geeignete MaBnahmen mit den jeweiligen besonderen
Erfordernissen des Datenschutzes vertraut.

(5) Daneben konnen sich alle Betroffenen jederzeit mit Anregungen,
Anfragen, Auskunftsersuchen oder Beschwerden im Zusammenhang
mit Fragen des Datenschutzes oder der Datensicherheit auch an die
Beauftragten fir den Datenschutz wenden. Anfragen, Ersuchen und
Beschwerden werden vertraulich behandelt. Die fir die Kontaktaufnah-
me erforderlichen Daten werden in geeigneter Form bekannt gegeben.

(6) Die fur den Datenschutz verantwortlichen Geschéftsfihrungen der
Unternehmen unterstiitzen die Beauftragten flr den Datenschutz bei
der Auslbung ihrer Tatigkeit und arbeiten mit ihnen vertrauensvoll
zusammen, um die Einhaltung der anwendbaren nationalen und in-
ternationalen Datenschutzvorschriften und dieser Verhaltensregeln zu
gewahrleisten. Die Datenschutzbeauftragten kénnen sich dazu jeder-
zeit mit der jeweils zustandigen datenschutzrechtlichen Aufsichtsbe-
hérde vertrauensvoll beraten.

Art. 28 Beschwerden und Reaktion bei VerstéBen

(1) Die Unternehmen werden Beschwerden von Versicherten oder
sonstigen Betroffenen wegen VerstoBen gegen datenschutzrechtliche
Regelungen sowie diese Verhaltensregeln zeitnah bearbeiten und in-
nerhalb einer Frist von 14 Tagen beantworten oder einen Zwischen-
bescheid geben. Die fur die Kontaktaufnahme erforderlichen Daten
werden in geeigneter Form bekannt gegeben. Kann der verantwort-
liche Fachbereich nicht zeitnah Abhilfe schaffen, hat er sich umge-
hend an den Beauftragten fir den Datenschutz zu wenden.

(2) Die Geschéftsflihrungen der Unternehmen werden bei begriinde-
ten Beschwerden so schnell wie mdglich Abhilfe schaffen.

(3) Sollte dies einmal nicht der Fall sein, kdnnen sich die Beauftragten
fiir den Datenschutz an die zustandige Aufsichtsbehérde fur den Da-
tenschutz wenden. Sie teilen dies den Betroffenen unter Benennung
der zustandigen Aufsichtsbehorde mit.

Art. 29 Information bei unrechtmaBiger Kenntniserlangung von
Daten durch Dritte

(1) Falls personenbezogene Daten unter den Voraussetzungen von
Absatz 2 unrechtméBig Ubermittelt worden oder Dritten unrechtméBig
zur Kenntnis gelangt sind, informieren die Unternehmen unverziglich

die zusténdige Aufsichtsbehdrde. Die Betroffenen werden benach-
richtigt, sobald angemessene MaBnahmen zur Sicherung der Daten
ergriffen worden oder nicht unverziglich erfolgt sind und die Straf-
verfolgung nicht mehr gefahrdet wird. Wiirde eine Benachrichtigung
unverhéltnismaBigen Aufwand erfordern, z. B. wegen der Vielzahl der
betroffenen Falle oder wenn eine Feststellung der Betroffenen nicht in
vertretbarer Zeit oder mit vertretbarem technischem Aufwand méglich
ist, tritt an ihre Stelle eine Information der Offentlichkeit.

(2) Die Benachrichtigung erfolgt, wenn die personenbezogenen Daten

a) einem Berufsgeheimnis unterliegen, insbesondere Daten eines
Unternehmens der Lebens-, Kranken- oder Unfallversicherung,
die nach § 203 StGB geschtzt sind,

b) besondere Arten personenbezogener Daten, insbesondere Ge-
sundheitsdaten, sind,

c) sich auf strafbare Handlungen, z. B. des Versicherungsbetruges,
oder Ordnungswidrigkeiten, z. B. nach MaBgabe des StraBen-
verkehrsgesetzes, oder einen entsprechenden Verdacht beziehen
oder

d) Bank oder Kreditkartenkonten

betreffen und schwerwiegende Beeintréachtigungen fir die Rechte
oder schutzwirdigen Interessen der Betroffenen drohen. Davon ist in
der Regel auszugehen, wenn diesen Vermdgensschaden oder nicht
unerhebliche soziale Nachteile drohen.

(3) Die Unternehmen verpflichten ihre Auftragsdatenverarbeiter nach
§ 11 BDSG, sie unverziglich tber Vorfalle nach den Absétzen 1 und
2 bei diesen zu unterrichten.

(4) Die Unternehmen erstellen ein Konzept fir den Umgang mit Vor-
fallen nach den Abséatzen 1 und 2. Sie stellen sicher, dass diese der
Geschéftsleitung sowie dem betrieblichen Datenschutzbeauftragten
zur Kenntnis gelangen.

X. FORMALIA
Art. 30 Beitrittserfordernis und Ubergangsvorschriften

(1) Die Unternehmen, die diesen Verhaltensregeln beigetreten sind,
verpflichten sich zu deren Einhaltung ab dem Zeitpunkt des Beitritts.
Der Beitritt der Unternehmen wird vom GDV dokumentiert und in ge-
eigneter Form bekannt gegeben.

(2) Soweit zur Einhaltung dieser Verhaltensregeln technische Ande-
rungen der Datenverarbeitungsverfahren in den Unternehmen er-
forderlich sind, legen die Unternehmen der zusténdigen Aufsichts-
behdrde innerhalb eines Jahres nach Beitritt einen Zeitplan fur die
Umsetzung vor und melden die Fertigstellung nach Abschluss der
technischen Umsetzung bis zum Ende des zweiten Kalenderjahres
nach dem Beitrittsjahr.

(3) Versicherungsnehmer, deren Vertrdge vor dem Beitritt des Unter-
nehmens zu diesen Verhaltensregeln bereits bestanden, werden tGiber
das Inkrafttreten dieser Verhaltensregeln Uber den Internetauftritt des
Unternehmens sowie spatestens mit der nachsten Vertragspost in
Textform informiert.

Art. 31 Evaluierung

Diese Verhaltensregeln werden bei jeder ihren Regelungsgehalt be-
treffenden Rechtsénderung in Bezug auf diese, spéatestens aber finf
Jahre nach dem Abschluss der Uberpriifung gemé&B § 38 a Absatz 2
BDSG insgesamt evaluiert.

~ 62 -



	Inhaltsverzeichnis
	Register Dynamische Sach-Gebäudeversicherung
	Produktübersicht zur Dynamischen Sach-Gebäudeversicherung
	Produktbeschreibung zur Dynamischen Sach-Gebäudeversicherung
	Allgemeine Versicherungsbedingungen für die Verbundene Sach-Gewerbeversicherung (VSG 2003 – Fassung 2008)
	Klauseln zu den VSG 2003 – Fassung 2008 und Sicherheitsvorschriften

	Register „Allgemeine Informationen“
	Kundeninformationen
	Code of Conduct (Umgang mit personenbezogenen Daten)




